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Harald Stumpf

Wirtschaftswachstum und Energieversorgung
Analysen und Alternativen

Die gegenwärtige zivilisatorische Entwick-
lung sowohl der Industriestaaten als auch der 
Entwicklungsländer wird bestimmt durch die 
technische Auswertung und Anwendung von 
Erkenntnissen der Natur- und der Sozialwis-
senschaften. Sie führt zu einer ständigen zivi-
lisatorischen Strukturveränderung der Staats-
gebilde. Dabei hat sich bisher gezeigt, daß die 
zivilisatorischen Lebensformen immer künstli-
cher und komplizierter werden. Zu den Fol-
gen dieses Strukturwandels mit zunehmen-
dem Komplikationsgrad und zunehmender 
Künstlichkeit zählt u. a., daß die Staatsgebil-
de wirtschaftlich und sozial immer empfindli-
cher gegenüber Störungen oder Fehlentwick-
lungen werden und daß wegen der weltwei-
ten Verbreitung der Zivilisation neben den 
militärischen Gefährdungen bedrohliche öko-
logische Situationen entstehen.
Da es trotz aller Erfolge der Anwendung wis-
senschaftlicher Erkenntnisse eine Patentlö-
sung für die Absicherung der Zivilisationsent-
wicklung gegenüber Fehlleistungen nicht 
gibt, stellt sich die Aufgabe einer ständigen 
Auseinandersetzung mit möglichen Fehlent-
wicklungen, um sie rechtzeitig zu verhindern. 
Obwohl direkt oder indirekt wissenschaftlich- 
technisch bedingt, muß diese Aufgabe der Po-
litik zugeordnet werden, da die möglichen 
Fehlleistungen gesamtgesellschaftliche Aus-
wirkungen haben. Dies bedeutet, daß der mo-
dernen Politik neue Aufgabenbereiche zufal-
len. Die entsprechende Erweiterung der Poli-
tik steht aber nicht erst zur Debatte, sie ist 
praktisch bereits vollzogen.
Neben den bekannten klassischen Aufgaben 
übernimmt der Staat in den Industriegesell-
schaften zusätzlich die wirtschaftliche Steu-
erung (soweit möglich), die notwendige Um-
verteilung, die Zukunftsvorsorge, und zwar 
nicht nur sozial, sondern auch wissenschaft-
lich-technisch, sowie eine große Anzahl von 
ellgemeinen Dienstleistungen. Durch den zur 
Bewältigung dieser Aufgaben notwendigen 
Apparat besitzen der Staat und seine Führung 
bereits eine außerordentlich große politische 
und wirtschaftliche Macht, die viel universa-

I. Einleitung
ler als in früheren Zeiten eingesetzt werden 
kann. Worauf es bei der Durchführung mo-
derner Politik daher ankommt, ist nicht die 
Schaffung neuer Machtinstrumente, sondern 
die intellektuelle Durchdringung der sich 
stellenden Aufgaben und das Auffinden lang-
fristig konzipierter Lösungsansätze.
Im Sinne dieser Aufgabenstellung hat die 
Bundesregierung eine Kommission mit der 
Untersuchung beauftragt, im Rahmen einer 
marktwirtschaftlichen Ordnung wirtschafts-
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und gesellschaftspolitische Möglichkeiten 
aufzuzeigen, um den technischen und sozialen 
Wandel zu fördern und im Interesse der Be-
völkerung zu gestalten. Die Kommission für 
wirtschaftlichen und sozialen Wandel hat im 
Januar 1977 ein umfangreiches Gutachten als 
Ergebnis ihrer fast sechsjährigen Tätigkeit 
vorgelegt1). In einer vorangehenden Arbeit2) 
wurde eine kritische Stellungnahme zu die-
sem Bericht gegeben. Grundlage der kriti-
schen Stellungnahme war eine Analyse der 
zivilisationsökologischen Situation, in der 
sich die Bundesrepublik gegenwärtig befin-
det. Die Untersuchung soll in dieser Arbeit 

1) Eine Zusammenfassung bieten H. Kohn, F. Lat-
zeisberger, Steuerungsprobleme in Wirtschaft und 
Gesellschaft, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, 
B 18/7%
2) H. Stumpf, Ein Wachstumskonzept und seine 
Grenzen, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, 
B 32/77.



Grundlage der Zivilisationsökologie entwik- 
kelt werden, die vom Autor in Buchform dar-
gestell 3t wurde ).

Um eine aktiv gestaltende, längerfristig 
orientierte Politik auszubauen, empfiehlt die 
Kommission, daß langfristige Prognosen und 
Konzeptionen für alternative Entwicklungen 
in gesellschaftlichen Teilbereichen erarbeitet 
werden. Da eine funktionierende Wirtschaft 
eine notwendige Voraussetzung dafür ist, daß 
Staat und Gesellschaft überhaupt in die Lage 
versetzt werden, Entwicklungen in bestimmte 
Richtungen einzuleiten, legt die Kommission 
das Hauptgewicht auf die wirtschaftliche Ent-
wicklung. Sie fordert als wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Strategie „eine gestaltete 
Expansion bei Vollbeschäftigung".

In der vorangehenden Untersuchung wurde 
festgestellt: Die Kommission hat in einer um-
fangreichen Analyse auf zahlreiche Schwach-
stellen der politischen, wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Verfahrensweisen in der 
Bundesrepublik hingewiesen und konstrukti-
ve Schritte zur Abhilfe angegeben. In dieser 
Analyse liegt das außerordentliche Verdienst 
ihrer Arbeit. Weniger überzeugend ist hinge-
gen das Konzept der gestalteten Expansion, 
denn es führt mehr zu einer Optimierung der 
Rahmenbedingungen als zu einer inhaltlichen 

Erfüllung dieses Konzepts. Für die zukünftige 
Entwicklung der Bundesrepublik wird es aber 
von entscheidender Bedeutung sein, daß die 
gestaltete Expansion auch inhaltlich schärfer 
definiert wird.
Zur besseren inhaltlichen Erfassung dieser 
Problematik wurde die gegenwärtige zivilisa-
tionsökologische Situation der Bundesrepu-
blik in einigen ausgewählten Gebieten darge-
stellt. Es wurden behandelt:
— psychosoziale Belastungen,
— Umweltbelastungen,
— wirtschaftliche Strukturkrise,
— Exportabhängigkeit,
— Globalentwicklung,
— Bevölkerungsentwicklung;
und es wurden aus der Darstellung dieser Ge-
biete politische Schlußfolgerungen gezogen.
Wie bereits erwähnt, hängt die moderne zivi-
lisatorische Entwicklung von der Entwicklung 
von Wissenschaft und Technik sowie deren 
Anwendung ab. Zusätzlich zur Diskussion der 
aufgeführten Gebiete ist es daher notwendig, 
für die Durchdringung der Problematik einer 
gestalteten Expansion auch auf die technisch-
wissenschaftliche Entwicklung einzugehen. 
Dies soll in der vorliegenden Arbeit gesche-
hen.

II. Technologiekritik

Es wird geschätzt, daß bei etwa 15 Milliarden 
Menschen ein Wachstumsstillstand der Welt-
bevölkerung eintreten wird. Selbst bei einer 
geringeren Bevölkerungszahl ist eine Lebens-
möglichkeit der Weltbevölkerung nur dann 
gewährleistet, wenn zugleich eine hinreichen-
de Industrialisierung durchgeführt wird. Von 
den gegenwärtig etwa vier Milliarden Men-
schen leben zur Zeit etwa 1,5 Milliarden in 
Regionen, die so durchindustrialisiert sind, 
wie man sich den industriellen Sättigungszu-
stand für eine stationäre Weltbevölkerung 
vorstellt. Sollten sich die gestellten Progno-
sen verwirklichen, so müßten sich demnach 
die gegenwärtig vorhandene industrielle Ka-
pazität und ihre Leistungen etwa verzehnfa-
chen. Die Technik im umfassendsten Sinne, 
d. h. verstanden als die systematische Anwen-
dung wissenschaftlich gesicherter Erkenntnis-

3) H. Stumpf, Leben und überleben. Einführung in 
die Zivilisationsökologie, Stuttgart 1976. 

se, wird daher zum Schicksalsproblem der Zi-
vilisationswelt.
Während noch vor einer Generation die Aus-
wirkungen technischen Handelns lokal be-
grenzt waren, weisen die gegenwärtigen und 
erst recht die zukünftigen technischen Ent-
wicklungen in ihrer weitverbreiteten Anwen-
dung globale Auswirkungen auf. Es muß da-
her befürchtet werden, daß in Zukunft ein an-
nehmbares Mischungsverhältnis von positi-
ven und negativen Folgen der technisch-wis-
senschaftlichen Entwicklung nicht mehr er-
reicht oder erwartet werden kann, d. h., daß 
der bisherige, relativ gedankenlose Balance-
akt in einer einseitigen Entwicklung enden 
kann und daß, wenn diese eine starke negati-
ve Komponente hat, die Zivilisationswelt dar-
an scheitert.
Da die meisten Techniken, wenn sie einmal 
wirtschaftlich verbreitet sind, nur sehr 
schwer modifiziert werden können, muß die 
Kritik vor ihrer breiten wirtschaftlichen Ein-



fortgesetzt werden, wobei ebenso wie im er-
sten Teil Kritik und Vorschläge auf der 
führung erfolgen. Es ist nützlich, sich zu ver-
gegenwärtigen, daß dies bereits jetzt und 
nicht erst irgendwann in ferner Zukunft drin-
gend nötig ist. Seit dem Zweiten Weltkrieg 
erleben wir in steigendem Maße technolo-
gisch-wirtschaftliche Fehlleistungen, was ihre 
ökologischen Auswirkungen angeht. Ein un-
kritischer Fortschrittsoptimismus ist also un-
tragbar geworden. Wir nennen die auffällig-
sten Ergebnisse der bisherigen, ökologisch 
gedankenlosen, wirtschaftlichen und techno-
logischen Entwicklung:
— eine Verkehrstechnik, die jährlich Zehn-
tausende von Menschen umkommen läßt, 
Hunderttausende von Schwerverletzten und 
Invaliden und Milliardenbelastungen der 
Volkswirtschaft verursacht und zudem die 
Atmosphäre und den Lebensraum mit Kohlen-
monoxid, karzinogenen Kohlenwasserstoffen, 
Stickoxyden und Blei verseucht;
— eine Architektur und Stadtentwicklungs-
pläne, deren Bauprodukte sowohl vom Mate-
rial als auch von der Funktion her das 
menschliche Wohlbefinden physiologisch und 
psychologisch negativ beeinflussen;
— eine Nahrungsmittelproduktion, die im 
pflanzlichen Bereich durch Monokulturen und 
intensivste Kunstdüngung den Boden aus-
laugt, die Widerstandskraft der Pflanzen 
schwächt und mit riesigen Mengen von Pesti-
ziden, Insektiziden, Herbiziden usw. letztlich 
minderwertige und schädliche pflanzliche 
Nahrungsmittel erzeugt und die im tierischen 
Bereich eine industrielle Aufzucht von Tieren 
betreibt, deren Unanständigkeit jeder Be-
schreibung spottet und deren Produkte eben-
falls minderwertig und schädlich sind;
— eine Nahrungsmittelverarbeitungstechnik, 
die auf die vollständige Denaturierung aller 
Lebensmittel abzielt, dabei deren biologische 
Wertigkeit vernichtet und beim langdauern-
den Verbrauch dieser Produkte die Grundlage 
für das Auftreten der sogenannten Zivilisati-
onskrankheiten schafft;
— eine Medizintechnik, die ihr vornehmstes 
Ziel nicht in einer ganzheitsmedizinischen 
Prophylaxe sieht, sondern die Kranken inge-
nieurmäßig mit ungeheurem technischen Auf-

wand repariert, ohne sie auf Dauer zu heilen, 
und die riesige Mengen von Medikamenten 
zur Symptombekämpfung einsetzt, von der 
biologischen, ökologischen und sozialpsycho-
logischen Ursachenanalyse aber wenig hält 
und damit trotz höchster Technik vor der For-
derung der Bewahrung der Gesundheit ver-
sagt;
— eine Genußmittelproduktion, die in bisher 
beispielloser Menge den Menschen ein Arse-
nal zur Selbstvergiftung anbietet und mit der 
Werbung für angeblich ungestraften Genuß in 
psychologisch raffinierter Weise den Weg 
zum gesundheitlichen und seelischen Ruin eb-
net;
— eine Abfall- und Schadstoffbeseitigung, 
die die in der Zivilisationstechnik anfallenden 
und abfallenden Produkte nicht rezyklisch 
einwandfrei beseitigt, sondern nur kosmetisch 
verbirgt oder einfach in die Umwelt ent-
läßt.
Diese Liste ließe sich noch erweitern.

Die Analyse der technischen Fehlleistungen 
zeigt, daß aus der zivilisatorischen Entwick-
lung der Industriestaaten lebensbedrohende 
Gefahren für diese Staaten selbst, aber auch 
für die gesamte Welt erwachsen. Es erhebt 
sich die Frage, mit welchen Mitteln diesen 
Gefahren begegnet werden kann. Die Antwort 
der Fortschrittsoptimisten lautet: Die Mängel 
der technologisch-zivilisatorischen Entwick-
lung müssen durch neue Techniken kompen-
siert werden.
Wie steht es nun um die Realität des Fort-
schrittsoptimismus? Das, was bisher über 
technisch-wissenschaftliche N euentwicklun- 
gen bekannt geworden ist, gibt überhaupt 
keinen Anlaß zu der Hoffnung, daß die Tech-
nik aus sich selbst heraus ökologisch narren-
sicher würde. Im Gegenteil, man kann un-
schwer erkennen, daß neue Gefährdungen 
hinzukommen. Es würde aber den Rahmen 
dieser Arbeit sprengen, wollte man eine de-
taillierte ökologische Kritik aller angegebe-
nen technischen Teilgebiete und weiterer zu-
kunftswirksamer Entwicklungen geben. Zur 
Demonstration wird vielmehr nur ein einziges 
Gebiet, das eine Sonderrolle spielt, nämlich 
die Energieerzeugung, genauer diskutiert.

III. Wachstumszwänge und Energieerzeugung
Die Energieerzeugung steht in engem Zusam-
menhang mit der Art des angestrebten wirt-
schaftlichen Wachstums. In meinem früheren 

Beitrag in dieser Zeitschrift (B 32/77) wurde die 
Unterscheidung zwischen Bruttowachstum und 
Nettowachstumsnutzen betont. Die ständige Be-



achtung dieser Unterscheidung wäre geeig-
net, einen stetigen Übergang von der jetzigen 
in eine ökologisch sanierte Industriegesell-
schaft zu ermöglichen. Gegenwärtig stehen 
dieser Umorientierung des Wachstumsbewer-
tungsstandards aber noch verschiedenartige 
Hindernisse entgegen, die sich als unqualifi-
zierte Wachstumszwänge darstellen und hier 
nur sehr gedrängt — zusammen mit ihren Fol-
gen für die Energiepolitik — diskutiert wer-
den können.

1. Staat
Die öffentlichen Institutionen der Bundesre-
publik hatten im Jahr 1975 bei einem Brutto-
sozialprodukt von 1 044 Milliarden DM 240 
Milliarden DM Schulden, im Jahr 1976 waren 
es 275 Milliarden DM. Der Kapitaldienst, d. h. 
die Verzinsung alter und neuer Schulden, be-
trug 40 Milliarden DM. Gemessen am Brutto-
sozialprodukt sind dies erhebliche Zahlen. 
Die Voraussetzungen zur Verminderung der 
Schuldenlast sind nicht gut, da die wirtschaft-
liche Lage nicht besonders günstig ist und der 
Ausgabendruck steigt. Neben den gegenwär-
tig rund 1 Million Arbeitslosen gibt es eine 
wachsende Zahl von Rentnern, Siechen und 
Kranken. Der Anteil der Soziallasten allein 
für Alter, Krankheit und Unfall betrug im 
Jahr 1975 23,1 % des Bruttosozialprodukts und 
steigt weiter. Die Gewerkschaften fordern auch 
von den öffentlichen Arbeitgebern immer mehr, 
und die Konjunktur soll durch öffentliche Aus-
gaben belebt werden. In dieser Situation der 
Bedrängnis durch immer neue Forderungen ei-
nerseits und zu geringe Mittel andererseits 
liegt es nahe, den Ausweg in einer Vorwärts-
strategie der ungehemmten wirtschaftlichen Ex-
pansion zu suchen. Mit dieser Strategie, die in 
der Vergangenheit die Kassen mit Steuern 
füllte, soll auch die jetzige kritische Situation 
überwunden werden. Aus Furcht, der Expan-
sion den Schwung zu nehmen, werden dabei 
viele Maßnahmen vermieden, die zur Opti-
mierung des Nettonutzens führen würden. 
Vielmehr will man die Expansion weitgehend 
unabhängig davon anrollen lassen, welche 
Sekundärwirkungen dies zeitigt.

2. Wirtschaft und Gewerkschaften

In einer agrarisch-handwerklich orientierten 
Gesellschaft regelt der lokale Markt den not-
wendigen Güteraustausch. Derartige Gesell-
schaften können wirtschaftlich unbegrenzt in 
einem stabilen Zustand des Nullwachstums 
verharren. Dies ändert sich bekanntlich, wenn 

es durch Einführung der industriellen Mas-
senproduktion zu einer steilen Erhöhung des 
Warenangebots kommt. Die Maschinenpro- 
duktion schafft die Möglichkeit zur Expan-
sion, die wiederum bei hinreichender Gewinn-
umverteilung neue Märkte erschließt. Von 
einer Sättigungsgrenze an muß es aber zu ei-
nem Verdrängungswettbewerb kommen: Der 
Kampf um den Markt führt dann zum Großun-
ternehmen. Der Behauptungswillen der Groß-
unternehmen ist daher eng mit der Marktaus-
dehnung und mit Wachstum verbunden. Die 
etwa gleichzeitig mit den Großunternehmen 
entstandenen Gewerkschaften bilden mit ih-
nen einen Regelkreis zur Stabilisierung der 
Nachfrage für die Massenproduktion. Wenn 
die ständigen Lohnerhöhungen, um die sich 
die Gewerkschaften bemühen, nicht durch 
steigende Produktivität gedeckt werden kön-
nen, kommt es zu inflationären Erscheinun-
gen. Abgesehen von Spekulanten nützt das 
niemandem. Daher müssen reale Produktivi-
tätssteigerungen die Basis für die Politik der 
Lohnerhöhungen bilden. Gewerkschaftliche 
Politik führt daher zu denselben Wachstums-
zwängen wie die Konkurrenzsituation für die 
Unternehmen. So gesehen leben Gewerkschaf-
ten und Großunternehmen in einer Macht-
symbiose mit dem Ziel des Wachstums. Da 
nun Großunternehmen und Gewerkschaften 
leicht ihre geballte Macht zur Geltung brin-
gen können, ist der Staat von dem Wohlwol-
len dieser Institutionen stark abhängig. Daher 
unterstützen Politiker den genannten Regel-
kreis, was der Expansion neuen Auftrieb gibt. 
Für die anfängliche Produktivitätssteigerung 
hat der Regelkreis durchaus seinen Sinn. Es 
kommt aber der Zeitpunkt, von dem ab sich 
die Entwicklung überschlägt, dann nämlich, 
wenn eine Produktion erzwungen wird, die 
ökologisch gefährlich ist. Als Folge dieser 
Expansionspolitik wird ferner der agrarisch-
handwerkliche Teilbereich der Volkswirt-
schaft immer mehr ausgezehrt, u. a. müssen 
immer mehr Mittel- und Kleinbetriebe wegen 
Unrentabilität aufgeben. Damit wird aber zu-
gleich die noch vorhandene ökonomische Un-
abhängigkeit der Staatsbürger abgebaut, und 
zudem kommt es zur Bildung von Ballungs-
räumen. Beide Tendenzen sind ökologisch au-
ßerordentlich gefährlich. Eine wirtschaftliche 
Theorie, die diesen Erscheinungen entgegen-
tritt und dem Massenstaat eine stabilere 
Wirtschaftsordnung ermöglicht, gibt es noch 
nicht. Ebensowenig gibt es bis jetzt einen ent-
schiedenen politischen Willen, dieser Ent-
wicklung entgegenzutreten.



3. Wohlstandserwartungen
Ein wesentliches Problem, von dessen Lösung 
die Prosperität einer Industriegesellschaft 
u. a. abhängt, ist die Umverteilung der Ge-
winne. Nur wenn es möglich ist, den aus der 
Massenproduktion erwirtschafteten Gewinn 
den Arbeitnehmern teilweise verfügbar zu 
machen, kann eine Weiterentwicklung des 
Wohlstands erwartet werden. Die Lösung die-
ser Aufgabe beschäftigt die Industriegesell-
schaft schon seit einem Jahrhundert. Ver-
ständlich, daß ein Problem mit einer so lan-
gen Tradition seine geistigen Spuren in der 
Gesellschaft hinterläßt. In der Bundesrepublik 
ist die Umverteilung zu einem Ritual erstarrt, 
das es weiten Bevölkerungskreisen unmöglich 
macht, es mit Abstand zu beurteilen. Ohne 
Reflexion über die Voraussetzungen und die 
inhaltliche Bedeutung wird die Gewinnumver-
teilung, d. h. der Wohlstand von breiten 
Volksmassen, schlicht mit Einkommenssteige- 
rung und bestenfalls mit höherer Produktivi-
tät identifiziert Die neuere Entwicklung der 
Industriestaaten zeigt jedoch sehr deutlich, 
daß die Umverteilung nicht, wie bisher ange-
nommen, das Patentrezept für alle Probleme 
der Industriegesellschaften ist. Insbesondere 
die ökologische Problematik läßt sich durch 
Umverteilung nicht lösen, da diese keine öko-
logischen Wertmaßstäbe kennt und sich „Le-
bensqualität“ im ökologischen Sinne nicht oh-
ne weiteres durch privaten Konsum erreichen 
läßt. Diese entscheidenden neuen Einsichten 
haben sich in der Bevölkerung noch nicht 
durchgesetzt. Deshalb bleibt einstweilen ein 
Druck in Richtung auf ökologisch völlig un-
qualifizierte Einkommenssteigerung bestehen, 
die, wenn überhaupt, nur durch ein ebenso 
unqualifiziertes Wirtschaftswachstum erreicht 
werden kann.

4. Wirtschaftliche Verteidigung
Die Bundesrepublik Deutschland ist wirt-
schaftlich nicht autark. Abgesehen von der 
Wiederverwendung müssen praktisch der ge-
samte Eisenbedarf sowie sämtliche Nichtei-
senmetalle und das Ol importiert werden. Die 
Importe können nur bezahlt werden, wenn 
durch Exporte die dafür benötigten Devisen 
erwirtschaftet werden. Der Wunsch, sich ge-
gen alle Eventualitäten abzusichern, und der 
Konkurrenzkampf auf den Außenmärkten füh-
ren dazu, daß eine aggressive Exportstrategie 
verfolgt werden muß, da in Analogie zu den 
Wettbewerbsverhältnissen im Innern auch im 
Außenhandel nur die Wahl zwischen Aufstieg 
und Niedergang verbleibt. Dies führt auch 

hier zur Wachstumsstrategie als wirtschaftli-
cher Präventivmaßnahme zur Absicherung 
der eigenen Importe. Andererseits verlangt 
das Wachstum wiederum ständig steigende 
Importe von Rohstoffen. Die Absicherungs-
strategie der Importe bringt daher eine stän-
dig steigende Abhängigkeit von Importen mit 
sich und trägt damit erneut zur Verschärfung 
der Wachstumspolitik bei, so daß auch hier 
ein Wachstumszwang vorliegt.

5. Strukturfixierung
Moderne Technologien erfordern zur Installa-
tion einen großen Aufwand und reichen daher 
weitverzweigt in das Beschäftigungssystem 
hinein. Infolgedessen besteht sowohl auf der 
Arbeitgeber- als auch auf der Arbeitnehmer-
seite die Tendenz, die einmal installierte 
Technologie ohne Rücksicht auf die Folgewir-
kungen ökonomisch optimal auszunutzen. 
Diese Gefahr besteht besonders bei Technolo-
gien mit Monopolstellung, die z. T. auch vom 
Staat gestützt werden und bei denen daher in 
starkem Maße politischer Druck von den Ge-
werkschaften zur Erhaltung der Arbeitsplätze 
ausgeübt wird. Die Strukturfixierung muß 
dann zu schweren Verzerrungen der Markt-
wirtschaft führen, da man es mit einem 
Wachstumszwang zu tun hat, der eine 
Wachstumspolitik in die falsche Richtung 
programmiert.

6. Kulturtrends
Die Kultur und Zivilisation der Industriestaa-
ten hat ihre Wurzel im wissenschaftlichen Er-
kenntnisdrang. Wenn der Erkenntnisdrang 
aber zu sehr materialisiert wird, schlägt er in 
materielle Enthemmung um. Das findet seinen 
Ausdruck in der technischen und wirtschaftli-
chen Gigantomanie. Kennzeichnend dafür ist, 
daß es sich in diesem Stadium meistens nicht 
mehr um die Befriedigung elementarer biolo-
gischer Lebensbedürfnisse, sondern um die psy-
chologischer Bedürfnisse handelt. Dagegen 
wäre an sich nichts einzuwenden. Wenn aber 
die Befriedigung solcher Bedürfnisse zur Selbst- 
und Umweltzerstörung führt, dann müssen sie 
als psychopathologische Symptome in unserer 
Zivilisation bewertet werden. Die geistige Un-
rast, die sich u. a. in immer neuen Rekorden 
ausdrückt, ist das Ergebnis einer Seelenver-
fassung, der die Fähigkeit zur Harmonisie-
rung weitgehend abhanden gekommen ist. 
Beides, die Befreiung von elementarer Not 
wie das Leben im Überfluß, verlangt starke 
disziplinierte Charaktere, die eher die Aus-
nahme als die Regel darstellen.



7. Energie-Wachstums-Relation

In den vorangehenden Abschniten  wurde aus-
geführt, daß
— der Staat wegen seiner sozialen und politi-
schen Verpflichtungen,
— die Großindustrie und die Gewerkschaften 
zur Existenzsicherung,
— die einzelnen Bürger zur Existenz- und 
Wohlstandssicherung,

— die Importabhängigkeit von lebenswichti-
gen Rohstoffen,
— die optimale ökonomische Nutzung der 
Produktionsanlagen,
— die psychologische Unrast der Bevölke-
rung
zu unkontrollierbaren Wachstumszwängeri 
führen. Da keine soziale Teilgruppierung im-
stande ist, für sich und von sich allein aus 
wirtschaftliches Wachstum ohne geeignete 
Rahmenbedingungen zu produzieren, ver-
bleibt diese Aufgabe dem Staat. Die wirt-
schaftspolitische Grundfrage, die ohne Rück-
sicht auf ökologische Auswirkungen gestellt 
wird, ist daher: Wie macht man Wachstum?

Da der marktwirtschaftlich orientierte demo-
kratische Staat aufgrund seiner Verfassung, 
seiner Wirtschaftsordnung und seiner Haus-
haltsgesetze nicht einfach Wachstum verord-
nen kann, muß er sich nach geeigneten Instru-
menten umsehen, um seine Zielvorstellungen 
zu unterstützen. Dazu wurde das Gesetz zur 
Förderung der Stabilität und des Wachstums 
der Wirtschaft erlassen. Man geht davon aus, 
daß dem Staat die Aufgabe zufällt, mögliche 
Wachstumshemmnisse abzubauen, Vorleistun-
gen für den privaten Sektor zu erbringen und 
die private Spar- und Investitionstätigkeit zu 
fördern. Es handelt sich in Zusammenarbeit mit 
der Bundesbank im wesentlichen um eine 
wachstumsorientierte Ausgaben-, Steuer- und 
Geldpolitik, die relativ kurzfristig wirken 
soll. Für langfristigere Wachstumsförderung 
bieten sich dagegen die Technologiepolitik 
und die Energiepolitik sowie der Außenhan-
del als nützliche Instrumente an. Der Außen-
handel als Wachstumsinstrument wurde in 
meinem früheren Beitrag in dieser Zeitschrift 
(B 32/77) bereits einer Kritik unterzogen. In 
diesem Teil soll speziell die Energiepolitik 
kritisch diskutiert -werden; für die Technolo-

giepolitik wird auf das in Anmerkung 3 ge-
nannte Buch des Verfassers verwiesen.
Die besondere Rolle der Energiepolitik wird 
damit begründet, daß Energie als eine Art 
Wachstumsrohstoff zu betrachten sei. In der 
Vergangenheil haben sich Bruttosozialprodukt 
und Energieverbrauch fast proportional ent-
wickelt. Faßt man diese Relation als ein für 
die Zukunft verbindliches Gesetz auf und liest 
sie zudem in umgekehrter Richtung, so lautet 
sie: Wo das Energieangebot zunimmt, da ist 
auch proportionales wirtschaftliches Wachs-
tum.
Die aus den vorgenannten Gründen weitge-
hend konformen Interessen von Staat und 
Wirtschaft führten zur Aufstellung von Ener-
gieausbauplänen, die von der Gültigkeit die-
ses „Gesetzes" ausgehen. Es muß aber betont 
werden: Es handelt sich hier um eine aus der 
Vergangenheit in die Zukunft extrapolierte 
Erfahrung eines einmaligen Vorganges. Ein 
Zwang, eine solche Erfahrung als Gesetz auf-
zufassen, besteht nicht. Die neuere Entwick-
lung zeigt bereits, daß dieses vermeintliche 
Gesetz durchbrochen wird. Das Verhältnis der 
mittleren Zuwachsraten von Primärener-
gieeingabe und Bruttosozialprodukt hatte für 
die Bundesrepublik von 1965 bis 1970 den 
Wert 1,1; 1970 bis 1974 den Wert 0,74 und 
von 1970 bis 1975 den Wert 0,3. Innerhalb der 
Energieversorgung selbst ist der Ausbau der 
Stromversorgung von besonderer Bedeutung, 
weil er auf die Kernenergieproblematik führt. 
Auch hier ist also die Proportionalität von 
Produktivität und Energie durchbrochen. In 
den Jahren von 1962 bis 1974 nahm die indu-
strielle Nettoproduktion um 68 °/o, der Strom-
verbrauch nur um 34 0/0 zu. Hinzu kommt, daß 
die von der Bundesregierung beauftragte Mo-
nopolkommission feststellte, daß die Stromer-
zeuger ein Oligopol bilden, das einer weiter-
gehenden rationellen Nutzung und Erzeugung 
von Strom im Wege steht. Aus diesen kurzen 
Andeutungen, zusammen mit den Ergebnissen 
aus meinem Beitrag in B 32/77, folgt, daß 
man die Energieerzeugung nicht grob quanti-
tativ als Wachstumsmotor verwenden kann 
oder soll. In einer Wirtschaft, die darauf aus-
gerichtet ist, den Nettonutzen zu optimieren, 
hat auch die Energieproduktion etwas mit 
sinnvollem Wachstum zu tun, aber nicht nach 
einem so groben Gesetz. Dies zu erläutern ist 
das Ziel dieser Arbeit, d. h. es wird präzisiert, 
was gestaltete Expansion für den Energiesek-
tor bedeuten sollte.



IV. Kernenergie

Im vorangehenden Abschnitt wurde gezeigt, 
daß die Bundesrepublik einer Reihe von gra-
vierenden Wachstumszwängen unterworfen 
ist, die dazu führen, daß Regierung und Wirt-
schaft ein weiteres Wirtschaftswachstum 
energisch fördern. Andererseits besteht eine 
der Auswirkungen des Wirtschaftswachstums 
der Industriestaaten darin, daß viele Rohstoff-
quellen, auf denen die industrielle Expansion 
beruht, immer rascher zu versiegen drohen. 
Zu einem der Grundrohstoffe der heutigen In-
dustriegesellschaft zählt das Ol, dessen Er-
schöpfung schon in zwei Jahrzehnten ange-
nommen wird. Aufgrund der Preispolitik der 
Nachkriegszeit ist die Bundesrepublik in ihrer 
Energiebereitstellung gegenwärtig zu mehr 
als 50 °/o von Importöl abhängig. Um diese 
Abhängigkeit zu vermindern und um weiteres 
Wirtschaftswachstum zumindest durch die 
Bereitstellung entsprechend steigender Ener-
giemengen zu ermöglichen, ist die Kernener-
gie in der Bundesrepublik in ständig steigen-
dem Ausmaß als neuer Energieträger vorgese-
hen. Sie ist die erste Großtechnologie, die be-
reits zu Beginn ihrer Einführung einer hefti-
gen Kontroverse über ihren ökologischen Wert 
oder Unwert unterliegt. Als Grundlage der 
weiteren Diskussion soll zu diesen Problemen 
kurz Stellung genommen werden.

1. Energiebilanzen
Kernenergie wird durch Kernspaltungsprozes-
se gewonnen. Die Kernbrennstoffe, die dies 
direkt ermöglichen, sind U235, U233, Pu23*. 
Es können indirekt weitere Stoffe in den tech-
nischen Spaltprozeß einbezogen werden durch 
Benutzung sogenannter Brutprozesse, wobei 
U228 und Th232 in Pu239 bzw. U233 verwan-
delt werden. Dadurch werden U238 und Th232 
als zusätzliche Kernbrennstoffe verfügbar. 
Der Brutprozeß wird dann effektiv, wenn 
mehr Brennstoff erzeugt als verbrannt wird. 
Die Reaktoren der ersten Generation sind die 
Leichtwasserreaktoren. Sie arbeiten mit U235 
und gegebenenfalls mit U233 und Pu23’ mit 
einer nur unwesentlichen Brutrate. Die Reak-
toren der zweiten Generation sind die natrium- 
und gasgekühlten Brüter mit einer großen 
Brutrate sowie die Hochtemperaturreaktoren 
mit einer kleinen bis mittleren Brutrate, die 
mit dem Uran-Thorium-Zyklus arbeiten. Für 
die Beurteilung der Effektivität der Kernener- 
gieerzeugung entscheidend ist das Vorkom- 
men der genannten Kernbrennstoffe. Natur-
uran besteht zu etwa 0,7 0/o aus U235 und zu 

99,3 % aus U238. Die zur Zeit erschlossenen, 
abbauwürdigen Reserven der westlichen Welt 
reichen aus, um den Bedarf dieses Teils der 
Welt an U235 bei- dem weiteren projektierten 
Wachstum der Kernenergieerzeugung bis in 
die zweite Hälfte der 90er Jahre hinein zu 
decken. Die Vorräte an U235, die in Leicht-
wasserreaktoren verbrannt werden können, 
sind damit ebenso schnell erschöpft wie das 
Ol. Die Meinungen, wieweit neue Uranreser-
ven erschlossen werden können, gehen aus-
einander. Es wird häufig auf die großen Re-
serven an gelöstem Natururan im Meer hin-
gewiesen. Nach neuesten Informationen ist es 
aber zweifelhaft, ob eine Gewinnung aus dem 
Meer unter vernünftigen wirtschaftlichen und 
energetischen Bedingungen jemals möglich 
sein wird. Daraus folgt: Man muß sich darauf 
einstellen, daß die Periode der Leichtwasser-
reaktoren mangels Brennstof fnachschub in 
wenigen Jahrzehnten beendet ist. Wenn man 
heute ein expansives Elektrizitätsversor-
gungsprogramm durchsetzt und die gesamte 
Infrastruktur auf Elektrifizierung umstellt, 
dann ist dieser Prozeß nicht mehr rückgängig 
zu machen. Dann müssen notwendigerweise 
nach der Periode der Leichtwasserreaktoren 
auch die Brutreaktoren durchkonstruiert sein 
und in großer Anzahl eingesetzt werden.

2. Biologische Wirkungen
Die Kernbrennstoffe sind radioaktiv. Fast alle 
bei der Spaltung entstehenden Fragmente 
sind ebenfalls radioaktiv. Die meisten dieser 
Stoffe sind sowohl chemisch als auch wegen 
ihrer Aktivität schwerste Gifte. Die höchstzu-
lässige Inkorporation im menschlichen Körper 
muß z. B. bei Ra226 kleiner als 10-7 g sein. 
10-7g Pu239 wirken beim Einatmen bereits 
als Krebsauslöser. Die zulässige Gesamtmen-
ge Pu239 in 1 cm3 Luft darf ungefähr nur 
10-17 g betragen. Diese Stoffe müssen daher 
von der Biosphäre praktisch vollständig iso-
liert werden, um schädliche Wirkungen zu 
verhindern. Andererseits werden, verglichen 
mit den winzigen zulässigen Konzentrationen, 
außerordentlich große Mengen dieser giftigen 
Stoffe in den Reaktoren erzeugt und in den 
Wiederaufbereitungsanlagen, im Bergbau 
usw. umgesetzt bzw. gelagert. Insgesamt er-
zeugt z. B. ein Reaktor von 1 000 MW elektri-
scher Leistung in einem Jahr 5 ■ 109 Ci (Curie) 
gefährlicher Spaltstoffe, was, gemessen an den 
zulässigen Dosen, der unvorstellbar großen 
Menge von 5 000 t Radium entspricht.



Der Mensch und die Biosphäre unterliegen ei-
ner natürlichen radioaktiven Grundstrahlung, 
die aus der Höhenstrahlung und aus der Erd-
rinde stammt. Sie beträgt im Mittel 0,12 rem 
pro Jahr und variiert lokal mit den örtlichen 
Gegebenheiten. Biologisch gesehen gibt es 

eine unschädliche Strahlung überhaupt nicht, 
da jede Art von Strahlung oder radioaktivem 
Zerfall den Organismus schädigt, abgesehen 
von dem wohl sehr seltenen Fall einer positi-
ven genetischen Veränderung. Während hohe 
Strahlendosen eindeutige Direktschäden lie-
fern, muß man bei kleinen Dosen und bei 
chronischen Kleinstdosen vor allem mit Spät-
schäden rechnen. Es wird angenommen, daß 
die biologische Wirkung der technisch er-
zeugten Radioaktivität vergleichbar ist mit 
jener der natürlichen Radioaktivität. Diese 
Annahme liegt der sogenannten Strahlen-
schutzverordnung zugrunde, die höchstzuläs-
sige Belastungen für die aus dem technischen 
Bereich stammende Radioaktivität festlegt. 
Sie muß jedoch bezweifelt werden. Die natür-
liche Radioaktivität und die technisch erzeug-
te Radioaktivität unterscheiden sich vor al-
lem in der Auswahl der radioaktiven Elemen-
te, die zur Wirkung kommen. Bei den verschie-
denen chemischen Elementen muß man erwar-
ten, daß die jeweiligen Zerfälle in ganz ver-
schiedenen biochemischen Zusammenhängen 
und Vorgängen wirksam werden und daher 
auch sehr wahrscheinlich zu verschiedenarti-
gen Auswirkungen führen. Ferner können 
Anreicherungsvorgänge und Verstärkungen 
der Zerfallswirkung im Organismus stattfin-
den, was wegen der Vielfalt der technisch er-
zeugten Radioaktivität bisher nur sehr unvoll-
kommen erforscht ist.
Wenn man die technisch erzeugte Radioakti-
vität betrachtet, so muß man nicht nur die 
Reaktoren, sondern den gesamten Brennstoff- 
zyklus berücksichtigen. Radioaktivität fin-
det sich auch in Wiederaufbereitungsanlagen, 
in Endlagerstätten sowie beim Transport, bei 
der Anreicherung und im Bergbau. Bei einem 
weiteren Ausbau der Kernenergie erwartet 
man, daß im Brennstoffzyklus im Jahre 2000 
in der ganzen Welt etwa 4  1011 Ci Ra-
dioaktivität vorhanden sein werden. Mit die-
sem Giftpotential könnte man die jetzige Erd-
bevölkerung etwa lOOOOOmal umbringen. Die 
entscheidende Frage lautet daher: Kann man 
dieses praktisch unendliche Schadenspoten-
tial wirksam abschirmen?
3. Kernkraftwerke — Normalbetrieb
Die Spaltstoffe und ihre Sekundärprodukte 
sind teilweise leichtflüchtig, teils mittelflüch-

tig und schwerflüchtig. Unabhängig von die-
ser Einteilung würde eine vollständige Rück-
haltung aller Schadstoffe jedenfalls die voll-
ständige Dichtheit aller Systemkomponenten 
erfordern. Eine vollständige Dichtheit läßt 
sich bei praktisch anwendbaren und ökono-
misch vertretbaren Systemen jedoch nicht er-
reichen. Die Freisetzung von Radionukliden 
aus kerntechnischen Anlagen führt nicht nur 
zur Kontamination von Abluft und Abwasser, 
sie stellt auch ein internes betriebstechni-
sches Problem dar, da bei Inspektions-, War- 
tungs- und Reparaturarbeiten das Betriebsper-
sonal an den verschiedensten Stellen der An-
lage hohen Strahlenbelastungen ausgesetzt ist. 
Verglichen mit dem Leichtwasserreaktor zeigt 
der Hochtemperaturreaktor ein günstigeres 
Emissionsverhalten. Insgesamt emittiert ein 
Leichtwasserreaktor von 1 000 MW elektri-
scher Leistung etwa 5 103 Ci pro Jahr, 
ein Hochtemperaturreaktor hingegen nur 
etwa 5-IO2 Ci pro Jahr. Es wird erwar-
tet, daß die Natrium-Brutreaktoren Emissio-
nen in der Größenordnung der Leichtwasser-
reaktoren im Normalbetrieb aufweisen. Ent-
scheidend für die biologische Wirkung sind 
zunächst nicht die abgegebenen Absolutdo-
sen, sondern die daraus direkt und indirekt 
entstehenden Personenbelastungen. Hierbei 
muß zwischen lokaler und globaler Belastung 
unterschieden werden. Die lokale Dosis 
nimmt mit der Entfernung von der Anlage ab. 
Die globale Belastung beträgt gegenwärtig 
rund 10-5 rem pro Jahr, ist also vernachläs-
sigbar gering verglichen mit der sonstigen 
Strahlenbelastung. In Veröffentlichungen von 
Wissenschaftlern, die für Bürgerinitiativen 
diese Frage untersucht haben, werden die lo-
kalen Dosiswerte, die ebenfalls gering sind, 
angezweifelt, und es wird auf die Unvollkom-
menheit des Überwachungssystems hingewie-
sen.

4. Wiederaufbereitung und Endlagerung
a) Wiederaufbereitung
In den Wiederaufbereitungsanlagen wird aus 
den abgebrannten Brennelementen der noch 
brauchbare Brennstoff vom übrigen radiologi-
schen Müll abgetrennt und einer weiteren 
Verwendung zugeführt. Ferner werden die er-
brüteten Spaltstoffe zur Erstverwendung ex-
trahiert. Die optimale Kapazität einer Wieder-
aufbereitungsanlage liegt gegenwärtig bei der 
Verarbeitung von Brennelementen für eine 
elektrische Leistung von 50 000 MW. Wieder-
aufbereitung wurde in größerem Maßstab bis-
her nur für Leichtwasserreaktoren durchge-



führt. Aus den dabei gewonnenen Werten 
folgt, daß eine Anlage der genannten Größe 
etwa 10’ Ci pro Jahr an Emissionen aufwei-
sen würde, was ungefähr das Hundert- bis 
Tausendfache der Emission der zugehörigen 
Kraftwerkskapazität darstellt. Bei einer voll 
arbeitenden Kernenergiewirtschatt sind daher 
die Wiederaufbereitungsanlagen die stärksten 
radioaktiven Emittenten. Als lokale Belastung 
ergibt sich bei einer Wiederaufbereitungsan-
lage unter ungünstigen Bedingungen 
4 ■ 10-2 rem pro Jahr für die Atmung, 
aber 1,4 rem pro Jahr für die Nahrung. Bereits 
diese Zahlen zeigen, daß die gegenwärtige 
Wiederaufbereitungstechnologie noch stark 
verbessert werden muß, damit die Strahlen-
schutzverordnung eingehalten werden kann. 
Hinzu kommt, daß die angegebenen Werte 
mit Rückhaltefaktoren berechnet werden, die 
in Widerspruch zum gegenwärtigen Stand der 
Rückhaltetechnik stehen. Die Wiederaufberei-
tungsanlagen stellen daher bereits im Nor-
malbetrieb eine Schwachstelle des Brennstoff-
zyklus dar. Die genauere Untersuchung er-
gibt, daß die bisherige Anwendung des Ver-
dünnungsprinzips zukünftig nicht mehr trag-
bar ist, was bezüglich der Rückhaltung von 
Krypton, Jod, Tritium sowie ihrer Lagerung 
schwere Probleme aufwirft. Werden diese 
Probleme nicht gelöst, so muß man bei einem 
weiteren Ausbau der Kernenergie mit Global-
belastungen rechnen, die den zulässigen 
Grenzwert der Strahlenbelastung weit über-
schreiten.

b) Endlagerung
Radioaktive Abfälle werden in jeder Stufe 
des Brennstoffkreislaufes erzeugt. Der größte 
Teil davon fällt in Wiederaufbereitungsanla-
gen an. Das Ziel der Endlagerung ist es, diese 
radioaktiven Schadstoffe dem Biozyklus zu 
entziehen. Zur Diskussion stehen folgende 
Methoden: Transmutation der radioaktiven 
Isotope, Ablagerung in Salzstöcken, Meeres-
versenkung, Endlagerung in der Antarktis 
und Lagerung in Tanks und Gebäuden.
Die Transmutation bedeutet die kerntechnisch 
erzwungene Zerspaltung des Abfalls in stabi-
le Endprodukte. Dafür fehlen gegenwärtig 
noch alle Voraussetzungen. In der Bundesre-
publik hat man sich vorläufig für die Einlage-
rung radioaktiven Mülls in Salzstöcken ent-
schieden. Dabei nimmt man an, daß die seit 
Jahrtausenden bestehende Trennung der Salz-
stöcke von der übrigen Umwelt auch für wei-
tere Jahrtausende anhält. Ungeeignet ist die 
Meeresversenkung und die Antarktislage-

rung, da sowohl das Meer als auch die Ant-
arktis eine jahrtausendelange Abschließung 
vom Biozyklus noch weniger gewährleisten 
als die Salzstöcke. Bei der oberirdischen La-
gerung in Tanks müssen diese Lager über 
lange Zeiträume gekühlt, bewacht sowie vor 
sonstigen Unfällen geschützt werden. Bei 
Ausfall der Kühlung ist eine Verdampfung 
die Folge. Ebenso können Wasserstoffexplo-
sionen auftreten. Falls die Ventilation ver-
sagt, wird die untere Explosionsgrenze von 
4 °/o Wasserstoff in Luft innerhalb weniger 
Stunden erreicht. Diese Art der Lagerung 
wird gegenwärtig als Zwischenlagerung be-
trieben und ist daher mit den angegebenen 
Gefahren behaftet. Eine endgültige Lösung 
wäre nur die Transmutation, bei welcher der 
Abfall endgültig nuklear verbrannt würde. 
Bei der Vielfalt der Zerspaltungsprodukte ist 
dieses Verfahren jedoch unübersehbar. Aber 
im Hinblick darauf sollte jedes bisher betrie-
bene Endlagerungsverfahren so beschaffen 
sein, daß der radioaktive Müll jederzeit zu-
gänglich ist, die radioaktiven Rückstände bei 
Bedarf jederzeit umgelagert werden können. 
Die in der Bundesrepublik beabsichtigte End-
lagerung erfüllt diese Kriterien nicht.

5. Kernenergie — Störfälle
Die Erfahrung zeigt, daß es selbst bei größtem 
technischen Aufwand nicht möglich ist, für 
komplexe technische Systeme über lange 
Zeiträume einen vollständig störungsfreien 
Funktionsablauf zu gewährleisten. Neben 
dieser prinzipiellen, der Technik inhärenten 
Unvollkommenheit muß ferner berücksichtigt 
werden, daß technische Systeme in der So-
zialwelt benutzt werden und damit zusätzli-
che Funktionsstörungen durch Fehlbedienung 
usw., d. h. durch menschliche Unvollkommen-
heit hinzukommen. Neben dem Normalbetrieb 
ist daher auch in der Kernenergieerzeugung 
stets mit einer gewissen Zahl von Störfällen 
des Betriebes oder, eingeschränkter, auch von 
Unfällen zu rechnen. Grundsätzlich gibt es 
Störfälle ohne Freisetzung von Radioaktivität 
und solche mit Freisetzung. Nur diese Kate-
gorie ist hier für die Diskussion von Interes-
se.
Den Unfallmöglichkeiten mit ihren Folgen 
versucht man entgegenzuwirken durch grund-
sätzliche Konstruktions- und Verhaltenseigen-
schaften der Reaktoren sowie durch den Ein-
bau von Sicherungssystemen, wobei eine 
mehrfache unabhängige Absicherung gegen-
über den Störfällen angestrebt wird. Die 
wichtigste Annahme bei diesem Vorgehen be-



steht darin, daß man das System nur gegen 
eine ganz bestimmte Teilmenge aus der Men-
ge der möglichen Unfälle absichert, wobei die 
Restmenge der nicht abgesicherten Unfallmög-
lichkeiten als höchst unwahrscheinlich bzw. 
als nicht anzunehmend angesehen wird. Die-
ses ist das sogenannte GAU-Konzept (größter 
anzunehmender Unfall).

Darüber hinaus sind prinzipiell auch größere 
Unfälle denkbar. Um die Nichtberücksichti-
gung solcher Unfälle zu rechtfertigen, benutzt 
man wahrscheinlichkeitstheoretische Untersu-
chungen. Ein Teil der Unfälle kann mit diesen 
Methoden erfaßt werden, ein anderer Teil der 
Unfälle und ihrer Ursachen ist jedoch damit 
entweder ganz oder teilweise nicht zu berech-
nen. Zu solchen nicht berechenbaren Unfallsi-
tuationen führen systematische, nichtentdeck-
te Konstruktionsfehler, nichtentdeckte Mate-
rial- und Baufehler, gegeneinander arbeitende 
Sicherheitsvorrichtungen, menschliches Ver-
sagen, Sabotage, Naturkatastrophen, kriegeri-
sche Entwicklungen. Aber selbst die soge-
nannten berechenbaren Unfälle sind nicht 
wirklich berechenbar, denn es ist nicht auszu-
schließen, daß Korrelationen von Fehlern 
nicht erkannt werden, daß die Ausfallarten 
von Komponenten nicht hinreichend bekannt 
sind, daß die Fortpflanzungswege von Fehl-
funktionen unbekannt sind oder daß Fehl-
funktionsketten übersehen werden. Dies be-
deutet: Alle berechneten Wahrscheinlichkei-
ten für Radioaktivitätsfreisetzungen bei Un-
fällen und für Unfallverlaufsformen sind frag-
würdig.
Neben den Reaktorunfällen kann es Unfälle 
in Wiederaufbereitungsanlagen und bei der 
Endlagerungsbearbeitung geben. Wenn bei 
Unfällen auch nur ein Bruchteil der vorhan-
denen Radioaktivität entweicht, so muß man 
verheerende Folgen für die Umgebung erwar-
ten. Darauf bezogene Rechnungen wurden 
neuerdings durch das Institut für Reaktorsi-
cherheit durchgeführt, wobei GAU-überschrei- 
tende Ausgangssituationen vorgegeben wur-
den und dann das System sich selbst, d. h. 
den physikalischen Gesetzen überlassen wur-
de. Es wurden folgende Fälle untersucht:

1. Bei einem Konzentratbehälter einer Wie-
deraufbereitungsanlage versagt die Kühlung 
und es werden keine Gegenmaßnahmen ge-
troffen. Schließt man alle anderen Sekundär-
unfälle aus, so verdampft die Konzentratlö-
sung fast vollständig und die Verdampfungs-
produkte werden in die Umgebung freige-
setzt. In Abhängigkeit von der Windrichtung 

treten in einem gewissen Winkelsektor noch 
in 100 km Entfernung als Strahlenbelastung 
104 bis 105 rem auf, d. h. das Zehn- bis 100fache 
der tödlichen Dosis, und die tödlichen Wir-
kungen halten in diesem Sektor u. U, noch bis 
1 000 km Entfernung an. Die wesentlichen 
Freisetzungen der Radioaktivität beginnen 
42,5 Stunden nach dem auslösenden Ereignis.
2. Bei einem Brennelement-Eingangslager ei-
ner Wiederaufbereitungsanlage versagt die 
Kühlung und es werden keine Gegenmaßnah-
men getroffen. Die Wirkungen sind analog zu 
jenen in Fall 1. Der Zeitverlauf ist jedoch an-
ders: Ungefähr elf Tage nach dem auslösen-
den Ereignis beginnt die wesentliche Freiset-
zung von Radioaktivität.
3. Bei einem Leichtwasserkernkraftwerk wer-
den das Auslaufen des Kühlmittels, der Aus-
fall der Notkühlung sowie eine Beschädi-
gung des Sicherheitsbehälters angenommen. 
Schließt man alle weiteren Sekundärunfälle 
aus, so führt diese Ausgangssituation zum 
Kernschmelzen und Verdampfen der Radioak-
tivität in die Umgebung. Der Zeitverlauf ist 
wiederum verschiedenartig. Bei einem Druck-
wasserreaktor beginnt 36 Minuten nach dem 
auslösenden Ereignis die wesentliche Freiset-
zung von Radioaktivität, bei einem Siedewas-
serreaktor erst nach 51/4 Stunden.
Bei dieser Studie ist zu betonen, daß nach 
Vorgabe der Ausgangssituation der weitere 
Verlauf physikalisch völlig festgelegt ist. Es 
wurde allerdings bemängelt, daß bei den Wie-
deraufbereitungsanlagen die physikalisch wirk-
samen Mechanismen nicht ausreichend berück-
sichtigt wurden und sich die Resultate dement-
sprechend ändern. Da bereits zwölf Kernkraft-
werke arbeiten, weitere elf sich im Bau befin-
den und die Kerntechnologie in der Bundes-
republik seit über 20 Jahren betrieben wird, 
wirkt es unverständlich, daß solche Rechnun-
gen erst relativ spät durchgeführt wurden und 
noch nicht eindeutig geklärt sind. Da man bei 
den Dimensionen der Unfallauswirkungen 
nicht abwarten kann, bis die Praxis, d. h. der 
reale Unfall, das eine oder andere Modell be-
stätigt, kann die Frage daher nur lauten: Tritt 
eine solche Ausgangssituation ein und kann 
man, wenn dies der Fall ist, mit Gegenmaß-
nahmen den nachfolgenden Ablauf unter-
brechen?
Grundsätzlich kann man das Eintreten einer 
solchen Ausgangssituation überhaupt nicht 
ausschließen. Wenn man nicht auf die Benut-
zung der Kernenergie verzichten will, dann 
stellt sich die weitere Frage nach den mögli- 



dien Gegenmaßnahmen. Um Gegenmaßnahmen 
einleiten zu können, ist die wichtigste Voraus-
setzung, daß man hinreichend viel Zeit dazu 
besitzt und an den Gegenmaßnahmen nicht 
gehindert wird. In Kriegs- oder Umsturzzeiten 
wäre eine vielleicht sogar unbeabsichtigte 
Behinderung von Gegenmaßnahmen durchaus 
denkbar. Doch soll diese Möglichkeit nicht 
weiter erörtert werden. Es verbleibt daher der 
Zeitfaktor. Wenn man ihn berücksichtigt, so 
schneiden die Wiederaufbereitungsanlagen 
gut ab. In diesen Systemen steht zumindest 
für die hier diskutierten Situationen Zeit zum 
Ergreifen von Gegenmaßnahmen durchaus 
reichlich zur Verfügung. Anders bei den 
Reaktoren. In einer Unfallsituation ist der 
Reaktorkern im allgemeinen schlecht zugäng-
lich, zeigt höchste Radioaktivität und es exi-
stiert kein geometrisch ausgedehntes Auffang-
becken. Bezüglich von Schwerstunfällen wei-
sen daher die Reaktoren wahrscheinlich das 
ungünstigere Verhalten auf. Der Unterschied 
im Zeitverlauf bei Druckwasserreaktor und 
Siedewasserreaktor zeigt aber auch, daß sich 
verschiedene Reaktortypen sehr verschieden 
verhalten. Leider beschäftigt sich die angege-
bene Studie nur mit Leichtwasserreaktoren. 
Eine Ausdehnung auf Brutreaktoren und 
Hochtemperaturreaktoren ist notwendig und 
wird im nächsten Abschnitt im Rahmen der 
vorhandenen Informationen näher diskutiert.

6. Sicherheitsvergleiche

Bei der Beurteilung der Sicherheit einer kern-
technischen Einrichtung ist das GAU-Konzept 
zu eng. Wegen der Möglichkeit GAU-über- 
schreitender Komplikationen muß daher ein 
grundlegenderer Maßstab zur Beurteilung der 
Sicherheitseigenschaften eines Systems ver-
wendet werden. Dieser Maßstab kann nur 
darin bestehen, das Sicherheitsverhalten des 
Systems im Bereich der denkbaren und nicht 
nur der anzunehmenden Unfälle zu untersu-
chen, und eine Bewertung führt dann zwangs-
läufig zu einem Sicherheitsvergleich zwischen 
verschiedenen Systemen. Dies bedeutet u. a.: 
Neben der Unmittelbaren Absicherung des 
Systems gegenüber GAU-Unfallauswirkungen 
wird durch die optimale Auswahl unter den 
zur Verfügung stehenden Systemen ein weite-
res Sicherheitsmoment berücksichtigt. Dies ist 
um so wesentlicher, als die Sicherheit und 
Funktionsfähigkeit eines kerntechnischen Sy-
stems nicht nur durch die direkten Sicher-
heitseinrichtungen, sondern vor allem und 
von vornherein schon durch seine Konstruk-
tion bestimmt wird. Die zentrale Problematik 

der Kernenergie liegt in solchen Störfällen, 
für die einerseits eine niedrige Eintrittswahr-
scheinlichkeit, andererseits aber ein hohes 
Schadenspotential vorliegen. Das sogenannte 
Risiko muß dann aus dem Produkt einer gegen 
Null konvergierenden und einer gegen Unend-
lich divergierenden Größe berechnet werden, 
was den Aussagewert absolut problematisch 
macht.

Da die Möglichkeit eines GAU-überschreiten- 
den Ereignisses bzw. Unfalls in keiner Wei-
se ausgeschlossen werden kann, müssen alle 
denkbaren Ereignisse unter geeigneten Ver-
gleichsvoraussetzungen diskutiert Werden. 
Vergleicht man z. B. das Verhalten von 
Leichtwasserreaktoren und von Hochtempera-
turreaktoren bei Ausfall der Notkühlung, so 
ergibt sich, daß beim Leichtwasserreaktor in-
nerhalb von einigen 10 sec nach Kühlmittel-
verlust andere Sicherheitsvorkehrungen wirk-
sam werden müssen, um ein Coreschmelzen 
mit den daraus resultierenden schwerwiegen-
den Folgen zu verhindern. Andererseits dau-
ert es beim Hochtemperaturreaktor einige 
Stunden, bis sich ein Ausfall der Kühlung in 
erhöhter Spaltproduktfreisetzung auswirkt, 
wobei selbst dann noch die Brennelemente si-
cher an ihrem Platz gehalten werden. Es zeigt 
sich also, das in diesem GAU-überschreiten- 
den Fall die Hochtemperaturreaktoren weit-
aus günstigere Eigenschaften aufweisen als 
Leichtwasserreaktoren. Während die Hoch-
temperaturreaktoren als gute Konverter durch 
eine mittlere Brutrate die Erschöpfung 
der U235-Vorräte erheblich hinauszögern 
könnten, führen die Leichtwasserreaktoren 
als schlechte Konverter zu einer raschen Er-
schöpfung dieser Vorräte und damit notwen-
dig zum Brüter. Um den Effekt der Einführung 
und Benutzung einer Reaktorbaulinie voll-
ständig beurteilen zu können, muß daher im 
Fall der Leichtwasserreaktoren auch der 
nachfolgende Brütertyp diskutiert werden, 
dessen mit dem größten Forschungsaufwand 
geförderte Version gegenwärtig der natrium-
gekühlte Brüter ist. Bei gleicher Leistung wie 
ein Leichtwasserreaktor ist die Energiedichte 
des Brüters im Kern und die darin enthaltene 
Radioaktivität etwa dreimal so groß. Das 
Kühlmittel Natrium wird stark radioaktiv, ist 
äußerst explosiv und korrosionsfreudig und 
darf daher weder mit Luft noch mit Wasser 
zusammengebracht werden. Die starke Neu-
tronenbestrahlung schafft große Materialpro-
bleme bei den Brennelementen. Das Brennele-
ment für kommerzielle Schnelle Brutreaktoren 
befindet sich weltweit noch im Stadium der 



Entwicklung. Nur durch (allzu) großzügige 
Genehmigungsverfahren ist es in England und 
Frankreich überhaupt möglich gewesen, vom 
Experimentiermaßstab auf größere Typen 
überzugehen. Man nimmt an, daß diese Pro-
bleme erst zwischen 1980 und 1990 so gelöst 
sind, daß die Prototypen in Betrieb gesetzt 
werden können.
Der Brutreaktortyp wirft aufgrund seiner 
Konstruktion erhebliche Sicherheitsprobleme 
auf. Er zeigt ein noch ungünstigeres Zeitver-
halten als die Leichtwasserreaktoren. Beim 
Versagen der Schnellabschaltung kommt es 
nach ungefähr 1 sec zum prompt überkriti-
schen Zustand, d. h. jenem Zustand, in dem 
die Kettenreaktion zu einer Lawine nicht 
mehr kontrollierbarer Energieproduktion an-
wächst, wobei dieses Anwachsen in 0,1 sec 
erfolgt. Daraus ist zu schließen, daß die Kern-
schmelzunfälle, die zur Freisetzung von Ra-
dioaktivität führen können, erheblich schnel-
ler und mit größerer Wucht als bei Leicht-
wasserreaktoren erfolgen. Von der Betreiber-
seite werden hingegen optimistische Sicher-
heitsberichte veröffentlicht. Wenn man sich 
aber vergegenwärtigt (was hier nicht weiter 
ausgeführt werden kann), daß selbst nach 
20jährigem Einsatz der Leichtwasserreaktoren 
deren Sicherheitssysteme noch immer man-
gelhaft sind, so wird man diesen Optimismus 
gegenüber einem noch unfertigen Reaktortyp 
nicht teilen können.
Aus dieser Diskussion geht zwingend hervor: 
Es ist leichtfertig, Schwerstunfälle als unwahr-
scheinlich abzu tun. Wenn man schon Kern-
technik betreibt, dann wäre es vielmehr sinn-
voll, das Zeitverhalten der Systeme sowohl 
bei Regelungseingriffen als auch bei Schwerst-
unfällen als wesentlichen Sicherheitsfaktor 
in der Auswahl der Systeme und Ausbaukon-
zepte zu berücksichtigen. Leichtwasserreakto-
ren können nicht unabhängig von ihren 
Nachiolgetypen beurteilt werden, und es 
kann nicht verantwortet werden, daß von 
Energieversorgungssystemen, die schwerwie-
gende potentielle Gefährdungen mit sich brin-
gen, beim Einsatzbeginn nur Teile fertigge-
stellt und erprobt sind, wogegen sich andere 
integrierte Teilbereiche noch im Stadium der 
Unsicherheit befinden. Solches Vorgehen kann 
man sich nur bei relativ harmlosen Techniken 
erlauben. Es ist ein gefährlicher Zug unserer 
Zeit, daß der Abschluß von Entwicklungen vor-
geplant wird, obwohl letztlich keine Garantie 
für die Planerfüllung gegeben werden kann.

7. Ausbaupläne
Das Wachstumsmodell der Wirtschaft nimmt 
eine direkte Proportionalität zwischen Wirt-
schaftswachstum und Energieverbrauch bzw. 
Energiebereitstellung an. Von Vertretern die-
ses Modells wird dabei immer wieder betont, 
daß das Wachstum zwar maßvoll, aber stetig, 
d. h. über längere Zeit anhaltend sein muß, 
um die anstehenden Probleme zu lösen. Auf 
ein mögliches oder beabsichtigtes Ende dieses 
Wachstumsprozesses wird nicht hingewiesen. 
Es ist daher legitim, die Fortschreibung der 
gegenwärtigen Energiepolitik für einen länge-
ren Zeitraum, nämlich bis zum Jahre 2025, in 
ihren Konsequenzen zu untersuchen. Eine sol-
che Untersuchung wurde vom Institut für Sy-
stem- und Innovationsforschung durchgeführt. 
Ausgegangen wird dabei vom Jahr 1970 mit 
einer Primärenergieeingabe von rund 
360 Mill, t SKE und 207 Standardkraftwerken 
zu 1 000 MW elektrischer Leistung sowie 27 
Milliarden Dollar Energiekosten. Für das Jahr 
2025 erhält man dann bei konsequenter Fort-
schreibung des geltenden Energieprogramms 
der Bundesregierung eine Primärenergieein-
gabe von 1 300 Mill, t SKE mit 735 Standard-
kraftwerken zu 1 000 MW elektrischer Lei-
stung sowie 113 Milliarden Dollar Energieko-
sten. Der Anteil der Stromerzeugung soll da-
bei erheblich stärker zunehmen als die Ge-
samtenergieerzeugung, nämlich von ungefähr 
26 % der Gesamtenergieeingabe im Jahr 1972 
auf etwa 53 °/o im Jahr 2000. Ferner sollen die 
Anteile von Steinkohle, Erdöl, Erdgas usw. 
bei der Primärenergieeingabe prozentual ab-
nehmen zugunsten einer vermehrten Verwen-
dung von Kernenergie. Da die Primärener-
gieeingabe erheblich steigen soll, bedeutet 
dies, daß ein forcierter Ausbau der Kernener-
gie nötig wird. Da gegenwärtig nur Leicht-
wasserreaktoren in größerer Anzahl gebaut 
werden, wird dieser Ausbau zwangsläufig mit 
den Leichtwasserreaktoren beginnen und 
ebenso zwangsläufig mit den Natriumbrütern 
fortgesetzt werden, da die letzteren im selben 
Brennstoffkreislauf wie die Leichtwasserreak-
toren arbeiten und nur so, wenn überhaupt, 
die nukleare Brennstoffversorgung sicherge-
stellt werden kann. Im Jahre 1970 betrug der 
Anteil der Kernenergie an der Energieversor-
gung nur 1 %. Wenn die weitere Steigerung 
der Primärenergieeingabe allein durch die 
Kernenergie gedeckt werden soll, dann führt 
dies im Jahre 2000 auf 150 Standardkernkraft- 
werke mit drei Wiederaufbereitungsanlagen, 
im Jahre 2025 aber bereits auf 550 Standard-
kernkraftwerke mit elf Wiederaufbereitungs-



anlagen. Die Flächendichte der Kraftwerke be-
trug im Jahr 1970 35 km X 35 km für ein 
Kraftwerk, im Jahre 2000 wird dann jeweils in 
einem Bereich von 26 km X 26 km ein Kraft-
werk stehen und im Jahre 2025 auf 
18 km X 18 km. Der Energieverbrauch pro 
Einwohner betrug im Jahr 1970 6 t SKE und 
wird bei einer gleichbleibenden Bevölkerungs-
zahl von rund 60 Millionen im Jahr 2025 22 t 
SKE betragen. Wenn ein solcher Ausbau durch-
geführt wird, dann ist das durch diese Kraft-
werksmassierung hervorgerufene Gefahrenpo-
tential nahezu unabschätzbar groß. Es wird 
eine große Menge von bestausgebildetem Per-
sonal benötigt, und je älter die Kraftwerke 
werden, um so mehr Personal muß vermutlich 
eingesetzt werden, da mit wachsendem Alter 
nach den bisherigen Erfahrungen die Strah-
lenbelastungen steigen, was einen häufigen 
Personalwechsel notwendig macht, der eine 
weitere Gefahrenquelle bedeutet.

8. Strahlenbelastung

Nimmt man die angegebenen Wachstumsra-
ten an, so muß befürchtet werden, daß bei elf 
Wiederaufbereitungsanlagen und 550 Kern-
kraftwerken im Jahre 2025 nicht nur die loka-
le, sondern auch die globale Strahlenbela-
stung der Bevölkerung bereits im Normalbe-
trieb erheblich ansteigt. Diese Befürchtung ist 
um so berechtigter, als die Kerntechnik sich 
sowohl bezüglich der Brutreaktoren als auch 
bezüglich der Wiederaufbereitungsanlagen 
noch im Entwicklungsstadium befindet und 
niemand garantieren kann, daß die heute 
noch unzureichende Rückhaltung von Emis-
sionen in Zukunft wirklich wirtschaftlich 
tragbar verbessert werden kann. Die Bevölke-
rung hat in dieser Hinsicht auch keinen ge-
setzlichen Schutz. Wird nämlich die maximal 
zulässige Strahlenmenge überschritten, so 
kann nach § 33 und § 46 der Strahlenschutz-
verordnung von den festgelegten Schutzvor-
schriften durch Behördenerlaß abgewichen 
werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn 
neue Anlagen erprobt werden usw., d. h. im 
Einzelfall verordnen lokale Behörden die zu-
lässige Radioaktivität. Hinzu kommt, daß die 
Bevölkerung Radioaktivität sinnlich nicht 
wahrnehmen kann und die Emissionsüberwa-
chung von den Betreibern durchgeführt wird. 
AU dies erschwert die Beobachtung der kor-
rekten Einhaltung der Vorschriften und wird 
vor allem dann wirksam, wenn die Anlagen 
schon stehen und nicht so gut abgeschirmt 
werden können, wie man sich dies vorgestellt 
hat. Die psychologische Neigung, den Sach-

zwängen nachzugeben, insbesondere, wenn 
man das Schadenspotential nicht wahrnehmen 
kann, wird bei den Behörden dann sicherlich 
sehr groß sein. Am Beispiel von hochgiftigen, 
nicht sichtbaren chemischen Substanzen, wie 
sie in Seveso emittiert wurden, wird auch deut-
lich, daß die Bevölkerung große Schwierigkei-
ten hat, sich auf eine solche Situation einzu-
stellen, weil sie einfach nicht glauben kann, 
daß da, wo man nichts wahrnehmen kann, 
trotzdem eine große Gefahr herrscht. Wenn 
diese Gefahr dann in ihren Wirkungen mani-
fest wird, ist es bereits zu spät.

9. Abwärme

Bei allen Maschinen treten neben der ge-
wünschten Arbeitsleistung auch unvermeid-
bare Energieverluste auf. Diese Energieverlu-
ste fallen konzentriert bei den Kraftwerken 
als Abwärme an, wogegen die übrigen Ener-
gieverluste diffus im ganzen Verteilernetz 
und bei den Verbrauchern selbst auftreten. Es 
sollen hier nur die konzentriert anfallenden 
Energieverluste angegeben werden. Diese be-
trugen im Jahr 1970 70 Mill, t SKE. Wird ohne 
weitere Maßnahmen zur Abwärmenutzung im 
bisherigen Verfahren weitergebaut, so sind im 
Jahre 2000 bereits 330 Mill, t SKE und im 
Jahre 2025 schließlich 560 Mill, t SKE Verlu-
ste zu erwarten, wenn man das in Abschnitt 
IV 6 diskutierte Ausbauverhalten annimmt. 
Der Wirkungsgrad bei der Ausnutzung der 
Primärenergieeingabe verschlechtert sich da-
bei zusehends, weil er im Jahr 1970 im we-
sentlichen durch den Wirkungsgrad von Koh-
lekraftwerken und Olkraftwerken bestimmt 
wurde, im Jahre 2025 hingegen nach dem 
starken Ausbau der Kernenergie durch den 
wesentlich geringeren Wirkungsgrad der Kern-
kraftwerke bestimmt sein wird. Während im 
Jahr 1970 der Verlust durch konzentrierte 
Abwärme etwa 19,5 °/o der Primärenergie be-
trug, wird er im Jahre 2025, ganz abgesehen 
von allen anderen Verlusten, etwa 43 °/o be-
tragen. Bereits im Jahre 2000 fällt dann prak-
tisch so viel Abwärme an, wie 1970 als Pri-
märenergie eingegeben wurde. Diese Zahlen 
machen deutlich, daß eine ungeänderte Fort-
führung des bisherigen Ausbaukonzepts zu ei-
ner unerträglichen Verschwendung von Ener-
gie führen würde. Diese Energieverschwen-
dung wäre auch ökologisch äußerst bedenk-
lich wegen der damit verknüpften Aufheizung 
der Flüsse und der Atmosphäre. Nimmt man 
ferner an, daß auch die anderen Industriestaa-
ten solche Ausbaupläne realisieren wollen, so 
würde die antropogene Energieerzeugung in 



Größenordnungen geraten, die auch globale 
Klimaänderungen mit allen ihren einschnei-
denden Folgen bewirken würden. Die Mei-
nungen, wann solche Effekte eintreten, gehen 
hierbei auseinander.

10. Verlust von Optionen
Der Übergang zu einer Energiewirtschaft, in 
der die Stromerzeugung den größten Energie-
anteil für sich beansprucht, ist notwendig mit 
einer Strukturänderung bei Wirtschaft und 
Privatverbrauchern verbunden. Diese müssen 
sich auf den bevorzugten Verbrauch von 
Elektrizität einstellen, d. h. das Gesamtsystem 
wird immer stärker elektrifiziert. Wenn ein 
solcher Elektrifizierungsprozeß aber konse-
quent durchgeführt würde, dann wäre er für 
lange Zeiträume praktisch nicht mehr rück-
gängig zu machen. Dies bedeutet: Auch wenn 
schwere Unfälle oder sonstige Ereignisse zu 
schweren oder gar unerträglichen Belastun-
gen führen würden, so müßte doch das einmal 
ausgebaute System beibehalten werden, auch 
wenn es sich in keiner Weise als optimal her-
ausstellen sollte. Ferner würde ein solcher 
Ausbau zu hohen Kosten führen, die das Ka-
pital in der Energiewirtschaft binden und we-
nig Spielraum für andere Entwicklungen las-
sen würde.

11. Importabhängigkeit
Eines der Ziele des Energieprogramms der 
Bundesregierung ist die Verminderung der 
Importabhängigkeit von Primärenergieträ-
gern, insbesondere vom öl. Die schon erwähn-
te Studie des Instituts für Systemtechnik und 
Innovationsforschung zeigt, daß dieses Ziel 
nicht erreicht werden kann. Vielmehr wird 
die Abhängigkeit von Ölimporten nur überge-
wälzt auf die Abhängigkeit von Uranimporten 
und gegebenenfalls Thoriumimporten. Daran 
ändert auch nichts, daß der Brutreaktor in 
diesem Konzept auf jeden Fall eingesetzt wer-
den muß. Durch die expansive Erweiterung 
der Erzeugungskapazität sind trotz der Brutre-
aktoren weiterhin Kernbrennstoffimporte not-
wendig. Der Primärenergieträgerimport be-
trug 1970 65% der Primärenergieeingabe und 
wird bis zum Jahre 2000 auf 73 % im Expansi-
onsmodell steigen. Er wird dann auch im Jah-
re 2025 noch 73 % betragen. Die dann vorhan-
dene starke Importabhängigkeit von nuklea-
rem Brennmaterial ist in keiner Weise besser 
abgesichert als etwa die Einfuhr von öl. Be-
reits jetzt betreiben die Uranproduzenten, 

z. B. die USA, Kanada, Südafrika und Austra-
lien, durchweg eine restriktive Exportpolitik.

12. Verteidigung
Die Bundeswehr hat die Aufgabe, durch ihre 
Existenz und Funktionsfähigkeit einen Krieg 
zu verhindern. Das Konzept der Abschrek- 
kung ist jedoch nur dann wirksam, wenn es 
in sich widerspruchsfrei ist. Widerspruchs-
freiheit bedeutet, daß Abschreckung prinzi-
piell möglich und der Ernstfall für den Vertei-
diger mit einer Überlebenschance verbunden 
ist. Aus der Interessenlage der Bundesrepu-
blik wird daher die Vorneverteidigung von 
der politischen und militärischen Führung an-
gestrebt, um eine weitergehende Zerstörung 
auf bundesrepublikanischem Territorium zu 
verhindern. Beim gegenwärtigen Stand der 
Technik konventioneller Waffen ist es jedoch 
selbst bei einer von der NATO mitgetragenen 
Vorneverteidigung ausgeschlossen, das Terri-
torium der Bundesrepublik von Kampfhand-
lungen freizuhalten. Moderne konventionelle 
Waffensysteme verfügen über eine derartige 
Beweglichkeit und Reichweite, daß die Bun-
desrepublik im Konfliktfall unter massiver 
Waffeneinwirkung stehen würde. Selbstver-
ständlich sind die Kraftwerksstandorte mili-
tärisch erfaßt, und im Konfliktfall könnte die 
gezielte Zerstörung mit konventionellen Waf-
fen ein Giftpotential freisetzen, das Leben auf 
dem Territorium der Bundesrepublik vernich-
ten und unmöglich machen würde. Aber 
selbst wenn es die Absicht wäre, die Kraft-
werke von Kampfhandlungen auszunehmen, 
würde dies wegen der vorgesehenen großen 
Kraftwerksdichte praktisch nicht durchführ-
bar sein, da Zufallstreffer nicht zu verhindern 
wären. Hinzu kommt, daß man die Reaktoren 
zwar abstellen kann, daß sie aber trotzdem 
weiter gekühlt und gewartet werden müssen. 
Fällt dies wegen Kriegshandlungen aus, so 
sind Reaktorunfälle die Folge, die ebenfalls 
zur Freisetzung von Radioaktivität führen. 
Das gleiche gilt für Wiederaufbereitungsanla-
gen. Dies bedeutet mit allen Konsequenzen 
für die Zivilbevölkerung: Die Bundesrepublik 
befindet sich im Moment eines konventionel-
len Angriffs sogleich auch in einem schlei-
chenden Atomkrieg. Beim weiteren Ausbau 
der Kernenergie kann nur gehofft werden, 
daß eine solche Aussicht den potentiellen An-
greifer mehr abschreckt, als die Fähigkeit zur 
Verteidigung vermindert wird.



V. Fossilenergie

Im vorangehenden Abschnitt wurde das soge-
nannte nukleare Szenario einer Kritik unter-
zogen, und es wurde auf die Gefährdungen 
hingewiesen, die dieses Szenario mit sich 
bringt. Es ist daher naheliegend, die Frage zu 
untersuchen, welche ökologischen Folgen das 
nächstliegende Alternativszenario verursacht, 
das auf der Verbrennung der fossilen Brenn-
stoffe öl, Erdgas, Kohle beruht. Die nachge-
wiesenen Vorräte an fossilen Brennstoffen be-
tragen etwa 1 100 • 10* t SKE. Vergleicht 
man dies mit den Angaben über nukleare 
Brennstoffe, so ergibt sich: Bei Einsatz von 
Brütern beträgt das Energiepotential nachge-
wiesener nuklearer Brennstoffe etwa das vier-
fache jener fossilen Brennstoffe. Die fossilen 
Brennstoffvorräte stellen also trotz jahrhun-
dertelang bereits betriebener Ausbeutung im-
mer noch ein beachtliches, mit der Kernener-
gie konkurrenzfähiges Energiepotential dar.
Im Gegensatz zur Kernenergie bestehen bei 
den Fossilkraftwerken keine Sicherheitspro-
bleme vergleichbaren Ausmaßes, so daß sich 
eine ausführliche Diskussion der Unfallpro-
bleme bei der Fossilenergie erübrigt. Die kon-
ventionellen Kohlekraftwerke u. ä. sind aber 
mit ihren durch den Normalbetrieb erzeugten 
Schadstolfbelastungen bereits gegenwärtig 
nur noch schwer tragbar. Bei der Verbren-
nung fossiler Brennstoffe in Kraftwerken, In-
dustrie, Haushalten und im Verkehr werden 
in unterschiedlichem Maße Schadstoffe frei-
gesetzt, und zwar z. B. SOs, Staub, NOx, 
CmHn CO sowie CO2. Die zulässige Schad-
stoffbelastung wird in der Bundesrepublik im 
Mittel um das Dreifache überschritten, in den 
Ballungsräumen um rund das Elffache. Bereits 
gegenwärtig schafft die Verbrennung fossiler 
Brennstoffe daher lokal eine äußerst gefährli-
che toxische Situation. Durch geeignete Maß-
nahmen kann bei der Verbrennung die Emis-
sion von SO2, Staub, NOx, CmHn, CO weit-
gehend unterdrückt werden, worauf im weite-
ren noch genauer eingegangen wird. Was je-
doch nicht unterdrückt werden kann, ist die 
Produktion von CO2, da CO2 das Endprodukt 
einer vollständig durchgeführten Verbren-
nung fossiler Brennstoffe ist. Kohlendioxid ist 
kein Schadstoff im herkömmlichen Sinne. Im 
Gegensatz zu den vornehmlich lokal wirken-
den erstgenannten Schadstoffen verteilt sich 
die durch die Verbrennung hervorgerufene 
Kohlendioxidkonzentration aber fast gleich-
mäßig über die ganze Erde. COa hat die Ei-

genschaft, kurzwelliges Sonnenlicht ungehin-
dert durchzulassen, während es die von der 
Erdoberfläche ausgesandte Infrarotstrahlung 
absorbiert. Durch diesen „Treibhauseffekt'' 
würde eine Zunahme der atmosphärischen 
COg-Konzentration eine Zunahme der globa-
len Durchschnittstemperatur zur Folge haben, 
sofern man andere, auch in die entgegenge-
setzte Richtung wirkende, großenteils noch 
ungeklärte Effekte außer acht läßt.

Dabei ist festzustellen, daß die COz-Produktion 
einen tiefen ökologischen Eingriff darstellt, der 
kurzfristig nicht steuerbar ist. Der CO:-Gehalt 
der Atmosphäre beträgt jetzt etwa 320 ppm 
gegenüber einem vorindustriellen Wert von 
etwa 300 ppm. Im Jahre 2000 wird die COz- 
Konzentration bereits auf 400 ppm bis 420 ppm 
angestiegen sein; dieser Wert ist praktisch 
schon vorprogrammiert und läßt sich kaum 
noch beeinflussen. Eine Verdopplung des ur-
sprünglichen CO2-Gehalts von 300 ppm würde 
bei gleichbleibender relativer Feuchtigkeit und 
mittlerer Bewölkung eine Temperaturerhöhung 
um 2,3° C mit sich bringen. Würde man alle 
abbauwürdigen Kohlevorräte in den nächsten 
150 Jahren verbrennen, was etwa einer jährli-
chen Steigerungsrate von 2 ®/o in der Energie-
produktion entspricht, so würde der COg-Ge- 
halt in der Atmosphäre um etwa das Drei- bis 
Sechsfache ansteigen und damit auf eine 
Temperaturerhöhung von etwa 7° bis 14° C 
führen.
Durch den Vergleich mit den erdgeschicht-
lichen Perioden weiß man, daß Temperatur-
verschiebungen dieser Größenordnung das 
Abschmelzen der Polkappen bewirken und 
damit einen Anstieg der Weltmeere um rund 
100 m verursachen können. Wegen der ge-
gensätzlich wirkenden Effekte war diese Fol-
gerung lange Zeit nicht eindeutig zu bele-
gen. Offensichtlich verdichtet sich aber ge-
genwärtig die Gewißheit, daß dieser Trend 
realistisch abzuschätzen ist. Dies bedeutet: 
Das fossile Szenario endet in einer ökologi-
schen Katastrophe. Wer aus ökologischer 
Verantwortung das rein nukleare Expansi-
onsszenario ablehnt, muß aus gleichen Grün-
den auch das fossile Expansionsszenario ab-
lehnen. Um Mißverständnisse zu vermeiden, 
sei betont, daß die Ablehnung des fossilen 
Szenarios nicht mit der Ablehnung von Ver-
brennungsvorgängen schlechthin identisch 
ist. Verbrennungsvorgänge sind dann unge-
fährlich, wenn sie, abgesehen von Schadstoff-



belastungen, einen geschlossenen Brennstoff-
kreislaui auiweisen. Verbrennt man z. B. or-
ganischen Abfall über Methanerzeugung, so 
handelt es sich um einen geschlossenen 
Kreislauf, da die Pflanzen usw. der Luft dasje-
nige CO» entziehen, das danach durch Ver-
brennung wieder freigesetzt wird. Verbrennt 

man hingegen fossile Vorräte, so wird einsei-
tig CO2 ohne Rezyklierung freigesetzt. Ein 
expansives fossiles Szenario muß von vorn-
herein ausgeschlossen werden, und es dürfen 
bezüglich der Verbrennung nur rezyklierbare 
Vorgänge betrachtet werden. Dieser Stand-
punkt wird im folgenden eingenomen.

VI. Alternativstrategien
Alle wirtschaftlichen und technischen Ent-
wicklungen auf dem Energiesektor erfordern 
erhebliche Finanzmittel. Diese Finanzmittel 
müssen nicht nur von der Betreiberseite, son-
dern auch von der Abnehmerseite aufge-
bracht werden. Im Endergebnis trägt der Ab-
nehmer die gesamten Lasten. Diese verteilen 
sich auf die Installations- und Anlagekosten 
auf der Abnehmerseite, auf die Energiepreise 
und auf Steuern. In den beiden letzten Posten 
sind die gesamten Kosten der Betreiberseite 
enthalten. Aus psychologischen Gründen ste-
hen an erster Stelle im Bewußtsein des Ver-
brauchers, insbesondere bei billigen Energie-
preisen, die Installations- und Anlagekosten, 
dann folgen die Energiepreise, wogegen der 
Steueranteil, der für die Energieversorgung 
abgezweigt wird, kaum Beachtung findet. In 
den vergangenen Jahrzehnten wurden infolge 
der billigen Olpreise und Strompreise von 
den Abnehmern die Anlagen auf diese Ener-
gieformen umgerüstet. Da zunächst keine 
weiteren Nebenbedingungen gestellt wurden, 
waren die Anlagen insbesondere für Privat-
verbraucher außerordentlich preiswert. Die 
weltwirtschaftliche Entwicklung erzwingt 
aber eine Änderung der Energieversorgung. 
Diese Änderung wurde bereits vor langer Zeit 
eingeleitet und über Steuermittel und Strom-
preise finanziert, was vom Verbraucher im 
allgemeinen gar nicht wahrgenommen wurde. 
Der von den Energieversorgungsunternehmen 
sowie vom Staat eingeschlagene Weg zur Än-
derung der Energieversorgung besteht dabei 
im Prinzip darin, das öl durch Strom zu sub-
stituieren, wobei der Strom in Kernkraftwer-
ken erzeugt werden soll. Diese Entwicklung 
kommt der Verbraucherpsychologie entgegen, 
da die Elektroanlagen außerordentlich preis-
wert sind und der Strom zumindest auf der 
Abnehmerseite eine äußerst bequeme und 
saubere Energiequelle ist. Die Durchführung 
dieser Öl-Strom-Substitution würde auf einem 
bereits begangenen Weg weiterführen und 
bezüglich der Anlagekosten den Verbraucher 
wenig belasten. Jede Änderung dieser Strate-
gie auf eine andere Energieversorgungsva-

riante würde zumindest bezüglich der Anla-
gekosten kurzfristig von der Abnehmerseite 
einen höheren Einsatz erfordern. Eine solche 
Strategieänderung ist daher unmittelbar mit 
der Frage konfrontiert: Ist sie auch wirklich 
zwingend notwendig?
Es sollen in diesem Kapitel Alternativstrate-
gien der Energieversorgung diskutiert wer-
den. Bevor dies im einzelnen geschieht, ist 
die Notwendigkeit einer Umorientierung 
deutlich zu machen. Die Frage ist dabei: Gibt 
es Aussichten, daß in absehbarer Zukunft ter-
restrische Energiequellen, insbesondere für 
Strom, in einem solchen Überfluß zur Verfü-
gung stehen werden, daß jede Umstellung zu 
einer überflüssigen Anstrengung wird?
Nachdem das Fossilszenario ausgeschlossen 
wurde, sind als mögliche Kandidaten für eine 
Überflußproduktion an Strom die Fusionsre-
aktoren, die Brutreaktoren und die Wasser-
stoffverbrennung in Betracht zu ziehen.
a) Fusionsreaktoren: Es gibt zwei Verfahren, 
mit denen man das Ziel einer technisch und 
wirtschaftlich verwertbaren Energieerzeu-
gung durch Fusion, d. h. durch Verschmelzen 
leichter Atomkerne erreichen will, nämlich 
entweder durch magnetischen Einschluß eines 
Plasmas und dessen hohe Erhitzung oder 
durch die Bestrahlung kleiner Brennstoffku-
geln mit intensivem Laserlicht. Mit dem Be-
trieb eines magnetischen Fusionsreaktors sind 
schwerwiegende Gefahren verbunden, da im' 
Magnetfeld große Energien gespeichert sind, 
die bei Beschädigung des Systems abrupt frei-
gesetzt werden könnten. Ferner können ge-
fährliche Lithium-Brände auftreten, und die 
größte Gefährdung stellt das aus der Anlage 
entweichende radioaktive Tritium H3 dar. Die 
Lasermethode ist nicht so genau untersucht 
wie die magnetische Methode, deshalb sind 
ihre Probleme und ihre Umweltauswirkungen 
noch nicht so bekannt. Jedoch kann auch für 
sie angenommen werden, daß einer technisch 
brauchbaren Lösung noch immense Schwie-
rigkeiten entgegenstehen. Gegenwärtig lie-
fern die Magnetreaktoren etwa 80 bis 90°/0 



der eingegebenen Energie, d. h. sie sind bis 
jetzt energieverbrauchende und nicht ener-
gieerzeugende Maschinen. Es wird angenom-
men, daß in etwa 10 bis 15 Jahren der Durch-
bruch zur Energieerzeugung gelingen könnte. 
Selbst dann muß aber eine lange Periode der 
anschließenden Entwicklung zu wirtschaftlich 
arbeitenden Reaktoren angenommen werden. 
Gegenwärtig ist die Konstruktion solcher Fu-
sionsreaktoren für die industrielle Massenfer-
tigung noch nicht absehbar, und es gibt keine 
Garantie, daß es mit Sicherheit gelingen wird, 
überhaupt in diesem Sinne brauchbare Reak-
toren zu konstruieren.
b) Brutreaktoren: Brutreaktoren wurden oben 
bereits diskutiert. Wegen der hohen Material-
beanspruchungen werden für Brutreaktoren 
Betriebszeiten von zehn Jahren, maximal von 
15 Jahren angenommen. Während dieser Zeit 
sollte ein Brutreaktor mehr Brennstoff gelie-
fert haben als eingesetzt wurde. Ein Maß die-
ses Wirkungsgrades ist die Verdopplungszeit 
des Brüters, d. h. jene Zeit, die benötigt wird, 
um doppelt soviel spaltbares Material zu er-
brüten wie ursprünglich vorhanden war. Es 
wird angenommen, daß Verdopplungszeiten 
von mehr als zehn Jahren nicht mehr wirt-
schaftlich sind. Der am weitesten fortgeschrit-
tene Reaktor dieser Richtung, der französi-
sche Phenix, hat eine Verdopplungszeit von 
40 Jahren, und beim Nachfolger, Superphenix, 
erwartet man 20 Jahre. Die großen Schwierig-
keiten, die die Materialbeanspruchungen mit 
sich bringen, lassen es fraglich erscheinen, ob 
die Konstruktion der natriumgekühlten 
Schnellen Brüter wirklich so schnell durch-
führbar ist, daß der Durchbruch zum groß-
technischen Masseneinsatz in absehbarer Zeit 
gelingt. Hinzu kommt das nukleare Gefähr-
dungspotential, so daß Brutreaktoren auf der 
Linie der natriumgekühlten Schnellbrüter bes-
ser nicht verwendet werden sollten. Eine aus-
sichtsreichere Variante stellen die gasgekühl-
ten Brutreaktoren dar, die die Vorteile des 
Brüters mit den Vorteilen der Hochtempera-
turreaktoren vereinen würden. Allerdings 
werfen auch sie erhebliche Sicherheitsproble- 
me auf, da sie bei Ausfall der Kühlmittelpum-
pen keine Naturkonvektion aufweisen, die 
die Wärme abführen könnte.
c) Wasserstoff-Verbrennung: Wasserstoff als 
Brennstoff muß erzeugt werden, und zwar 
durch Strom, d. h. mittels Elektrolyse oder 
durch photochemische Katalyse, d. h. durch 
direkte Einwirkung der Sonne oder durch di-
rekte Ausnutzung von Prozeßwärme. Als 
Energiequellen können dazu z. B. Hochtempe-

raturreaktoren und (oder) solare Kraftwerke 
benutzt werden. Vor allem im Rahmen einer 
Energieerzeugung durch solare Kraftwerke ist 
Wasserstoff interessant. Die Verwendung von 
Wasserstoff bietet neben lösbaren sicherheits-
technischen Problemen eine größere Anzahl 
von Vorteilen. Das Rohprodukt Wasser ist 
billig und kommt weitverbreitet vor; Wasser-
stoff kann vollsynthetisch erzeugt werden. 
Das Verbrennungsprodukt Wasser ermöglicht 
ein vollständiges Recycling. Man kann die 
Verwendung des gut transportierbaren und 
gut speicherbaren Wasserstoffs daher prak-
tisch mit dem Einsatz von Elektrizität verglei-
chen. Die Nutzung ist in vielen technischen 
Bereichen möglich. Um die Sonnenenergie 
großtechnisch nutzbar zu machen, ist ein Se-
kundärenergieträger erforderlich, der gut 
speicherbar und wirtschaftlich über große 
Entfernungen transportierbar ist. Beide Eigen-
schaften erfüllt Wasserstoff in hervorragen-
der Weise.
Zusammenfassend kann man feststellen: Die 
technische Erschließung dieser Bereiche wür-
de praktisch außerordentlich große Energie-
mengen zur Verfügung stellen, die insbeson-
dere im Wasserstoffsystem bei solarer Erzeu- 
gung unerschöpflich wären. Es stehen sich 
also im wesentlichen zwei Szenarios gegen-
über, nämlich das nukleare Szenario mit Spal-
tung, Brüten und Fusion und das Sonnensze-
nario. Das nukleare Szenario wirft enorme 
technische und sicherheitstechnische Proble-
me auf; es ist nicht umweltfreundlich. Sein 
Vorteil ist aber, daß es im Land selbst vor-
wärtsgebracht werden kann. Das Sonnensze-
nario ist, falls sich die Wasserstoffverbren-
nung total durchführen läßt, umweltfreundlich 
und wirft nicht im entferntesten solch ein Aus-
maß an technischen Problemen wie das nu-
kleare Szenario auf; aber es ist vollständig 
wohl kaum im eigenen Land durchführbar. 
Die Energieproduktion im Übermaß ist daher 
im nuklearen Szenario ein technisches und si-
cherheitstechnisches Problem, im Sonnensze-
nario aber eher ein politisches Problem der 
Umstellung auf internationale Kooperation.
Daraus folgt: Entweder aus technischen oder 
aus politischen Gründen ist ein Energieüber-
fluß in absehbarer Zeit nicht gegeben. Ferner 
muß berücksichtigt werden, daß insbesondere 
im nuklearen Szenario aus klimatologischen 
Gründen nicht beliebig viel Energie ver-
braucht und als Wärme freigesetzt werden 
darf. Dies beantwortet die gestellte Frage: In 
absehbarer Zeit und wegen der Klimäfolgen 
sogar immer ist die rationelle Energieverwen-



düng eine für affe denkbaren Entwicklungen 
notwendige Strategie, d. h., wer Energie spart, 
liegt in keinem Szenario falsch. Wer zusätz-
lich aber noch maximale Rezyklierung und 
Umweltfreundlichkeit fordert, wird soweit 
wie möglich zum Sonnenszenario greifen 
müssen. Die Ausgaben, die vom Abnehmer 
für die Umstellung auf eine rationellere Ener-
gieverwendung getätigt werden müssen, stel-
len daher in jedem Sinne eine positive Anla-
ge von Kapital dar und rechtfertigen die zu 
erbringenden Opfer.

1. Rationelle Energie Verwendung
Als Verlustquellen bei der Energieversorgung 
sind verantwortlich
a) die Wirkungsgrade bei den industriellen 

Erzeugern,
b) die Wirkungsgrade bei den industriellen 

Verbrauchern,
c) die Transportverluste,
d) die Wirkungsgrade bei den Einzelverbrau-

chern.
Wir nehmen zunächst das Wachstumsmodell 
von Abschnitt IV 7, in dem in Fortschreibung 
der gegenwärtigen Energieversorgungs- und 
-verbauchstechnik keine rationellere Energie-
nutzung angenommen und durchgeführt wird.
Bei 360 Mill, t SKE Energieeingabe im Jahr 
1970 und rund 1 300 Mill, t SKE im Jahre 2025 
beträgt die konzentriert anfallende Abwärme, 
d. h. die Verlustenergie bezüglich a) und b) 
19,5 °/o bzw. 43 % der Primärenergieeingabe. 
Die drastische Zunahme dieser Verluste wird 
hierbei durch den steigenden Einsatz von Re-
aktoren mit geringem Wirkungsgrad bewirkt 
sowie durch die steigende Verwendung von 
Elektrizität. Bei den Endverbrauchern ohne 
konzentriert anfallende Abwärme betragen 
gegenwärtig bei Haushalten und Kleinver-
brauchern die Verluste 55 °/o, bei der Indu-
strie 45 % und beim Verkehr 82 %. Für das 
Jahr 1970 errechnet sich nach ISI ein Gesamt-
verlust von 65 %, nach den Angaben der Bun-
desregierung ein Verlust von 52 % der Pri-
märenergieeingabe. Beim Energieverbrauch 
insgesamt stieg der Anteil der Haushalte von 
36 °/o im Jahr 1960 auf 44% im Jahr 1973, 
beim Verkehr im gleichen Zeitraum von 15 % 
auf 18 %, dagegen fiel der Industrieanteil von 
49 °/o auf 38 %. Dies bedeutet: In den vergan-
genen 15 Jahren hat die schlechte Energienut-
zung auch beim Verbraucher nicht abgenom-
men, sondern zugenommen. Wenn über die 
Hälfte der eingegebenen Primärenergie für 
die Nutzung verlorengeht und wenn zukünf-

tig auch von der Erzeugerseite mit Kernkraft-
werken die Nutzung noch weiter verschlech-
tert wird, so ist dies auf Dauer nicht nur un-
befriedigend, sondern im Hinblick auf die all-
gemeine Situation sogar untragbar.
Im Auftrag des Bundesforschungsministeriums 
wurde gemeinsam von mehreren Großunter-
nehmen die Fichtner-Studie über rationellere 
Energienutzung erstellt. Sie erachtet es bei 
Veranlassen entsprechender Maßnahmen als 
realistisch, bis 1985 10 % der Primärener-
gieeingabe und bis zum Jahr 2000 20 % ein-
zusparen. Dies bedingt, daß in den Haushal-
ten die Heizgewohnheiten geändert werden 
müssen, eine Verbesserung der Wärmedäm-
mung und der Heizanlagen angestrebt werden 
muß und die Wärmerückgewinnung einge-
führt wird. Bei der Industrie verbraucht die 
Grundstoff- und die Produktionsgüterindustrie 
67,5 0/ der eingegebenen Energie, davon die 
Eisenindustrie allein zwei Drittel, die Investi- 
tionsgüterindustrie 10 %, die Verbrauchsgüter-
industrie 8,7 % und die Nahrungs- und Ge-
nußmittelindustrie 5,1 %. Als Maßnahmen zur 
Einsparung werden vorgesehen: Sparsame Be-
triebsweise, verbesserte Technologien, ver-
besserte Wärmerückgewinnung, neue Tech-
nologien. Im einzelnen sollte es möglich sein, 
bei der Eisenindustrie 20 % einzusparen, bei 
der chemischen Industrie 30 bis 40 %, bei der 
Steine- und Erden-Industrie 10 bis 15 °/o, bei 
der Zellstoff-Papier-Industrie bis zu 25 °/o und 
bei der übrigen Industrie 10 bis 15 %. Im Ver-
kehr sollte eine Einsparung von 20 bis 25% 
möglich sein, und zwar durch Umrüstung auf 
Gürtelreifen, verbesserte Motoren, verringer-
tes Gewicht, Luftwiderstandsverringerung, 
Dieselmotoren und geeigneteres Fahrverhal-
ten.
Bei der Fichtner-Studie wurde nicht berück-
sichtigt: die Rezyklierung von Rohstoffen, der 
Fernwärmeeinsatz, die Wärme-Kraft-Kopplung 
sowie die Verwendung neuer Energiequellen. 
Die Rezyklierung von Rohstoffen würde er-
hebliche Energieeinsparungen erbringen und 
zusätzlich die Einfuhrabhängigkeit der Bun-
desrepublik verringern. Z. B. muß bei der 
Stahlerzeugung aus Schrott nur Vs der Ener-
gie aufgewendet werden, die man für Stahler-
zeugung aus Eisenerz benötigt, und das Wie-
dereinschmelzen von Aluminium verlangt nur 
3 0/o des ursprünglichen Energieeinsatzes. Die 
Wiederverwendungsraten betragen gegenwär-
tig bei Blei 50 %, bei Zink 23 %, bei Zinn 
43%, bei Kupfer 31,6% und bei Aluminium 
26,7 %. Neben den Metallen erfordert die Er-
zeugung bzw. Verarbeitung von Kunststoffen, 



Stickstoffdünger, Textilfasern, Naturkaut-
schuk große Energiemengen. In Westeuropa 
steigt der Grundstoffkonsum jährlich um etwa 
4°/0 an. Für das Jahr 2000 erwartet man 
bei Weiteranhalten dieses Trends den Ver-
brauch der achtfachen Menge, verglichen 
mit dem gegenwärtigen Verbrauch. Der spar-
same Verbrauch z. B. durch Fertigung lang-
lebiger Produkte sowie die Wiederverwen-
dung werden zunehmend wichtiger. Es ist zu 
erwarten, daß die Forschung auf diesem Ge-
biet erhebliche Fortschritte machen wird.

Was die Fernwärmeversorgung und damit, im 
Sinne rationellerer Energienutzung, die Ab-
wärmeverwendung von Kraftwerken betrifft, 
so hängt diese vom Kraftwerkstyp ab. Bei 
Steinkohlenkraftwerken zur Stromerzeugung 
ist eine sogenannte Wärme-Kraft-Kopplung 
möglich und bewirkt dadurch eine Energie-
ausnutzung von bis zu 80 °/o, d. h. einen Ge-
samtwirkungsgrad von 80 °/o. Auch bei Hoch-
temperaturreaktoren, wenn sie zur Stromer-
zeugung eingesetzt würden, wären wegen der 
angestrebten hohen Arbeitstemperaturen Wir-
kungsgrade bis zu 50 °/o möglich, so daß eine 
Abwärmenutzung auf der Niedertemperatur-
seite möglich würde, ohne den elektrischen 
Wirkungsgrad erheblich herabzusetzen. Bei 
den Leichtwasserreaktoren hingegen beträgt 
der Wirkungsgrad etwa 30 0/0 und würde bei 
Abwärmenutzung auf etwa 20 °/o bis 25 ’/o ab-
sinken. Etwas günstiger lägen die natriumge-
kühlten Brutreaktoren. Der massive Einsatz 
von Kernkraftwerken mit Leichtwasserreakto-
ren stünde demnach einer rationellen Ener-
gienutzung entgegen.

Eine rationellere Energienutzung ist auch bei 
der Prozeßwärmeerzeugung möglich, bei der 
die Wärme-Kraft-Kopplung in umgekehrter 
Richtung läuft: Aus der Abfallwärme der Pro-
zesse wird Strom erzeugt. Es wird geschätzt, 
daß es sich hier um einen Beitrag von etwa 
30 Mill, t SKE handelt, der gegenwärtig nicht 
aus technischen Gründen, sondern wegen des 
Oligopols der Stromerzeuger nicht hinrei-
chend genutzt wird.
Nimmt man an, daß durch Rezyklierung so-
wie durch Fernwärmeeinsatz und Wär-
me-Kraft-Kopplung die Energieausnutzung 
nochmals um 20 % angehoben werden kann, 
so würde bei gleicher Primärenergieeingabe 
wie im Bezugsjahr 1970 im Jahre 2000 die ef-
fektive Energiedienstleistung insgesamt um 
40 % ansteigen, d. h. von 130 Mill, t SKE nach 
ISI bzw. 165 Mill, t SKE nach dem Bundes- 
ministerium für Forschung und Technik auf 

185 Mill, t SKE bzw. 230 Mill, t SKE. Demge-
genüber würde im Expansionsmodell ohne 
den Versuch einer rationelleren Energienut-
zung usw. bei einer nahezu verdreifachten 
Primärenergieeingabe die effektive Energie-
dienstleistung bei 308 Mill, t SKE liegen, d. h. 
trotz gewaltiger Anstrengungen im Ausbau 
könnte gegenüber der besseren Nutzung bei 
gleichbleibender Primärenergieeingabe nur ein 
Vorteil von 30 °/o mehr effektiv nutzbarer 
Energiebereitstellung erreicht werden.

Ein Anliegen, mit dem der gewaltige Ausbau 
der Kraftwerkskapazität gerechtfertigt wird, 
ist die Absicht der Substitution von O1 durch 
Strom. Im Jahre 1973 gingen von der gesam-
ten verwendeten und importierten Olmenge 
38 ’/o an die Haushalte, 23 °/o in den Verkehr, 
20% in die Industrie und etwa 14% in die 
Chemie. Da O1 in der Chemie überwiegend 
als Ausgangsprodukt für Synthesen Verwen-
dung findet, kann es dort nicht durch Strom 
ersetzt werden. Ebenso ist O1 als Motoren-
treibstoff in absehbarer Zeit nicht durch Strom 
zu ersetzen. Es verbleiben daher nur die 
Haushalte und die Industrie. In den Haushal-
ten wird öl zur Heizung, d. h. zur Erzeugung 
von Niedertemperaturwärme verwendet, in 
der Industrie dagegen wird vornehmlich mit 
öl Prozeßwärme bei hohen Temperaturen er-
zeugt. Sowohl Niedertemperaturwärme als 
auch Prozeßwärme können mit Strom erzeugt 
werden. Es erhebt sich aber die Frage, ob der 
Prozeß der Umwandlung von Wärme in Strom 
und nachfolgend von Strom in Wärme ein 
Prozeß rationeller Energieverwendung ist. 
Dies muß verneint werden. Dieser Prozeß ist 
vielmehr als „rationelle Energieverschwen-
dung“ zu bezeichnen. Im Jahr 1973 betrug der 
Wirkungsgrad der Umwandlung von Primär-
energie in Strom rund 30 %, d. h. von 100 ein-
gegebenen Primärenergieeinheiten gehen 70 
bei der Stromerzeugung verloren. Dieses Ver-
hältnis wird durch den Einsatz von Kernkraft-
werken verschlechtert und nicht verbessert. 
Andererseits kann Strom universell eingesetzt 
werden, wenn man von den Leitungsverlusten 
absieht. Strom ist daher eine Edelenergie, die 
aber mit großen Erzeugungsverlusten behaftet 
ist. Demgemäß sollte eine solche Edelenergie 
nur dort eingesetzt werden, wo sie als Edel-
energie wirklich benötigt wird. Die Erzeugung 
von Niedertemperaturwärme und von Warm-
wasser für Haushalte ist dagegen eine Strom-
verschleuderung. Es wird im nachfolgenden 
noch ein genaueres Konzept zur Niedertempe-
raturenergieversorgung der Haushalte vorge- 
stellt. Jedenfalls ist festzuhalten, daß das Ol 



hier keinesfalls durch Strom substituiert wer-
den sollte.
Es verbleibt die Frage der Substitution von 
Ol durch Strom für industrielle Prozeßwärme. 
Im Hinblick auf die Erzeugungsverluste sollte 
die Prozeßwärme möglichst nicht auf dem 
Umweg über den Strom, sondern direkt be-
reitgestellt werden. Für eine solche direkte 
Bereitstellung bietet sich aber der Hochtem-
peraturreaktor an und nicht der Umweg über 
die Stromerzeugung aus Leichtwasserkern-
kraftwerken. Dies bedeutet: Im Bereich von 
Verkehr und Chemie kann das Ol nicht durch 
Strom substituiert werden, im Bereich Haus-
halt und Industrie sollte das öl nicht durch 
Strom substituiert werden, sondern auf ande-
ren Wegen. Ein rascher Ausbau der Stromer-
zeugungskapazität zur Ölsubstitution würde 
daher dieses Ziel teilweise gar nicht, teilwei-
se nur auf höchst unrationelle Weise errei-
chen. Bei rationeller Verwendung müßte die 
bisher bereitgestellte Strommenge daher nur 
unwesentlich oder jedenfalls sehr viel lang-
samer und in Abstimmung mit den wirklichen 
wirtschaftlichen und sonstigen Bedürfnissen 
nach Edelenergie steigen.
Gegenwärtig setzt sich die Primärenergieein-
gabe für die Stromerzeugung zu 24 % aus 
Steinkohle, zu 20% aus Braunkohle, zu 18% 
aus Heizöl, zu 18% aus Erdgas, zu 10% aus 
Wasser, zu 10% aus Kernenergie zusammen. 
Der Anteil des Heizöls kann nach Aussagen 
des Vorsitzenden der Ruhrkohle AG, Bund, 
vollständig von der Kohle übernommen wer-
den, so daß bei der Stromerzeugung über-
haupt kein wesentlicher Zubau an Kernkraft-
werken nötig wäre.
Um noch einmal zu verdeutlichen, warum 
Strom äußerst sparsam verwendet werden 
sollte, sei hier festgestellt, daß im Jahre 1973 
der Strom mit 28 % am gesamten Primärener-
gieverbrauch, aber nur mit 8,5 % an der ef-
fektiven Energiedienstleistung beteiligt 
war.
Andererseits muß festgehalten werden: Zur 
Aufrechterhaltung der Stromversorgung im 
bisherigen Umfang müssen die veralteten bis-
herigen Kraftwerke stufenweise durch neue 
Kraftwerke ersetzt werden, d. h. der Ersatzbe-
darf muß abgesichert werden. Hier stellt sich 
in der Tat die Frage nach der Substitution 
von Fossilkraftwerken durch Kernkraftwerke. 
Unter Einschluß des gesamten Brennstoffzy-
klus, wegen des großen Schadenspotentials 
und wegen der großen Abwärme verdienen 
die Kernkraftwerke keinesfalls das Prädikat 

umweltfreundlich. Würde man andererseits 
neue Kohlekraftwerke bauen, so wäre ohne 
Kapazitätsausweitung das COg-Problem noch 
tolerabel (längerfristig sicher nicht!) und auch 
die lokale Schadstoffemission könnte ent-
schärft werden. Moderne Steinkohlekraftwer-
ke können mit hochwirksamen Elektrofiltern 
und Rauchgasentschwefelungsanlagen ausge-
rüstet werden. Sie weisen nur noch 25 % der 
Emissionen vergleichbarer alter Anlagen auf. 
Es gibt neue Verfahren, so z. B. die Kohlever-
gasung mit Lurgi-Druckvergasern. Ein Gastur- 
binen-Dampfturbinen-Kraftwerk dieses Typs 
arbeitet in Lünen. Ohne Abwärmenutzung er-
reicht dieses System bereits einen Wirkungs-
grad von 50 %. Es steht zum großtechnischen 
Einsatz zur Verfügung. Die Entfernung von 
Schwefelwasserstoff aus den Verbrennungs-
gasen gelingt praktisch vollständig. Daher 
gibt es keine SO2-Emissionen bei der Ver-
brennung. Dieses Verfahren ist erheblich bil-
liger als die SOs-Abtrennung mit Filtern aus 
dem Rauchgas. Die Stickoxydemissionen kön-
nen um zwei Größenordnungen gesenkt wer-
den. Das Werk ist praktisch staub- und ruß-
frei. Bei der Substitution von 10 000 MW 
elektrischer Leistung von alten Steinkohlen-
kraftwerken durch neue ist eine Ersparnis 
von 600 Mill. DM im Jahr möglich. Wenn es 
um die Erhaltung der bisherigen Stromerzeu-
gungskapazität und nicht um die Ausweitung 
dieser Kapazität geht, müssen sich auch die 
Bürgerinitiativen Grenzen setzen. Man sollte 
nicht gegen alles und jedes protestieren, son-
dern eine ökonomisch-ökologische Optimie-
rung der Energieerzeugungsverfahren anstre-
ben. Davon allerdings sind die Betreiber bei 
dem bisherigen Vorgehen noch weit entfernt!

Zusammenfassend ist festzustellen:
— Der Energieverbrauch entwickelt sich 
langsamer als angenommen, und zwar ohne 
jede Sparmaßnahmen. Dies geht aus einer 
Energiestudie des Mineralölwirtschaftsver-
bandes hervor.
— Die internationale Energieagentur stellt 
fest: Mit Energie geht der Westen verschwen-
derisch um. Es wurden noch keine Sparpro-
gramme eingeführt.
— Reine Sparmaßnahmen sowie Rezyklierung 
von Rohstoffen und Abwärmenutzung könn-
ten eine um etwa 40 % bessere Ausnutzung 
der Endenergie ermöglichen. Bei gleicher Pri-
märenergieeingabe könnte bis zum Jahre 2000 
eine erheblich bessere Energiedienstleistung 
erzielt werden, die nur um 30% niedriger 
läge als in einem Versorgungssystem mit 



Verdreifachung der Primärenergieeingabe, 
aber ohne Einsparungsmaßnahmen.
— Strom kann das Ol teilweise nicht und 
sollte es teilweise nicht substituieren. Strom 
ist eine hochwertige, aber zugleich unratio-
nelle Energieform. Für Ol müssen andere 
Substituierungsmechanismen entwickelt wer-
den, insbesondere beim Verkehr neue Treib-
stoffe, oder Einschränkung des Individualver-
kehrs zugunsten der Bahn.
— Bei neuer Tarifgestaltung könnte darauf 
hingewirkt werden, daß die Rolle des Stroms 
als Edelenergie besser beachtet wird. Eine Er-
höhung der Stromerzeugungskapazitäten wäre 
bei rationellerer Nutzung nicht nötig. Im 
Prinzip könnte die Stromversorgung durch 
Kohlekraftwerke gedeckt werden.
— Nur 6 % des Gesamtölverbrauchs gehen 
direkt in die Stromerzeugung. Durch Kern-
kraftwerke ist daher auf diesem Sektor nur 
eine minimale Entlastung von der Importab-
hängigkeit zu erwarten;
— Es ist nicht zu verantworten, den gegen-
wärtigen Ausbau der Energieversorgung auf 
der Linie der Leichtwasserreaktoren-natrium- 
gekühlte Schnellbrüter festzulegen und sich 
davon einen zukünftigen Energieüberfluß 
zu erhoffen. Einerseits sind die Brüter noch 
nicht durchkonstruiert und werfen Sicher-
heitsprobleme auf, die sie als gefährlich für 
den industriellen Masseneinsatz erscheinen 
lassen; andererseits ist der Wirkungsgrad der 
Leichtwasserreaktoren schlecht, sie sind nicht 
ungefährlich, ihre Brennstoffversorgung ist 
gefährdet und Wärme-Kraft-Kopplung ist nur 
schwer möglich.
— Eine rationelle Anwendung nuklearer 
Energie ist nur mit dem Hochtemperaturreak-
tor durch Wärme-Kraft-Kopplung bei der 
Stromerzeugung oder durch Prozeßwärmebe-
reitstellung möglich.
2. Neue Energiequellen
Die in Teil 1 behandelte Energieeinsparung 
kann nur ein Teil einer langfristigen Strategie 
zur Energieversorgung sein. Langfristig müs-
sen sämtliche nichtregenerativen Energie-
quellen durch regenerative ersetzt werden. 
Dabei hat man zwei verschiedene Energiebe-
reiche zu unterscheiden, was sowohl aus 
technischen als auch aus ökonomischen und 
ökologischen Gründen von Bedeutung ist, 
nämlich Niedertemperaturenergien und Hoch-
temperaturenergien. Während die Niedertem-
peraturenergien vor allem für die Raumhei- 
zung und Warmwasserbereitung von Bedeu-
tung sind, umfaßt der Bereich der Hochtempe-

raturenergien alle jene Prozesse, die, vergli-
chen mit dem ersten Bereich, bei erheblich 
höheren Temperaturen ablaufen und dabei 
Edelenergieträger wie Strom oder Brennstoffe 
mit hohem Brennwert benötigen. Es ist ein 
Charakteristikum unserer bisherigen Energie-
versorgung, daß diese beiden Bereiche bisher 
nicht scharf voneinander getrennt wurden 
und daß der Niedertemperaturbereich über-
flüssigerweise mit Edelenergien betrieben 
wurde. Diese Verschwendung darf ein ratio-
nell aufgebautes Energieversorgungssystem 
nicht aufweisen, und es wird sich zeigen, daß 
der Umbau des Energieversorgungssystems 
auf die Benutzung regenerativer Energiequel-
len in ganz natürlicher Weise von dieser Ein-
teilung Gebrauch machen muß.
a) Neue Energiequellen für Niedertemperatur-
energie
Im Jahre 1973 wurden insgesamt 376 Mill, t 
SKE an Primärenergie verbraucht. Die kon-
zentriert anfallende Abwärme der Stromer-
zeugung betrug 71 Mill, t SKE, die sonstigen 
Energieverluste vor dem Übergang der Ener-
gie auf die Abnehmerseite betrugen 19 Mill, t 
SKE, so daß den Abnehmer insgesamt nur 
286 Mill, t SKE erreichten. Davon gingen 
108 Mill, t SKE in die Haushalte und wurden 
dort zu 94 % für die Raumheizung und Warm-
wasserzubereitung verbraucht. Dies bedeutet: 
Rund 30 °/o der dem Abnehmer angebotenen 
Energie geht in den Niedertemperaturbereich. 
Berücksichtigt man, daß auch in der Industrie 
Niedrigtemperaturwärme benutzt wird, so 
steigt der Anteil dieser Energieform an der 
Gesamtenergie noch weiter. Umgerechnet auf 
reine Olnutzung könnte man mehr als die 
Hälfte des Importöls einsparen, wenn eine 
Substitution durch alternative Energieträger 
durchgeführt würde. Für die Gesamtenergie-
versorgung ist daher dieser Bereich von we-
sentlicher Bedeutung, und bei der Umstellung 
auf regenerative Energiesysteme ist er der er-
ste Bereich, der betrachtet werden muß. Ei-
nerseits wird gegenwärtig in ihm mit die 
größte Verschwendung praktiziert, anderer-
seits kann mit den gegenwärtigen techni-
schen und ökonomischen Hilfsmitteln eine 
Umstellung sofort in Angriff genommen und 
erfolgreich bewerkstelligt werden.
Die Bereitstellung dieses Energiebetrags kann 
durch Nutzung von Abwärme und Sonnenein-
strahlung erfolgen, über die Abwärme wurde 
bereits berichtet. Die durchschnittliche Son-
nenenergiemenge, die auf die Fläche der Bun-
desrepublik fällt, beträgt pro Jahr ungefähr 
8-1010 t SKE = 80 000 Mill, t SKE. Die ge-



samte bebaute und verkehrsgenutzte Fläche 
der Bundesrepublik beträgt 10 0/o der Gesamt-
fläche, die bebaute Fläche allein 4,3 %. Wird 
nur rund 1/4 der bebauten Fläche, d. h. rund 
1 0/0 der Gesamtfläche benutzt, um solare 
Strahlungsenergie aufzufangen, so sind dies 
800 Mill, t SKE oder derjenige Energiebetrag, 
der im Jahre 2000 bei einem forcierten Aus-
bau von Kernkraftwerken als Primärener-
gieeingabe erreicht wird. Bei einem Wir-
kungsgrad von rund 25 % für Warmwasser- 
und Raumheizung durch Kollektorsysteme 
wäre die effektive Dienstleistung von nur 
1/4 der bebauten Fläche durch Sonnenenergie 
etwa 200 Mill, t SKE im Jahr, das ist etwa das 
Doppelte der Eingabe des Energieangebots für 
die Haushalte im Jahr 1973, wobei noch nicht 
berücksichtigt wurde, daß die effektive Ener-
giedienstleistung nur 81 Mill, t SKE beträgt. 
Die Frage ist: Läßt sich dies wirklich nutzen? 
Dabei hat man zwischen den Wärmegeräten 
und der Möglichkeit der Flächennutzung zu 
unterscheiden. Was die Wärmegeräte betrifft, 
so handelt es sich um Kollektoranlagen, die 
mit Energiespeichern und dem Wärmeüber-
trägerkreislauf gekoppelt sind. Derartige Sy-
steme sind gegenwärtig bereits einsatzbereit 
und werden von zahlreichen Firmen angebo-
ten. Sowohl das System der Energiespeiche-
rung als auch der Kollektorwirkungsgrad 
kann zukünftig noch verbessert werden.
Eine Studie der Großforschungsinstitute der 
Bundesrepublik stellt dazu fest: Unter den 
diskutierten Annahmen können in Ein- und 
Zweifamilienhäusern Systeme zur Warmwas-
ser- und Heizenergieversorgung mit Flachkol-
lektoranlagen und kombinierten Zusatzheiz-
anlagen durchaus wirtschaftlich eingesetzt 
werden. Und: Würde man nur den Wärmebe-
darf der bis zum Jahr 2000 zu bauenden Ein- 
und Zweifamilienhäusern in Gemeinden unter 
50 000 Einwohnern mit einer Sonnen-OI-Hei- 
zungskombination decken, wobei die Sonnen-
energie einen Anteil von 65 0/o übernimmt, so 
könnten bereits 10% des Haushaltsenergie-
verbrauchs von 1973 wirtschaftlich gedeckt 
werden. Dies würde allein für diesen äußerst 
eingeschränkten Fall rund 11 Mill, t SKE oder 
6 % des gesamten Olimports ausmachen.
b) Neue Energiequellen für Hochtemperatur-
energie
Auch hier ist zunächst die Ausnutzung der 
solaren Strahlungsenergie zu nennen. Diese 
kann mit Hochtemperaturkollektoren sowie 
mit Photozellen erfolgen. Dazu wiederum die 
Forschungsinstitute: Weltweit stehen genü-
gend sonnenreiche Gebiete zur Verfügung, 

die eine großtechnische Solarenergienutzung 
ermöglichen. Die Gestehungskosten der elek-
trischen Energie von Solar-Tower-Anlagen 
werden bei etwa 5 bis 10Dpf/kWh liegen, 
d. h. die gegenwärtigen Stromenergiepreise 
müßten sich in etwa verdoppeln, um das qua-
si unbegrenzte technisch nutzbare Potential 
auch wirtschaftlich verwerten zu können. Um 
großtechnische Anlagen (solar tower) in einer 
derart großen Stückzahl herstellen zu können, 
daß ein nennenswerter Anteil des Primärener-
giebedarfs bereitgestellt werden kann, sind 
mindestens 10 Jahre erforderlich. In dieser 
Zeit könnte durch Verteuerung oder Ver-
knappung der bisherigen Primärenergieträger 
die Konkurrenzfähigkeit auch gegeben sein. 
Als erstes würden derartige Kraftwerke na-
türlich in sonnenreichen Gebieten entstehen, 
beispielsweise in den Brachlandarealen im 
südeuropäischen Raum. In der Bundesrepu-
blik selbst ist eine wirtschaftliche Erzeugung 
von Hochtemperaturwärme mit dieser Metho-
de nicht möglich. Bei der Abschätzung des 
gesamten Umfangs der Forschungs- und Ent-
wicklungsarbeiten muß man sich vor Augen 
halten, daß das Gesamtgebiet auch internatio-
nal noch Neuland ist und daß bisher nur we-
nig experimentelle Erfahrung vorliegt. Die 
Sonnenenergieprogramme der USA und Ja-
pans zeigen jedoch, daß es unbedingt an der 
Zeit ist, auch in der Bundesrepublik Deutsch-
land auf dem Sektor der Hochtemperaturkol-
lektorsysteme mit den Forschungs- und Ent-
wicklungsarbeiten zu beginnen, da sonst 
zweifellos Zusammenarbeitsmöglichkeiten auf 
diesem Gebiet mit südeuropäischen sowie 
nordafrikanischen Ländern infolge der heran-
wachsenden übermächtigen Konkurrenz nicht 
wahrgenommen werden können. Und: Im Zu-
sammenhang mit der optimalen Gestaltung 
des Gesamtkonzepts sind auch Arbeiten zu 
den Speichern und Zusatzaggregaten notwen-
dig. Dabei kommt der Erforschung der Mög-
lichkeiten der Energiespeicherung über mitt-
lere Zeiträume (1 Monat) und langfristige 
Zeiträume (1 Jahr) besondere Bedeutung zu.
Im Gegensatz zu den Hochtemperaturkollek-
torsystemen können Photozellen in der Bun-
desrepublik eingesetzt werden. Gegenwärtig 
sind die Preise für Photozellen noch erheblich 
zu hoch. Es ist aber zu erwarten, daß sie ge-
senkt werden können. Photozellen eignen 
sich für die dezentrale Erzeugung von Elektri-
zität, d. h. also einer Edelenergieform. Hierzu 
die Großforschungsinstitute: Anlagen zur 
photoelektrischen Solarenergiekonversion ge-
hören zu den umweltfreundlichsten Energieer-



zeugungsanlagen. Als wesentlicher Punkt ist 
nur der große Flächenbedarf zu nennen. Die-
ser fällt jedoch für dezentrale Anlagen nicht 
ins Gewicht, da diese auf bereits genutzten 
Flächen, z. B. auf Hausdächern errichtet wür-
den. Ein größerer Einsatz von solarelektrisdien 
Anlagen erfordert jedoch eine Reihe gesetz-
geberischer Maßnahmen, wie z. B. Abschat-
tungsverbote usw. Bei einem minimalen Wir-
kungsgrad von 10% könnten auf dem bereits 
erwähnten % der bebauten Fläche der 
Bundesrepublik rund 80 Mill, t SKE Strom als 
Effektivdienstleistungsenergie gewonnen wer-
den, wogegen die Stromerzeugung in der ef-
fektiven Dienstleistung im Jahr 1973 bei rund 
30 Mill, t SKE lag. Ferner urteilen die Groß-
forschungsinstitute: Die Errichtung mehrerer 
mittlerer solarelektrischer Anlagen auf Ge-
bäuden in der Bundesrepublik und einer 
Großanlage in sonnenreichen Gebieten ist zu 
empfehlen. Auch wenn gegenwärtig diese Sy-
steme kostenmäßig noch nicht konkurrenzfä-
hig sind, so ist für die nähere Zukunft durch-
aus absehbar, daß eine hinreichende Wirt-
schaftlichkeit erreicht wird.
Noch optimistischer als die Forschungsinsti-
tute zeigt sich das Batelle-Institut. Eine im 
Auftrag der Schweizer Regierung verfertigte 
Studie sieht den Bau von 40 Energiestationen 
in Höhen zwischen 2 200 m und 2 600 m vor, 
die nach dem Solar-tower-Prinzip arbeiten. 
Diese Stationen würden pro Jahr für 50 000 t 
SKE Strom als Nutzungsenergie liefern, die 
Gesamtkosten des Projekts werden auf 250 
bis 300 Millionen Franken veranschlagt, wo-
bei der Preis pro Kilowattstunde der gleiche 
wie bei herkömmlichen Kraftwerken sein 
würde.
Eine weitere Möglichkeit zur Energiegewin-
nung ergibt sich durch Ausnutzung von Bio-
masse zur Produktion von Methan. Jährlich 
fallen in der Bundesrepublik 135 Mill, t tieri-
scher Abfälle an. Ferner könnte Methan aus 
Stroh und anderen pflanzlichen Abfällen er-
zeugt werden. Die geschätzte Energiemenge, 
die dabei gewonnen werden könnte, beträgt 
etwa 30 Mill, t SKE pro Jahr. Dieser Betrag 
ließe sich noch weiter erhöhen durch den ge-
zielten Nutzpflanzenanbau für die Produktion. 
Die Pflanzen werden geerntet und in dezen-
tralen Methanwerken verarbeitet. Deren 
Technik ist bereits bekannt, es müßten dazu 
keine langwierigen Forschungsarbeiten mehr 
durchgeführt werden. Das Prinzip ist einfach: 
In einem Tank wird zwischen 25°—35° C die 
Biomasse zersetzt, das dabei entstehende Me-
than aufgefangen, gespeichert und in kleine 

Gaskraftwerke geleitet. Diese ermöglichen 
eine umweltfreundliche Stromproduktion so-
wie eine optimale Ausnutzung der Abwärme. 
Die Rückstände des Methanwerkes können 
über Kompostierung als Dünger in den land-
wirtschaftlichen Stoffkreislauf zurückgeführt 
werden. Das gesamte System schafft viele de-
zentrale Arbeitsplätze.

Ein kleinerer Energiebeitrag kann aus Müll-
kraftwerken gewonnen werden. Unter der An-
nahme von 1/2t Müll pro Jahr und Einwoh-
ner würde sich deren Beitrag zu 3 Mill, t SKE 
ergeben.

Die Ausnutzung der Windenergie zur Strom-
erzeugung könnte jährlich schätzungsweise 
einen Beitrag von 10—15 Mill, t SKE liefern.

Ein universelles Verfahren zur Bereitstellung 
hochwertiger Energie ist die Wasserstoffer-
zeugung, die als Brennstoff mittels der Knall-
gasreaktion Hochtemperaturenergie liefert. 
Wasserstoff kann erzeugt werden durch Elek-
trolyse mittels Strom, durch endotherme che-
mische Zersetzung, durch Photolyse sowie 
durch Biokonversion. Wasserstoff ist der uni-
verselle hochwertige Brennstoff der Zukunft, 
der, unabhängig ob er durch nukleare oder 
durch solare Energie erzeugt wird, das öl 
substituieren wird. Mit Wasserstoff können 
auch Sekundärbrennstoffe hergestellt werden. 
Die neueste und billigste Methode, die auch 
in unseren Breiten einsetzbar sein sollte, ist 
die Produktion von Wasserstoff aus Sonnen-
licht mittels eines Ruthenium-Katalysators 
ohne hohe Drucke.
Zusammenfassend soll noch einmal eine Ab-
schätzung von Energiebeiträgen aus neuen 
Energiequellen gegeben werden, die bis zum 
Jahr 2000 die Energiebilanz entlasten könn-
ten, abgesehen von den parallel dazu zu er-
greifenden Sparmaßnahmen:
— Nutzung der Sonnenenergie durch Kollek-
toren im Niedertemperaturbereich: ungefähr 
30 Mill, t SKE.
— Verwertung von Biomasse: ungefähr 
30 Mill, t SKE.
— Abwärmenutzung: 30 Mill, t SKE.
— Nutzung der Solarenergie durch Photozel-
len: 10 Mill, t SKE.
— Windenergie: 10 Mill, t SKE.
— Müllkraftwerke: 3 Mill, t SKE.
— Geothermische Energie: 2 Mill, t SKE.

Dies ergibt 115 Mill, t SKE als effektives 
Energieangebot für Dienstleistungen beim 



Verbraucher, wobei zu betonen ist, daß die 
hier aufgeführten Energiebeiträge aus Quel-
len stammen, die in der Bundesrepublik zur 
Verfügung stehen und daher als Ergänzung 
der bisherigen Energieträger aktiviert werden 
können, ohne daß eine wirtschaftspolitische 
Kooperation mit anderen Regionen notwendig 
wird. Zusammen mit der rationelleren Nt- 
zung der übrigen Energiequellen kommt man

VII. Wirtschaftliche Auswirkungen
Von den beiden fundamentalen Energiever-
sorgungssystemen stellt sich das nukleare 
Szenario als ein System dar, das den Versuch 
unternimmt, durch eine zentrale einheitliche 
Energieversorgung, nämlich durch die Strom-
erzeugung, das gesamte Versorgungsproblem 
zu lösen, wobei in der Konzeption keine 
Rücksicht auf rationellere Nutzung genom-
men wird. Das Hauptgewicht dieses Szenarios 
liegt in dem absoluten Vorrang der Bereitstel-
lung großer Energiemengen. Das Szenario läßt 
nicht erkennen, welche wirtschaftlichen und 
ökologischen Folgewirkungen es nach sich 
zieht. Konkrete Pläne, durch welche Abneh-
merindustrien das Energieangebot ausgenutzt 
werden soll, fehlen.
Im Gegensatz dazu kann man im Alternativ-
szenario der Einführung neuer Energiequellen 
und der rationelleren Nutzung der bisherigen 
bereits einige wesentliche Aussagen machen. 
Sieht man von dem Problem der Abwärme-
nutzung und der Errichtung solarer Groß-
kraftwerke zunächst einmal ab, so handelt es 
sich in diesem Szenario im wesentlichen um 
den Ausbau von dezentralen Energieversor- 
gungs- und -nutzungseinrichtungen. Im Ge-
gensatz zum Ausbau großtechnischer Energie-
anlagen verlangt die rationellere Energienut-
zung und dezentrale Energiegewinnung, daß 
viele Bürger Entscheidungen über relativ ge-
ringe Investitionssummen und über Probleme 
treffen, die für sie überschaubar sind. Weiter 
ist eine relativ große Zahl von kleinen und 
mittleren Anlagen erforderlich, die heute 
schon von der Industrie gefertigt, vom Fach-
handel vertrieben und vom Handwerk instal-
liert werden könnten. Durch Schaffung ent-
sprechender Anreize wie Sonderabschreibun-
gen, Tarifgestaltung u. ä., müßte die Konsu-
mentwicklung in diese Richtung gelenkt wer-
den. Dabei wäre eine Umstellungsfrist von 30 
Jahren realistisch. Da es sich um viele Klein-
investitionen handelt, lassen sich die Mittel 
relativ leicht auf dem Geldmarkt mobilisie- 

damit auf ein Energieangebot, das in der glei-
chen Größenordnung liegt wie jenes, das als 
effektive Energiedienstleistung aus dem ex-
pansiven nuklearen Szenario zur Verfügung 
stünde. Wirtschaft, Technik und Politik hät-
ten mit einer solchen Überbrückung hinrei-
chenden zeitlichen Spielraum, um sich aui 
das endgültige Wasserstoffszenario ein- und 
umzustellen.

ren. Die Aufträge kommen vorwiegend dem 
Handwerk, dem Baugewerbe, der Klein- und 
Mittelindustrie zugute und stimulieren den 
Arbeitsmarkt im Inland. Im Baugewerbe dürf-
ten viele zusätzliche Arbeitsplätze mittelfri-
stig gesichert sein. Das Investitionsvolumen 
für die Installation von 250 km! Kollektorflä-
che samt Sekundäreinrichtung beträgt bei 
400DM/m2 etwa 100 Milliarden DM. Dabei 
handelt es sich hier nur um 0,1 ’/o der Fläche 
der Bundesrepublik. Die Zahl zeigt, daß man 
damit wesentliche Anregungen der Wirt-
schaft bewirken kann. Aber nicht nur die 
Wirtschaft wird stimuliert, sondern auch die 
ökologische Situation wird verbessert.
Wegen der kritischen wirtschaftlichen und 
ökologischen Situation der Entwicklungslän-
der ist auch im Export nur der Sektor der 
Spartechnologien, der neuen Energiequellen 
und der umweltfreundlichen Produkte wirk-
lich interessant. Kernkraftwerke sind absolut 
ungeeignet für Entwicklungsländer und soll-
ten unter keinen Umständen dorthin expor-
tiert werden, weil in Entwicklungsländern die 
Gefahr des Mißbrauchs und der Fehlbedie-
nung erheblich größer ist. Ebenso wie der 
Atombombenfallout oder wie Insektizide wür-
den sich langlebige Nuklide, die in den Ent-
wicklungsländern durch Fehlbedienung frei-
gesetzt werden könnten, über die gesamte 
Biosphäre verbreiten.
Für eine positive Weiterentwicklung der 
Wirtschaft darf jedoch nicht nur das Energie-
versorgungssystem allein betrachtet werden. 
Gleichzeitig mit der Entwicklung des Energie-
alternativszenarios muß auch eine ökologi-
sche Sanierung im weiteren Sinn betrieben 
werden. Diese Bemühungen würden in die 
gleiche Richtung zielen wie das Alternativ-
szenario: Schaffung dezentraler Arbeitsplätze 
und Belebung des Binnenmarktes.
Daß sich im engeren Sinne, d. h. noch ohne ein 
entwickeltes Alternativszenario, das Zusam-
menwirken von ökologischer Sanierung und 



wirtschaftlicher Belebung bereits äußerst 
positiv auswirkt, beweist z. B. die Feststellung 
der USA Regierungsagentur Council of En-
vironmental Quality: Seit 1970 sind 17 600 Ar-
beitsplätze wegen schärferer Umweltvorschrif-
ten verlorengegangen, aber 400 000 neue Ar-
beitsplätze wurden im Zusammenhang damit 
geschaffen.
Eine von ISI durchgeführte Studie über den 
Zusammenhang von Energieangebot, Wirt-
schaitswachstum und Arbeitslosigkeit ergibt 
folgendes: Wird das Investitionsverhalten für 
arbeitssparenden technischen Fortschritt in 
dem bisherigen Tempo beibehalten, so hat 
man bei unveränderter Wochenarbeitszeit 
und einem Wirtschaftswachstum von jährlich 
3,9% im Jahr 1990 ungefähr 8 °/o Arbeitslo-
sigkeit. Wird dagegen der arbeitssparende 
technische Fortschritt um 20 ’/o vermindert 
zugunsten von 1 e/o energiesparendem techni-
schen Fortschritt, so hat man ein Wirtschafts-
wachstum von 4,1 °/0 bei einer Arbeitslosen-
quote von 1 ®/o im Jahr 1990.
Die praktische (wirtschaftliche und politische) 
Umstellung wird erleichtert durch die allge-
meinen wirtschaftlichen Umstände. Dies kann 
man in drei Thesen zusammenfassen:
— Die Umstellung auf die ökologisch adap-
tierte Wirtschaft ist heute so leicht und liegt 
so nahe wie nie zuvor.
— Die Umstellung auf die ökologisch adap-
tierte Wirtschaft wird ein wirtschaftlicher Er-
folg, der in seinem Umfang nur mit dem Wie-
deraufbauvolumen der Nachkriegszeit ver-
gleichbar ist.
— Die Umstellung auf die ökologisch adap-
tierte Wirtschaft und auf eine ökologisch 
adaptierte Lebensweise wird viele von den 
Problemen lösen, die uns gegenwärtig gesell- 
schafts- und wirtschaftspolitisch ungeheuer 
belasten.
Zu allen drei Thesen seien kurze Erläuterun-
gen angefügt.
Weltweit hat es in den vergangenen Jahren 
eine Rezession gegeben. Man hat gelernt, daß 
sich die Wirtschaftsentwicklung in Zyklen 
bewegt, in denen wirtschaftliche Auf- und 
Abschwünge einander ablösen; man kennt 
auch die Mittel der globalen Steuerung, sei es 
nun nach Keynes oder nach Friedman, um ein 
zu tiefes Abschwingen zu vermeiden und den 
Konjunkturverlauf zu glätten. Diese Mittel 
wurden eingesetzt und waren teilweise er-
folgreich. Trotzdem verbleibt Unbehagen. 
Konjunktur und Konjunktursteuerung sind 

mit großen Fragezeichen behaftet Allzu deut-
lich zeigt sich, daß bezüglich vieler Massen-
artikel Sättigung am Markt abzusehen ist, 
daß viele inländische Produktionen in Nied-
riglohnländern aufgenommen werden, daß sich 
Rohstoffe verknappen und daß in den kon-
ventionellen Wirtschaftssektoren keine be-
deutenden Expansionen mehr möglich er-
scheinen. Im Gegensatz dazu ist unser ganzer 
Wirtschaftsapparat technisch und wirtschaft-
lich auf Expansionsvorgänge ausgerichtet. 
Diese Diskrepanz zwischen Wirtschaftsstruk-
tur und wirtschaftlichen Möglichkeiten 
schafft Pessimismus. Nicht nur in Europa, 
sondern auch in Japan und Amerika sind die 
Anlageinvestitionen immer noch in der Sta-
gnation, und dafür können nicht nur die ver-
minderten Gewinne verantwortlich gemacht 
werden. Die Einsicht, daß es sich hierbei um 
Strukturdefekte handelt, verbreitet sich auch 
in der Industrie. Wenn aber bereits die Ein-
sicht vorhanden ist, daß Strukturdefekte für 
das mangelhafte Funktionieren der konjunk-
turpolitischen Instrumente mitverantwortlich 
sind, so kann die nächste Frage nur lauten, 
wodurch die Strukturdefekte überwunden 
werden können. Die mit Sicherheit richtige 
Antwort ist: Durch die Einführung einer öko-
logisch adaptierten Wirtschaft. Daß diese Si-
cherheit vorhanden ist, hängt mit dem abseh-
baren wirtschaftlichen Erfolg zusammen. Vie-
le unserer bisherigen Wirtschaftsweisen sind 
ökologisch derartig unzureichend, daß bei ei-
ner Sanierung die Bundesrepublik in vielen 
Bereichen von Grund auf umgebaut werden 
muß. Ich nenne nur fünf wesentliche Gebiete: 
die Durchführung einer Energieselbstversor-
gung und der Energieeinsparung, die Verbes-
serung des Verkehrswesens, die ökologische 
Adaption von Landwirtschaft und Ernährung, 
die Rezyklierung und Substitution von Roh-
stoffen und der Export ökologisch adaptierter 
Technologien. Wenn es gelingt, das breite Pu-
blikum von diesen Notwendigkeiten zu über-
zeugen — und das ist die Aufgabe der Wer-
be- und Innovationsbranche — dann ist wei-
tere wirtschaftliche Prosperität für lange Zeit 
gesichert, da die Lösung und Bearbeitung die-
ser Fragen eine Jahrhundertaufgabe ist. Ge-
genwärtig wird der Staat durch Arbeitslosig-
keit, steigende Staats- und Sozialkosten und 
Inflation bedrängt. Systemstudien zeigen, daß 
durch den Übergang zur ökologisch adap-
tierten Wirtschaft eine große Anzahl von Ar-
beitsplätzen geschaffen und gesichert werden 
könnte, d. h. daß die Beschäftigung insgesamt 
erhöht werden könnte. Man kann daher bei 



dieser Politik auf Vollbeschäftigung hoffen. 
In meinem früheren Aufsatz in dieser Zeit-
schrift (B 32/77) habe ich gezeigt, daß die 
Staats- und Sozialkosten eng mit ökologischen 
Strukturdefekten des Staates und der Wirt-
schaft Zusammenhängen. Eine ökologische Sa-
nierung von Staat, Gesellschaft und Wirt-
schaft würde auch diese Kosten senken und 
damit zu einer Entlastung führen.
Es ist allerdings notwendig, daß die Anregun-
gen für eine ökologische Umorientierung von 
Politik und Wirtschaft angenommen werden. 
Es gibt Anzeichen, daß diese große Chance 
für echte Prosperität nicht beliebig lange be-
steht. Die Deutsche Bundesbank schätzt, daß

VIII. Politische Folgerungen
Um aus den vorangehenden Erörterungen po-
litische Folgerungen ziehen zu können, sollen 
die wesentlichen Ergebnisse und die daraus 
resultierenden Fragestellungen zusammenge-
faßt dargestellt werden, wobei in a) auf die 
Ergebnisse meines früheren Beitrags zurück-
gegriffen wird.

1. Wirtschaftlicher Nettonutzen

Das Expansionsmodell der Wirtschaft liegt 
gegenwärtig nahezu sämtlichen politischen 
und wirtschaftlichen Entscheidungen als Vor-
stellung zugrunde. Bei der Fortführung dieses 
Modells hat man folgendes zu erwarten:
— Wegen Sättigung des Binnenmarktes mit 
konventionellen Wohlstandsprodukten muß 
das weitere Wachstum vornehmlich durch 
den Export bestritten werden. Steigende 
Schwierigkeiten mit dem Export sind aber ab-
sehbar.
— Weiteres Wachstum erzwingt eine immer 
künstlichere Wirtschaftsstruktur mit steigen-
der Abhängigkeit aller von allen und steigen-
der Importabhängigkeit vop Rohstoffen, die 
knapp werden, Je weiter man dieses Modell 
verwirklicht, umso schwerer wird es, davon 
wegzukommen, selbst wenn sich das als zwin-
gend notwendig erweist.
— Das bisherige Wachstum hat zu schweren 
ökologischen Schäden sowohl im biologi-
schen als auch im sozialpsychologischen Be-
reich geführt. Ein weiteres Wachstum würde 
den Druck in diese Richtung verstärken.
— In die Bruttosozialproduktrechnung gehen 
auch die Leistungen für die Strukturdefekte 
ein und bilden darin einen immer größeren 
Anteil. Das Bruttosozialprodukt ist daher für 

die Hemmnisse im Kraftwerkbau und Straßen-
bau bereits einen Investitionsausfall von 
15 Milliarden DM bewirkt haben, zu dem 
jährlich 6 Milliarden hinzukommen. Die auf 
Expansion ausgerichtete Wirtschaft kann sol-
che Ausfälle nicht beliebig lange ertragen. 
Reagiert man nicht zweckentsprechend mit 
den hier genannten Alternativstrategien, so 
werden zum Schaden des ganzen Volkes die 
Umweltschützer zum Schweigen gebracht 
werden, indem man sie für die wirtschaftliche 
Misere verantwortlich macht. Dann wird der 
expansive Ausbau nach Beseitigung dieser 
Hindernisse erneut versucht werden mit allen 
daraus resultierenden bitteren Konsequenzen.

die Beurteilung der durch das Wirtschafts-
wachstum bewirkten Wohlstandsvermehrung 
völlig ungeeignet.
— Selbst bei 5 % Wirtschaftswachstum kann 
voraussichtlich die Arbeitslosenzahl nicht un-
ter 800 000 gedrückt werden. Bei insgesamt 
sinkender Bevölkerungszahl und bei starken 
Verzerrungen der Bevölkerungspyramide be-
steht keine Klarheit, zu welchen Konsequen-
zen das Wachstum führt.
— Das Wachstum soll durch Energiebereit-
stellung ermöglicht und angeregt werden, wo-
gegen die weitere wirtschaftliche Entwick-
lung den Kräften des Marktes überlassen 
wird. Ist ein solches Vertrauen gerechtfertigt? 
Es gibt zahlreiche Hinweise darauf, daß schon 
die jetzt in der Bundesrepublik vorliegenden 
industriellen Strukturschwächen nicht mehr 
durch die Kräfte des Marktes beseitigt wer-
den können.
In diesen Stichworten werden tiefgreifende 
Strukturdefekte der wirtschaftlichen, sozialen 
und ökologischen Situation der Bundesrepu-
blik deutlich. Die Frage lautet: Läßt sich dies 
alles mit dem Generalrezept einer expansiven 
Energieproduktion Ipsen? Dies muß bezwei-
felt werden. Die Anpreisung eines solchen 
Generalrezepts ist vielmehr als (untauglicher) 
Versuch zu werfen, Nachdenken, differen-
ziertes Analysieren und Handeln in einer 
sehr komplexen Situation noch einmal hin-
auszuschieben. Es reicht gegenwärtig nicht 
mehr aus, die Wachstumsstrategie damit zu 
begründen, daß man Erhaltung und Mehrung 
des Wohlstandes anstrebt. Denn sofort erhebt 
sich zwingend die Frage: Was ist Wohlstand? 
Offensichtlich kann in einem fortgeschritte-
nen Stadium der Industriegesellschaft der 



Wohlstand nicht nur in nahezu unbegrenztem 
Nahrungsmittelangebot und Gütererwerbs-
möglichkeiten gesehen werden. Bei situati-
onsgerechter Auffassung des Wohlstandes 
müssen bisher unberücksichtigte materielle 
und immaterielle Qualitäten in die Betrach-
tung einbezogen werden.
Hierzu äußert sich z. B. die Baden-Württem-
bergische Landesregierung so: „Der vorherr-
schende Wachstumsbegriff ist revisionsbe-
dürftig. Bisher wurde das wirtschaftliche 
Wachstum an der Zunahme des Bruttosozial-
produkts (Gesamtheit der im Inland erzeugten 
Güter und erbrachten Leistungen) gemessen. 
An der Umweltsituation ist Jedoch inzwi-
schen deutlich geworden, daß trotz zuneh-
mendem Bruttosozialprodukt der gesamtwirt-
schaftliche Erfolg rückläufig sein kann, weil 
er durch hohe Beseitigungskosten für Um-
weltschäden und Krankheitsfolgen sowie 
durch vermehrten Arbeitsausfall geschmälert 
wird. Aus diesem Grunde sollte künftig unter 
Wirtschaftswachstum mehr eine Zunahme des 
gesamtwirtschaftlichen Nettonutzens (Diffe-
renz zwischen volkswirtschaftlichen Erträgen 
und volkswirtschaftlichen Kosten) verstanden 
werden. Dieser Wachstumsbegriff würde 
deutlich machen, daß ein beständiges Wachs-
tum des gesamtwirtschaftlichen Erfolges 
wirksamen Umweltschutz voraussetzt. Hier-
bei wird vermehrt von der Möglichkeit der 
gesetzlichen Zielvorgabe Gebrauch gemacht 
werden müssen, um der Wirtschaft die Mög-
lichkeit zu geben, Anpassungsprozesse recht-
zeitig einzuleiten."
Als Bezugsrahmen, innerhalb dessen sich eine 
erfolgreiche Wirtschaftspolitik zu bewegen 
hat, wurde bisher das sogenannte magische 
Dreieck angesehen, das durch die Endpunkte 
Vollbeschäftigung, Preisstabilität sowie Zah-
lungsbilanzausgleich gekennzeichnet wird. Im 
Sinne der Optimierung des Nettonutzens 
muß zukünftig dieses magische Dreieck mit 
dem Schwerpunkt .Ökologische Sanierung' 
versehen werden, d. h. der Nettonutzen muß 
das Zentrum der wirtschaftlichen Bemühun-
gen sein, sonst wird alles sinnlos.

2. Energieversorgung
Um die in diesem Abschnitt vorzuschlagen-
den energiepolitischen Maßnahmen zu erläu-
tern und zu begründen, sollen die Vor- und 
Nachteile der beiden fundamentalen Energie-
versorgungssysteme auf der Basis der Aus-
führungen zu IV und VI noch einmal stich-
wortartig genau hergestellt worden.

Kernenergie
Vorteile
— Der Kernbrennstoff ist ein sehr kompakter 
Brennstoff. Unter Berücksichtigung der ver-
schiedenen Wirkungsgrade von Kernreakto-
ren und Kohlekraftwerken erhält man für 
Leichtwasserreaktoren bei Ausnutzung von 
U235 die Relation: 1 t Natururan entspricht 
etwa 13 3001 SKE bei der Stromerzeugung. 
Falls durch Brutreaktoren der Brennstoff auch 
bezüglich U238 ausgenützt werden kann, wür-
den sich in Abhängigkeit von der Effektivität 
des Brutvorgangs weitere Vervielfachungen 
dieses Verhältnisses erzielen lassen.
— Im Gegensatz zu den fossilen Brennstof-
fen werden Kernbrennstoffe nicht in anderen 
Industriezweigen als Ausgangsrohstoffe be-
nutzt. Kernbrennstoffe sind allein für die Ener-
gieerzeugung tauglich. Ihre Verbrennung 
greift daher nicht die Rohstoffgrundlage an.
— Die Verbrennung von Kernbrennstoff ist 
nur in größeren Anlagen wirtschaftlich sinn-
voll. Dies ermöglicht zentrale Entscheidun-
gen, zentrale Planung der Energieversorgung 
und zentral gesteuerte Ausführung der Aus-
bauvorhaben.
— Die Kernbrennstoffe sind keine regenerati-
ven Energiequellen. Ihre Verwendung stellt 
daher keine endgültige Lösung des Energie-
problems dar. Sollte es jedoch gelingen, die 
Brutreaktoren wirtschaftlich auszunutzen, so 
stünde ein beachtliches Brennstoffpotential 
zur Verfügung, das bis zur Entwicklung einer 
dauerhaften Lösung der Energieversorgung 
mit regenerativen Energiequellen einen au-
ßerordentlich langen Zeitraum zur Verfü-
gung stellen würde.

Nachteile
— Der Brennstoffkreislauf, die Endlagerung, 
der Abbau ausgedienter Werke sind weit in 
die Zukunft vorgreifende Aufgaben, wie sie 
bisher noch von keiner Technologie in die-
sem Ausmaß bekannt sind und die teilweise 
ungelöst sind.
— Die Kernenergieerzeugung ist nur schein-
bar umweltfreundlich. Zwar hat der gesamte 
Komplex keine Emissionen, die den Fossil-
kraftwerken entsprechen, an deren Stelle tre-
ten aber radioaktive Emissionen. Diese sind 
bei den Kraftwerken selbst im allgemeinen 
gering, im weiteren Brennstoffkreislauf je-
doch bisher beträchtlich. Wieweit sich wirk-
lich bei weltweitem Betrieb eine Unschädlich-
keit dieser Emissionen erreichen läßt, ist 
nicht abzusehen.



— Im Gegensatz zu Fossilkraftwerken sind 
bei Kernkraftwerken und im weiteren Brenn-
stoffkreislauf Unfälle denkbar, die eine enor-
me, nicht abschätzbare Schadenswirkung auf-
weisen.
— Der mit Leichtwasserreaktoren teilweise 
bereits durchgeführte und teilweise beabsich-
tigte Ausbau schafft gefährliche Zwangssitua-
tionen, deren Auswirkungen gegenwärtig 
nicht vorauszusehen sind. Diese bestehen in 
folgenden:
1. Eine Abwärmenutzung bei Leichtwasserre-
aktoren ist nur sehr schwer möglich, die kli-
matologischen Wirkungen großer Abwärme-
mengen sind aber nicht abschätzbar.
2. Die Probleme des gesamten Brennstoff-
kreislaufes sind noch nicht zufriedenstellend 
gelöst; da der Brennstoffkreislauf aber bereits 
in großem Umfang in Gang gesetzt worden 
ist, wird er weiterlaufen, unabhängig davon, 
welche Folgen es hat, wenn befriedigende Lö-
sungen ausbleiben.
3. Der Brennstoff für die Leichtwasserreakto-
ren wird in etwa zwei Jahrzehnten erschöpft 
sein. Eine durch raschen Ausbau elektrifizier-
te Wirtschaft und ein elektrifiziertes sonsti-
ges Verbrauchernetz benötigen dann notwen-
dig den Einsatz von Brutreaktoren, die tech-
nisch noch nicht hinreichend entwickelt sind 
und die sicherheitstechnisch schwerwiegende 
Probleme aufwerfen.
— Die kerntechnischen Einrichtungen benöti-
gen wegen ihres Gefährdungspotentials ein Si-
cherheitsniveau, das höher als das der Raum-
fahrt sein muß. Bei großtechnischem Massen-
einsatz bedarf es daher einer großen Anzahl 
bestausgebildeter Techniker. Wegen der zu-
nehmenden Strahlenbelastung in alternden 
Kernkraftwerken müssen zusätzlich viele Er-
satzleute eingesetzt werden, um die zulässige 
Strahlenbelastung nicht zu überschreiten. So-
wohl bezüglich der unbeabsichtigten mensch-
lichen Fehlleistungen als auch bezüglich der 
Überwachung gegen beabsichtigten Miß-
brauch wirft ein derartig großer Personen-
kreis schwerwiegende Problem auf.
— Ein Land mit einer großen Anzahl von 
Kernkraftwerken und entsprechenden Wie-
deraufbereitungsanlagen ist praktisch nicht 
mehr zu verteidigen, da im Kriegsfall eine 
Konvention zur Aussparung solcher Anlagen 
aus Kampfhandlungen praktisch nicht durch-
führbar ist.
— Die zentrale Energieversorgung wirft für 
die Abnehmerseite das Problem der totalen 
Abhängigkeit auf, was dann akut werden 

kann, wenn diese zentrale Versorgung aus ir-
gendwelchen Gründen ausbleibt.

Regenerative Energiequellen
Vorteile
— Bei den regenerativen Energiequellen han-
delt es sich direkt oder indirekt um Quellen, 
die von der Sonnenenergieeinstrahlung ab-
hängen. Solange die Sonne als Kraftquelle 
des irdischen Lebens funktioniert, solange 
sind auch diese Quellen verfügbar. Jeder 
Schritt in der Benutzung regenerativer Ener-
giequellen ist daher ein Schritt auf dem Wege 
zur endgültigen Lösung des Energieversor-
gungsproblems.
— Die Energieversorgungsprozesse bei rege-
nerativen Energiequellen können in der über-
wiegenden Mehrzahl so durchgeführt werden, 
daß sie absolut umweltfreundlich sind. Ein 
Gefährdungspotential in der Art der Kern-
energie ist weder im Normalbetrieb noch im 
Störfall vorhanden. Eine Ausnahme bilden die 
solaren Raumstationen, die strikt abzulehnen 
sind.
— Viele regenerative Energiequellen können 
dezentral installiert werden und erhöhen da-
mit die Versorgungssicherheit und Unabhän-
gigkeit des Verbrauchers.
— Rohstoffe müssen im Brennstoffzyklus der 
regenerativen Energiequellen nicht eingesetzt 
werden. Rohstoffe und Energie werden nur 
zur Verfertigung der betreffenden Erzeu-
gungseiprichtungen benötigt. Studien zeigen, 
daß im Vergleich mit dem Ausbau von Groß-
kraftwerken für die Verfertigung eine günsti-
ge Bilanz zu erwarten ist.

Nachteile
— Die regenerativen Energiequellen bean-
spruchen teilweise sehr große Flächen und 
unterliegen zeitlichen und regionalen 
Schwankungen.
— Die Erzeugung hochwertiger Brennstoffe 
aus regenerativen Energiequellen ist für die 
Bundesrepublik bis jetzt teilweise nur im 
Ausland möglich, z. B. in Südeuropa, Nord-
afrika oder auf See.
— Es existiert praktisch noch keine Infra-
struktur, die auf die Benutzung regenerativer 
Energiequellen eingerichtet ist.
— Die Benutzung regenerativer Energiequel-
len hängt wenigstens teilweise von den Ein-
zelentscheidungen der Bürger ab und damit 
vom Maß der allgemeinen Einsicht in diese 
Probleme.



Konsequenzen: Es erscheint unverantwortlich, 
einen raschen Energieausbau mit Leichtwas-
serreaktoren vorzunehmen, der zwangsweise 
zu nicht gelösten Folgeproblemen und damit 
zu nicht absehbaren Risiken führt. Dies wur-
de vor kurzem im Bereich der Aufarbeitung 
und der Endlagerung offenkundig. Hier liegen 
schon jetzt gravierende Zwangslagen unmit-
telbar vor, bei denen auch das Ausland nicht 
weiterhelfen kann. Die Aufarbeitungsanlage 
im belgischen Mol wurde 1974 stillgelegt. Die 
britische Anlage in Windscale fiel 1973 aus. 
Ein neues Werk beginnt frühestens 1983 zu 
arbeiten. Die Anlage von La Hague in Frank-
reich soll die volle Kapazität erst 1980 errei-
chen. Bei steigendem französischen Anteil 
dürfte La Hague ab 1983 allein durch Frank-
reich ausgelastet sein. Ab 1980 müssen die 
deutschen Kraftwerke die in La Hague anfal-
lenden radioaktiven Abfälle zurücknehmen. 
Eine Wiederaufbereitung in den USA ist nicht 
möglich, weil dort Verzögerungen und tech-
nologische Fehlleistungen ebenfalls zu Eng-
pässen geführt haben. Selbst wenn alle Pla-
nungen für eine eigene Wiederaufbereitungs-
anlage ohne Störung ablaufen, könnte diese 
erst 1988 den Betrieb aufnehmen.
Betrachtet man andererseits die Alternativ-
strategien, so sind bezüglich Abwärme und 
Niedertemperaturenergie die entsprechenden 
Verfahren ab sofort ausbau- und anwen-
dungsfähig. Was dagegen fehlt, ist die soforti-
ge Einsatzmöglichkeit solarer Großkraftwerke 
und deren Sekundärtechnologien, auf die sich 
Wirtschaft und Politik erst in einer Über-
gangsperiode von mehreren Jahrzehnten ein-
stellen müssen.
Was verbleibt also für die Energieerzeugung 
und -nutzung der nächsten Jahrzehnte? Es 
verbleiben zunächst rationellere Nutzung, 
Abwärmenutzung, Niedertemperatursolar-
energie, Windenergie, Methanproduktion, mo-
dernisierte Kohlekraftwerke, Olkraftwerke 
und der Hochtemperaturreaktor. Der Hoch-
temperaturreaktor ist universell einsetzbar, 
sein Unfallverhalten ist weitaus günstiger als 
das anderer Reaktoren, Wärme-Kraft-Kopp-
lung ist möglich, der Brennstoff wird besser 
ausgenutzt und führt nicht auf den Engpaß der 
Leichtwasserreaktoren; seine Bruteigenschaf-
ten könnten schrittweise verbessert werden, 
Wiederaufarbeitung ist gegebenenfalls nicht 
nötig, es entstehen erheblich geringere Abfäl-
le, die radioaktiven Emissionen sind im Nor- 
malfall ebenfalls deutlich niedriger. Auch 
hier gibt es allerdings immer noch Gefahren 
und schwer zu lösende Probleme. Es muß 

aber abschließend festgestellt werden: Eine 
möglichst ökonomische und ökologische 
Energieversorgung in den nächsten Jahrzehn-
ten sollte auf einem Mischzenario aus den 
vorstehend angegebenen Energiequellen beru-
hen und die Zwangssituationen der Leicht-
wasserreaktor-Natriumbrüter-Linie vermei-
den. Insgesamt führt dies zu folgenden Forde-
rungen:
— Die systemanalytische Durchrechnung von 
Energieversorgungs- und Wirtschaftsmodellen 
als Alternativen zum Expansionsmodell muß 
unverzüglich begonnen und schnellstens 
durchgeführt werden.
— Die Bevölkerung muß rückhaltlos über die 
Konsequenzen des bisherigen Vorgehens in-
formiert werden, damit öffentlich klargestellt 
wird, welches Risiko bei einseitiger Weiter-
führung der bisherigen Entwicklung einge-
gangen wird. Insbesondere müssen auch die 
Katastropheneinsatzpläne vollständig bekannt 
gemacht werden.
— Die Kernenergieforschung darf nicht mehr 
den größten Teil der Forschungsmittel für 
sich beanspruchen. Sie muß auf die Entwick-
lungslinie der Hochtemperaturreaktoren kon-
zentriert werden. Weitere Forschungsvorha-
ben müssen auf einer Prioritätenliste mit Ko-
sten-Nutzen-Analyse untersucht werden, be-
vor man sie durchführt.
— Mit einer eigens dafür zu erhebenden Son-
dersteuer sollte ein Forschungsprogramm zur 
Entwicklung alternativer Energiequellen mit 
vergleichbarem Aufwand wie bei der Kernfor-
schung finanziert werden.
— Solange Entscheidungen über langfristig 
und ökologisch sowie sicherheitstechnisch 
einwandfreie Energieerzeugungssysteme noch 
nicht gefällen oder nicht möglich sind, ist der 
Ausbau der Kernenergieerzeugung nur lang-
sam voranzutreiben — und nur mit Hochtem-
peraturreaktoren oder damit vergleichbaren 
Systemen.
— An Entwicklungsländer sind überhaupt 
nur ökologisch und sicherheitstechnisch ein-
wandfreie Energieerzeugungssysteme zu lie-
fern.
— Jede Werbung zur Steigerung des Energie-
verbrauchs ist zu unterlassen.
— Es sollte ein Wirtschafts- und Technolo-
giekonsortium eingerichtet werden, das die 
gegenwärtig praktizierten Produktionsverfah-
ren und Konsumgewohnheiten auf Energie-
verschwendung hin untersucht und unter Ge-
währleistung der Güterversorgung und Auf-
rechterhaltung des Marktes durch energie-



schonende Verfahren ersetzt. Insbesondere ist 
die Abwärme von Kraftwerken als Fernwär-
me für die Stadtversorgung zu nutzen, woge-
gen sich in ländlichen Gebieten die Sonnen-
klimatisierung empfiehlt.
— Die Verwendung von umweltfreundlichen 
und sparsamen Energiesystemen im öffentli-
chen und privaten Bereich ist durch Steuerbe-
günstigung zu fördern.
— Energieverschwendung und umweltbela-
stende Energiesysteme sind mit Sondersteu-
ern zu belasten. Dazu zählt insbesondere ge-
genwärtig der Individualverkehr und der 
Schwerlastverkehr auf der Straße, deren 
Wettbewerbsvorteile gegenüber der Bahn ab-
zubauen sind.
— Bei der Planung der Energieversorgung ist 
nach ISI folgende Reihenfolge anzustreben: 
größtmögliche Nutzung geothermischer Ener-
gie, 
größtmögliche Nutzung von Sonnenenergie, 
kleinstmögliche Verwendung von Kernener-
gie jeglicher Art, 
größtmögliche Verwendung von Gas als 
Sekundärenergie, 
kleinstmögliche Verwendung von Flüssig-
brennstoffen, 
kleinstmögliche Verwendung von Elektrizi-
tät, 
größtmögliche Ausnutzung aller Energien 
beim Verbraucher, 
volle Kooperation mit gegenwärtig (Erdöl, 
Gas) und zukünftig (Wasserstoff) energie-
exportierenden Regionen.
— Die Verwendung der Edelenergie Elektrizi-
tät zur Erzeugung von Niedertemperaturwär-
me sowie ihre sonstige verschwenderische 
Benutzung ist durch entsprechende Tarifge- 
staltung zu erschweren bzw. zu verhindern. 
Gleiches gilt für die Verwendung anderer 
hochwertiger Brennstoffe.
— Der Ersatzbedarf durch Ausfall alter Kraft-
werke ist unbedingt zu decken. Wenn dies 
mit Kohlekraftwerken geschieht, dann nur un-
ter Einsatz modernster Technologien, die ho-
hen Wirkungsgrad, Abwärmenutzung und 
Schadstoffreduktion ermöglichen.
— Jede Einführung restriktiver Maßnahmen 
muß mit Kompensationsmaßnahmen gekoppelt 
werden, um wirtschaftliche Einbrüche oder 
Versorgungsengpässe zu verhindern.
— Um den rationellen Einsatz von Elektrizi-
tät zu ermöglichen, müssen verstärkt Spei-
cherkapazitäten ausgebaut werden, da nur 

durch diese der unrationelle Nachtstromein-
satz zur Heizung verhindert werden kann.
— Die Elektrizitätswirtschaft muß ihre Lei-
tungsnetze für Industriestrom öffnen, und der 
durch Wärme-Kraft-Kopplung in der Industrie 
erzeugte Zusatzstrom muß ohne Diskriminie-
rung aufgenommen werden.
— Beim Einsatz von Kernkraftwerken muß 
folgendes beachtet werden: Es ist eine Lei-
stungsgrenze festzulegen, die zum gegenwär-
tigen Zeitpunkt kleiner als 1 000 MW elektrisch 
sein sollte; umfassende Sicherheitsvergleichs-
studien mit Reaktionszeitvergleichen, die 
GAU-überschreitende Fälle erfassen, sind zu-
sätzlich zur Grundlage für die Entscheidung 
über Neuentwicklung und Einsatz von Kern- 
energiesystemen zu benutzen; starke Verbes-
serungen der Rückhaltetechniken in Wiederauf-
bereitungsanlagen sind notwendig; Jodfilter 
müssen sowohl in Wiederaufbereitungsanla-
gen als auch in Kernkraftwerken verbessert 
werden; es sind funkgesteuerte Meßsysteme 
zur Überwachung der Umweltradioaktivität 
einzurichten; die Transmutation ist als Endla-
gerungslösung zu entwickeln, und alle bis da-
hin anfallenden Abfälle müssen so gelagert 
werden, daß sie jederzeit wieder zugänglich 
sind.
— Soweit Kernenergie zum Einsatz kommt, 
muß dieser Einsatz als möglichst kurzfristige 
Ubergangslösung zum anzustrebenden Einsatz 
von regenerativen Energiequellen konzipiert 
werden, d. h. die Erschließung regenerati-
ver Energiequellen muß das Primärziel 
eines langfristigen Energieversorgungskon-
zepts sein.
— Es dürfen keine expansiven Energieaus-
bauprogramme durchgeführt werden, nur um 
Arbeitsplätze in der Energiewirtschaft zu si-
chern, wenn die Energieversorgung durch ra-
tionellere Nutzung auch ohne weiteren Aus-
bau gesichert werden kann.

3. Demokratiebewahrung
Eine Grundregel liberaler demokratischer Po-
litik sollte die Bewahrung der politischen Un-
abhängigkeit des einzelnen sein. Diese Unab-
hängigkeit ist aber nur möglich, wenn auch 
eine gewisse ökonomische, rechtliche und or-
ganisatorische Selbständigkeit bewahrt wird. 
Die Tendenzen der modernen Industriegesell-
schaft zielen gerade in die entgegengesetzte 
Richtung. Nicht nur die vielzitierte Entfrem-
dung der Arbeit, sondern auch das überhand-
nehmen zentralistischer Verwaltungssysteme 
und beherrschender Verbände, die völlige



ökonomische Abhängigkeit in der Wirt-
schaftsorganisation sowie die Unüberschau-
barkeit aller Vorgänge bestimmen das Leben 
des einzelnen. Die perfektionierte Daseinsvor-
sorge in der Industriewelt, wie sie sich ge-
genwärtig entwickelt, bringt als Nachteil die 
Lähmung der eigenen Initiative, die Abhän-
gigkeit von der Zugehörigkeit zu einem Ver-
band und eine sehr künstliche Lebensform 
mit sich.
Nimmt man hinzu, daß das weithin, ange-
strebte ökonomische Expansionsmodell auf 
Kernenergiebasis beruhen soll, so ist mit Ro-
bert Jungk darauf hinzuweisen, daß allein 
schon aus den Notwendigkeiten des effekti-
ven Schutzes vor Mißbrauch dieser Energie-
quelle die Freiheit des einzelnen bedroht sein 
muß. D. h. im Expansionsmodell ist eine star-
ke Tendenz enthalten, die Freiheit des Bür-
gers einzuschränken, sogar die Freiheit, ge-
wisse Dinge nicht zu konsumieren.
Eine liberale Politik muß gegen diese Tenden-
zen ankämpfen, die innenpolitisch die eigent-
liche Bedrohung der Freiheit und Menschen-
würde in diesen und den kommenden Jahr-
zehnten darstellen dürften. Es wurde anderer-
seits gezeigt, daß eine ökologische Sanierung 
der Wirtschaft und unseres gesellschaftlichen 
Lebens nicht nur zu einer vielfältigen wirt-
schaftlichen Belebung führen könnte, sondern 
daß daraus auch verstärkte ökonomische Un-
abhängigkeit und eine steigende geistige Un-
abhängigkeit durch verbesserte Ein- und 
Übersicht resultieren würde. Die ökologische 
Sanierung und Adaption muß daher als eines 
der wesentlichen Mittel liberaler Politik be-
trachtet werden, mit dem nicht durch Reden, 
sondern durch Taten Freiheit in unserem Lan-
de gesichert werden kann. Die Frage ist, wie 
dies zu erreichen sei. Die Antwort darauf: Es 
geht nur, wenn der einzelne Bürger lernt, 
Ökologie zu konsumieren; und dies wird nur 
gelingen, wenn die Politik die Weichen in 
diese Richtung stellt, d. h. es muß rigoros 
nach zivilisationsökologischen Prinzipien ver-
fahren werden. Diese Politik hat neben ei-
ner Wirtschaftsbelebung u. a. eine Konsum- 
umorientierung zur Folge. Ihre hauptsächliche 
Tendenz ist die Neuerschließung des Binnen-
marktes, die Wohlstandserhaltung, die Ver-
minderung der ökologischen Belastung, die 
Verminderung der Außenabhängigkeit, die 
Stärkung des Mittelstandes.
Einer solchen Politik stehen erhebliche Wi-
derstände entgegen: Vom Standpunkt der 

Großorganisationen z. B. wäre eine zentralisti-
sche Organisation der Wirtschaft viel inter-
essanter. Eine weitere Bedrohung kommt aus 
dem Import ökologisch nicht sanierter Güter 
und der daraus folgenden Wettbewerbsver-
zerrung durch die ökologischen Auflagen im 
Inland. Wenn ein solcher Import die Eigen-
produktion stört, müßten aus ökologischen 
Gründen Importsteuern auferlegt werden. Für 
den Export aber muß deutlich gemacht wer-
den, daß „made in Germany" in dieser Zeit 
ein ökologischer Qualitätsbegriff ist und 
nicht nur ein rein technischer. Die Konjunk-
turprogramme laufen bereits auf eine Förde-
rung der ökologischen Adaption hinaus. Sie 
helfen jedoch allein nichts, wenn sie nicht 
durch eine entschiedene Gesetzgebung und 
deren ebenso rigorose Durchführung flankiert 
werden.

In meiner früheren Arbeit in dieser Zeit-
schrift (B 32/77) wurde auf zahlreiche Verhal-
tens- und Zustandsformen des wirtschaftli-
chen, gesellschaftlichen und politischen Le-
bens hingewiesen, die eine erfolgreiche An-
passung an die Probleme der Industriegesell-
schaft und damit eine erfolgreiche Bewälti-
gung der Krise verhindern. Wenn man an-
strebt, diese Schwächen zu beheben, so resul-
tieren daraus auch konkrete Hinweise für die 
politische Arbeit, und zwar sowohl innen- 
wie außenpolitisch. Diese wurden bereits in 
dem ersten Beitrag gegeben und sollen hier 
nicht nochmals aufgeführt werden. Es soll auf 
dessen Schluß verwiesen werden, der auch 
für diese Betrachtung gültig ist:

Vergleicht man abschließend die Bedeutung 
der diskutierten Probleme für die weitere Si-
cherung der Existenz der Bundesrepublik, so 
muß man feststellen, daß die Umstrukturie-
rung der Wirtschaft auf eine ökologisch ein-
wandfreie Wirtschaftsform sowie die Verhin-
derung eines weiteren Anwachsens des Siech-
tums in körperlicher und geistiger Hinsicht 
die fundamentalsten Aufgaben sind, die sich 
uns stellen. Zu ihrer Lösung wird primär ein 
geistiger und seelischer Einstellungswandel 
der Bundesbürger notwendig, d. h. etwas, 
wozu beizutragen jeder einzelne Bürger auf-
gerufen und verpflichtet ist. Aufgabe der Po-
litik und der politischen und wirtschaftlichen 
Führungsschicht ist es aber, diesen Wandel 
durch ihr Handeln nicht zu ver- oder behin-
dern, sondern anzuregen und zu fördern.



Helmut Weidner

Von der Schadstoffbeseitigung zur Risiko Verhinderung
Neue gesetzliche Regelungen für Umweltchemikalien

Mühsam, langwierig, teuer und selektiv — 
mit diesen Stichworten läßt sich der Gang der 
Umweltpolitik in den meisten Industrielän-
dern umschreiben. Immerhin hat die Selekti-
vität des staatlichen Umweltschutzes, d. h. die 
Konzentration staatlicher Maßnahmen auf 
Schwerpunktprobleme, trotz aller finanziellen 
Beschränkungen und gegensätzlichen Interes-
senlagen zu teilweise beachtlichen Erfolgen 
geführt: In zahlreichen Industrieländern 
konnte die Luftbelastung durch Schwefeldio-
xid, Staub und Kohlenmonoxid vermi
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ndert 
und der Ausbau von Kläranlagen beträchtlich 
erhöht werden ).
Ist es also an der Zeit, eine Entwarnung an 
der Umweltfront zu geben? Lassen die bisher 
erreichten Qualitätsverbesserungen in Teilbe-
reichen gar den Schluß zu, daß die bisherige 
Form der Umweltpolitik grundsätzlich auf 
dem Erfolgspfade ist und nun kontinuierlich 
weitere Umweltbereiche blankgeputzt werden? 
Dagegen spricht vor allem dies: Zum einen 
dürfte die traditionelle Umweltpolitik langfri-
stig auf immanente Grenzen selbst bisher er-
folgreicher Strategien stoßen, zum anderen 
sind bereits jetzt Problembereiche ausgeklam-
mert, die mit dem bisher üblichen Regelungs-
instrumentarium nicht unter Kontrolle zu 
bringen sind, obwohl sie vermutlich die ent-
scheidenden Herausforderungen der Zukunft 
sein werden.
Dieser letzte Aspekt, für den die Stichworte 
„Umweltchemikalien" sowie „Risikoproduk- 
tion" stehen, ist das Thema dieser Arbeit. 
Zum ersten Gesichtspunkt soll nur kurz die 
wichtigste Argumentationslinie nachgezeich-
net we 2rden ):
Die traditionelle Umweltpolitik basiert primär 
auf der Entsorgungsstrategie (treffender ist 
die englische Bezeichnung „end-of-pipe-treat-

1) Martin Jänicke, Blauer Himmel über den Indu-
striestädten — eine optische Täuschung. Leistun-
gen und Defizite des technokratischen Umwelt-
schutzes, Forschungsbericht 11/77 des Projektes 
„Politik und Ökologie der entwickelten Industrie-
gesellschaften", Freie Universität Berlin.
2) -Jürgen Gerau, Zur Politischen Ökologie der 
Industrialisierung des Umweltschutzes, in Levia-
than Nr. 2 (1977). 

ment), d. h. auf der nachgeschalteten Beseiti-
gung von Schadstoffen mit Hilfe von Fil-
tern, Kläranlagen, passiven Lärmschutzmaß-
nahmen etc., anstatt auf Präventivmaßnah-
men, die von prozeßtechnologischen Verän-
derungen über Recyclingverfahren bis zur 
Branchenumstrukturierung reichen können, 
wobei es hauptsächlich um die Verhinderung 
der Schadstoffentstehung geht.

Kurzfristig kann die Entsorgungsstrategie, 
wie die o. g. Erfolgsmeldungen zeigen, erfolg-
reich sein. Sie ist auch als zeitweilige Kom-
ponente in einem umweltpolitischen „Strate- 
giemix" durchaus sinnvoll. Zumindest drei 
Aspekte lassen es aber als sehr plausibel er-
scheinen, daß nicht nur langfristig die er-
reichten Erfolge gefährdet sind, sondern daß 
auch die alten „Sorgen" auf einem höheren 
Niveau wieder auftauchen werden:

1. Wachstumsbedingte Restschadstoffakku-
mulation

Eine hundertprozentige Schadstoffbeseitigung 
ist mit nachgeschalteten Reinigungsanlagen 
oftmals technisch und vor allem auch ökono-
misch nicht durchführbar. Die verbleibenden 
und in die Umwelt eindringenden Restschad-
stoffe akkumulieren sich also im Zuge des 
Wirtschaftswachstums. Irgendwann, der Zeit-
punkt läßt sich unter der Annahme überwie-
gend konstanter Reinigungstechnologien aus 
den Wachstumsraten extrapolieren, wird der 
Ausgangspunkt an Gesamtemissionen wieder 
erreicht sein; jedoch nun auf einem angeho-
benen Problemniveau, da nicht nur eine grö-
ßere Anzahl von Emittenten besteht, sondern 
auch an die Reinigungstechnologie extremere 
Anforderungen gestellt werden müssen: be-
kanntlich ist die Beseitigung der Restschad-
stoffe mit einer immensen Kostenprogression 
verbunden.

2. Kostenbelastung
Entsorgung ist, langfristig gesehen, die teuer-
ste Umweltschutzstrategie und damit vom 
volkswirtschaflichen Standpunkt aus be-
trachtet ein Fall von Ressourcenverschwen-
dung. Insbesondere bei einer Kostensozialisie- 



Hing nach dem Gemeinlastprinzip setzt ihr 
die zunehmend fühlbarer werdende Finanzkri-
se des Staates Grenzen bzw. es werden inner-
halb des knappen öffentlichen Budgets Um- 
schichtungen erzwungen, die potentiell zuun-
gunsten sozialer Belange gehen können.

3. Problemverschiebung
Entsorgung in der vorherrschenden Weise 
schafft neue Sorgen, weil die Schadstoffe 
zwar am Eindringen in das jeweilige Umwelt-
medium gehindert werden, aber als solche 
dennoch entstehen und beseitigt werden müs-
sen. Solange keine ausreichende Recycling-
technologie vorliegt oder umweltneutrale Be-
seitigungsverfahren entwickelt sind, führt 
dies hin und wieder zu dem Kuriosum, daß 
z. B. durch kostenintensive Reinigungsverfah-
ren Schadstoffe am Eindringen in die Fließge-
wässer gehindert werden, um dann wenig 
später ins Meer verklappt zu werden. Diese 
Form der Problemverlagerung bzw. Problem-
rotation findet man in allen Umweltberei-
chen: Zunehmende Dumping-Praktiken, über-
quellende Deponien oder sogenannte Gift-
müllskandale sind oft die Endpunkte dieser 
Entwicklung.

Je intensiver, je besser also die Reinigungs-
technologien und je strenger die staatlichen 
Emissionsnormen werden, desto schwieriger 
werden die Endbeseitigungsprobleme. Die 
Frage, wer entsorgt die Entsorgungsanlagen, 
ist in verschiedenen Staaten, und zwar gerade 
bei den umweltpolitischen Schrittmachern, 
schon längst auf der Tagesordnung. In 
Schweden z. B., das für seine außerordentli-
chen Klärleistungen bekannt ist, laufen jetzt 
große Anstrengungen an, für den rapiden An-
stieg immer schadstoffangereicherteren Klär-
schlamms (der sich deshalb auch kaum noch 
zur sonst üblichen Kompostierung eignet) 
eine umweltschutzgerechte Lösung zu fin-
den.
Dies alles sind der Entsorgungsstrategie im-
manente Probleme, die z. T. erst langfristig, 
dafür aber unausweichlich ein solches Pro-
blemniveau erreichen werden, daß es zu einer 
Änderung der vorherrschenden Umwelt-
schutzstrategie kommen muß.
Demgegenüber gibt es Defizite der traditio-
nellen Umweltpolitik, die schon jetzt zu (gro-
ßenteils physisch noch nicht verspürten) Be-
lastungen geführt haben, die quantitativ und 
qualitativ über dem Niveau bisher wahrge- 
nommener und thematisierter Umweltbeein-
trächtigungen liegen. Gemeint ist die umwelt-

schutzpolitische Ausklammerung der unzähli-
gen chemischen Substanzen, die bereits pro-
duziert und gehandelt werden, und der vielen 
hundert neuen Substanzen, die jährlich hinzu-
kommen — Stoffe, die vermarktet werden, 
ohne daß ihre Schädlichkeit für den Men-
schen und seine Umwelt zureichend berück-
sichtigt ist.
Das Dilemma einer ansteigenden „toxischen 
Gesamtsituation" entsteht vor allem dadurch, 
daß erstens die Selektionskriterien bisheriger 
Umweltschutzmaßnahmen überwiegend Schad-
stoffe in das administrative Regelungswerk 
einbezogen haben, die einen hohen Auf-
merksamkeitswert und eine hohe Erfolgsaus-
sicht bei ihrer Kontrolle hatten, daß zweitens 
die Umweltpolitik im allgemeinen auf eine 
Beseitigung von Schadstoffen abzielt, die in 
ihrer schädlichen Wirkung bekannt sind, und 
nicht auf eine Risikoverhinderung (bzw. -min- 
derung) abstellt, und daß drittens das Rege-
lungswerk in den meisten Fällen medienge-
bunden und nicht medienübergreifend ansetzt.
So kommt es, daß Emissionen erst dann in 
den administrativen Maßnahmenkatalog auf-
genommen werden, wenn sich ihre schädliche 
Wirkung «mit großer Sicherheit nachweisen 
läßt, wobei in der Regel nur ihre medialen Ef-
fekte berücksichtigt und gesetzlich geregelt 
werden. Dementsprechend gibt es Standards 
und Auflagen für einzelne Schadstoffe, bezo-
gen auf ihre Wirkung in einem Medium (Luft, 
Wasser, Boden) bzw. unter Berücksichtigung 
ihrer gesundheitlichen Auswirkungen, aber 
keine umfassende Berücksichtigung all ihrer 
Gesundheits- und Umweltaspekte innerhalb 
des gesamten ökologischen Kreislaufs, ange-
fangen bei der Produktion bis hin zur Abfall-
beseitigung.
Diese Selektivität bei der Auswahl sowohl 
der Schadstoffe als auch der Risikobereiche 
führte unvermeidlich dazu, daß es zu schwer-
wiegenden Umweltbeeinträchtigungen und 
Gesundheitsschädigungen (oft mit Todesfol-
gen) durch Stoffe kam, für die dann im Nach-
hinein durch ein oftmals zeitraubendes parla-
mentarisches Procedere erst die gesetzlichen 
Eingriffsmöglichkeiten geschaffen werden 
mußten.
Die nachträglichen Maßnahmen erwiesen sich 
häufig dadurch als besonders schwierig, 
weil
— der Schadstoff inzwischen weit verbreitet 
war,
— eine Schadstoffbilanz als Voraussetzung 
für gezielte Maßnahmen (die z. B. gezeigt hät-



ten, in welchen Mengen und Produkten der 
betreffende Stoff vorhanden ist) nicht exi-
stierte und
— der Stoff inzwischen oftmals eine hohe ge-
samtwirtschaftliche Bedeutung gewonnen hat-
te.
Einige herausragende Beispiele beleuchten 
schlaglichtartig die Relevanz der vorherge-
henden Überlegungen. Am bekanntesten ist 
wohl der Fall DDT, diente doch dieses Pesti-
zid auch der Meadows-Gruppe als entschei-
dender Parameter für die Umweltqualitätsva-
riable in ihrem Weltmodell. Ursprünglich als 
Schädlingsbekämpfungsmittel wegen seiner 
Bedeutsamkeit nobelpreisgewürdigt, zeigten 
sich erst nach Jahrzehnten seine nachteiligen 
Wirkungen für Mensch und Umwelt, die auch 
durch weitgehende Produktions- und Anwen-
dungsbeschränkungen wegen der starken Per-
sistenz dieses Stoffes nur sehr allmählich ver-
ringert werden können.
Fälle von Quecksilber- und Cadmiumvergif-
tungen in Japan (die sog. Minamata- und Itai- 
Itai-Krankheiten) mit zahlreichen Todesfällen 
und schwerwiegenden Gesundheitsfolgen 
zeigten insbesondere, daß die Langsamkeit 
des gesetzgeberischen Prozesses mit zusätzli-
chen Menschenleben bezahlt werden muß.
Aber auch Stoffe, die als toxisch völlig unbe-
denklich galten, erwiesen sich langfristig als 
äußerst schädlich, wie am Beispiel PCB nach-
zuweisen ist. Diese chemische Substanz wird 
vor allem wegen ihrer hervorragenden physi-
kalisch-chemischen Eigenschaften in Form 
von ölen oder Wachsen in der Elektrotech-
nik, bei Transformatoren, als Schmiermittel, 
Hydraulikflüssigkeit oder als sogenannter 
Weichmacher in der Kunststoffproduktion 
(u. a. für Farben und Lacke) eingesetzt. PCB 
it seit Anfang der dreißiger Jahre im Ge-
brauch, seine Toxizität wurde aber erst in 
den späten sechziger Jahren mehr oder min-
der zufällig entdeckt. Inzwischen ist dieser 
Stoff ähnlich wie DDT weltweit verbreitet 
und wurde in etwa gleichen Größenordnun-
gen in Nahrungsmitteln (bis hin zur Mutter-
milch) nachgewiesen. Er fand als Schadstoff 
vor allem dadurch erst so späte Aufmerk- 
kamkeit, weil seine akute Toxizität sehr ge-
ring war, so daß seine chronische Toxizität 
(mit Wirkungen wie Leber- und Hautschäden) 
nicht zureichend beachtet wurde. Vom sehr 
spät geäußerten Risikoverdacht bis hin zu ge-
setzlichen Maßnahmen war es dann ein dor-
nenreicher Weg, weil im allgemeinen die Ri-
sikoschwelle, ab deren Überschreitung admi-

nistrative Maßnahmen ergriffen werden, zu-
gunsten der Wirtschaftsfreiheit so hoch ange. 
setzt ist, daß oftmals erst das „body. 
counting“ als hinreichender Beleg für Schäd-
lichkeit anerkannt wird.
In den meisten Staaten bestehen inzwischen 
— wie auch für DDT — gesetzliche Regelun-
gen für diesen Stoff. In der Regel wird seine 
Verwendung nur noch in sog. geschlossenen 
Systemen gestattet; in den USA kündigte der 
einzige US-Hersteller von PCB (Monsanto) an, 
daß er die Produktion Ende Oktober 1977 be-
enden wird — vermutlich nicht zuletzt auf-
grund der verschärften Bestimmungen im 
Ende 1976 erlassenen Umweltchemikalienge-
setz.
Wie bei anderen Schadstoffen wurden auch 
im Fall PCB erst sehr spät Gegenmaßnahmen 
ergriffen, obwohl schon 1968 über tausend 
Personen in Japan teilweise erhebliche Ge-
sundheitsschäden durch PCB-Vergiftungen er-
litten haben. Gar nicht erstaunlich — nämlich 
bei Würdigung der sonstigen umweltpoliti-
schen Leistungen — ist, daß die EG-Kommi- 
ssion erst Ende 1975 dem Rat Richtlinienvor-
schläge für PCB zur Verabschiedung vorleg-
te.
Am Beispiel des jüngsten Unflücksfalles mit 
dem Pestizid Kepone in den USA, bei dem es 
zu schwerwiegenden Gesundheitsschäden 
(Gehirn- und Leberschäden, Sterilität) und 
Umweltbelastungen kam, wird erneut deut-
lich, daß trotz aller bekannten bisherigen Un-
glücksfälle immer noch kein funktionierendes 
Regelungssystem geschaffen worden war, so 
daß wieder einmal die vorhandenen gesetzli-
chen Grundlagen versagten. Im Falle Kepone 
wurden erst dann umfangreiche Umweltunter-
suchungen eingeleitet, als bereits Gesund-
heitsschäden bei den Arbeitern der Herstel-
lerfirma festgestellt worden waren. Es stellte 
sich dabei heraus, daß noch im weiten Um-
kreis der Firma Spurenelemente dieses toxi-
schen Pestizids feststellbar waren, so daß auf 
langen Streckenabschnitten betroffener Flüsse 
der kommerzielle Fischfang verboten werden 
mußte; die wirtschaftlichen Schäden hierdurch 
wurden im nationalen Umweltreport von 1976 
auf rund 4 Mio. US-Dollar geschätzt. Die Firma 
„Allied Chemical“ wurde inzwischen zur 
höchsten Geldstrafe, die bisher in einem Um-
weltschutzverfahren verhängt worden ist 
verurteilt: 13 Mio. US-Dollar.
Die Reihe der Beispiele könnte für eine Viel-
zahl weiterer Schadstoffe fortgesetzt werden 
(Asbeststaub, Polyvenylchlorid, Mirex etc). 



Das typische Problemlösungsmuster int Be-
reich der Umweltchemikalien zeigte bis vor 
kurzem für fast alle westlichen Industriestaa-
ten das gleiche Bild: Der Staat läuft, zutref-
fender: hinkt der industriellen Risikoproduk-
tion hinterher. Das gilt — und sei hier nur 
angedeutet — nicht nur für den Bereich der 
Umweltchemikalien, sondern in hohem Maße 
auch für andere Politikbereiche, sei es nun 
die Gesundheits-, die Arbeitsmarkt- oder die 
Verkehrspolitik.
Der bisherige „Zwang" für die Industrie, im 
Wettlauf mit der Konkurrenz, der Verknap-
pung natürlicher Ressourcen, den Anpas-
sungsreaktionen der Natur (zunehmende Resi-
stenz gegen Schadstoffe) und mit den umwelt-
politischen Maßnahmen immer neue und oft 
giftigere Stoffe zu produzieren, resultiert zu 
einem Großteil daraus, daß fast alles erlaubt 
ist, was nicht ausdrücklich verboten ist, d. h., 
daß Gesundheits- und Umwelteffekte der Pro-
duktion ein weitgehend zu vernachlässigen-
des Kriterium im Unternehmenskalkül sein 
können. Dieser Tatbestand ist treffend durch 
Aileen Smith beschrieben worden: „The mo- 
rality that pollution is criminal only after le-
gal conviction is the morality that causes pol-
lution.“
Die kleine Auswahl aufgetretener Probleme 
durch Umweltchemikalien zeigt deutlich, daß 
ein wirksames Regelungsinstrumentarium auf 
einem
— scharf gefaßten Risikobegriff,
— einer gesamtökologischen Betrachtungs-
weise und
— einem langfristigen Zeithorizont aufbauen 
muß.
Die OECD-Sektorgruppe „Umweltchemikali- 
en" schlug in diesem Zusammenhang vor kur-
zem vor, folgende fünf Punkte bei der Rege-
lung von Umweltchemikalien zu berücksichti-
gen 3):

1. Herstellerdaten:
— chemikalische und physikalische Eigen-
schaften
— Produktionsmenge
— Nebenprodukte
— arbeitshygienische Daten
2. Belastungsarten:
— Persistenz
— Akkumulation

2 Bundesministerium für Jugend, Familie und Ge- 
sundheit (Hrsg.), Umweltchemikalien. Probleme — 
Situation — Maßnahmen, Bonn, März 1977 (MS).

— Abbaubarkeit
— Anwendungsmuster
— Verbreitung
— Abfallbehandlung

3. Humantoxizität

4. Wirkungen auf die belebte Umwelt und 
auf Ökosysteme

5. Andere Umwelteffekte
Das OECD-Schema wäre eine ausreichende 
Grundlage, gäbe es in allen Fällen eindeutige 
Wirkungsnachweise. Hier aber liegt die Crux 
eines Umweltchemikaliengesetzes: In den 
meisten Fällen mangelt es an eindeutigen Ur-
teilen über alle für die Gesundheit und die 
Umwelt relevanten Aspekte des betreffenden 
Stoffes. Hier muß es zu einer politischen Ent-
scheidung kommen, welche Risikomarge 
letztlich toleriert werden soll. Der Grad an 
staatlicher Souveränität läßt sich in diesem 
Fall daran ermessen, wie scharf der Risikobe-
griff gefaßt wird. Die härteste Fassung läge 
wohl in einer obligatorischen Unschädlich-
keitsgarantie des Produzenten, Verkäufers 
oder Verwenders (im folgenden abgekürzt als 
Produzent etc.) inklusive einer generellen 
Entschädigungspflicht und der uneinge-
schränkten Vetomacht des Staates beim Ge-
nehmigungsverfahren.

Eine solche Form der Produktkontrolle bzw. 
Produzentenhaftung ist bisher in keinem Staat 
verwirklicht und ist realistisch auch in Zu-
kunft nirgendwo abzusehen. Aber auch weni-
ger weitgespannte Regelungssysteme existie-
ren, wie Untersuchungen der OECD sowie des 
Projektes „Ökologie und Politik der entwik- 
kelten Industriegesellschaften" der Freien Uni-
versität Berlin zeigen, bisher nur in einem 
Mitgliedsland der EG: in Frankreich. Hier trat 
im Juli 1977 ein Umweltchemikaliengesetz in 
Kraft. In allen anderen Fällen — und das 
gilt mit wenigen, weiter unten benann-
ten Ausnahmen für alle westlichen Indu-
striestaaten — besteht die staatliche Kon-
trollfunktion auf diesem Gebiet in partiellen 
Regelungen für einzelne Schadstoffe in einer 
Vielzahl von Gesetzen wie dem Lebensmittel-, 
Wasserschutz-, Immissionsschutz-, Arzneimit-
telgesetz etc. Für bekannte Schadstoffe wie 
z. B. PCB, DDT oder Waschmitteldetergentien 
gibt es oftmals Spezialgesetze, die als Rege-
lungen Verbote, Beschränkungen usw. vorse-
hen, also nach dem gleichen Grundmuster 
verfahren wie die schadstoffrelevanten Rege-
lungen in den medialen Umweltgesetzen: Eine 



generelle Risikobewertung vor dem Eintritt in 
die Umwelt braucht nicht stattzufinden.
Dieser gesetzeslose Zustand, der das Unter-
nehmerrisiko eher zu einem Konsumenten-
risiko macht, wurde vor kurzem — meist 
in der Folge langwieriger politischer Aus-
einandersetzungen — in einigen westlichen 
Ländern eingeschränkt. Typischerweise vor 
allem in den beiden Ländern, die sich auch 
in anderen Bereichen des Umweltschut-
zes als relativ innovations- und maßnahme- 
freudig gezeigt haben: Schweden und die 
USA.
Die beiden Umweltchemikaliengesetze in den 
USA und in Schweden weisen wohl beträcht-
liche Unterschiede in ihrer Funktionsweise 
auf, haben aber eine fundamentale Gemein-
samkeit darin, daß sie beide sehr starken 
Nachdruck auf den Risikoaspekt von Umwelt-
chemikalien legen. Insofern können sie als 
Beispiele eines (relativen) empirischen Opti-
malfalls dienen, an dem sich andere Länder 
orientieren und so die oftmals beträchtliche 
Zeitspanne von der Problemperzeption bis zur 
gesetzlichen Regelung verkürzen können.
Teilt man die bestehenden Umweltchemika-
liengesetze analog dem Klassifikationsschema 
des OECD-Umweltkomitees nach ihrem Ver-
waltungsaufwand ein4), so ergeben sich fol-
gende drei Staatengruppen, geordnet nach 
abnehmendem Verwaltungsaufwand:

4) OECD-Environment Committee, Anticipating the 
effects from Chemicals in the environment, Paris 
1977 (MS).

1. Länder, in denen für neue (und teilweise 
für existierende) Umweltchemikalien eine ge-
nerelle Melde- und Genehmigungspflicht be-
steht:
— USA
— Schweiz
— Japan
2. Länder nur mit Meldepflicht
— Kanada
3. Länder ohne generelle Melde-, aber mit 
genereller Vorsichtspflicht der Produzenten 
etc.:
— Schweden
— Norwegen
Bevor die in ihrer Gruppe interessantesten 
und ausgereiftesten Regelungssysteme (USA, 
Schweden) ausführlich dargestellt werden, 
soll kurz das kanadische Modell, das hier 
eine Zwitterposition einnimmt, beschrieben 
werden.

1. Kanada

Als Begründung für die Verabschiedung des 
.Environmental Contaminants Act 1975’ wur-
de angegeben, daß damit ein höheres Maß an 
Prävention geschaffen werden sollte. Anlaß 
hierfür waren eine Anzahl von entstandenen 
Umweltproblemen, zu deren Kontrolle keine 
angemessenen gesetzlichen Regelungen vor-
handen waren. Das Gesetz verpflichtet den 
Hersteller etc. von Umweltchemikalien, alle 
neuen Umweltchemikalien innerhalb von drei 
Monaten nach ihrer Markteinführung (sofern 
sie mengenmäßig über 500 kg pro Jahr lie-
gen) den zuständigen Behörden zu melden. 
Diese Notiz soll Angaben über die Art und 
Menge der Chemikalie und alle im Besitz des 
Herstellers befindlichen Informationen über 
ihre Gesundheits- und Umwelteffekte enthal-
ten. Aufgrund dieser Angaben wird die Sub-
stanz in eine von drei unterschiedlichen Risi-
koklassen eingeteilt, wobei die gewählte 
Klasse darüber entscheidet, welche weiteren 
Maßnahmen ergriffen werden. Wird ein Risi-
ko nur vermutet, so können die Behörden 
weitere Informationen anfordern bzw. selbst 
Untersuchungen durchführen. Besteht ein 
stärkerer Risikoverdacht, so können die Her-
steller aufgefordert werden, Tests auf eigene 
Kosten durchzuführen. Ist ein Risiko weitge-
hend bestätigt, so wird ein umständlicher ad-
ministrativer Prozeß in Gang gesetzt: In die-
sem Fall hat das Bundesumweltministerium 
Konsultationen mit den Provinzregierungen 
darüber aufzunehmen, ob ausreichende Maß-
nahmen durch bestehende Gesetze oder durch 
freiwillige Maßnahmen der Industrie zu errei-
chen sind. Erst wenn dies nicht möglich ist, er-
folgt eine Empfehlung an das Bundeskabinett, 
eine angemessene Verordnung zu erlassen.

2. Schweden
Das schwedische Umweltchemikaliengesetz 
(„Act on Products Hazardous to Man or to 
the Environment") trat schon im Juli 1973 in 
Kraft, kann aber dennoch bis heute noch 
nicht hinsichtlich seiner Wirksamkeit beur-
teilt werden, da mit dem Gesetz vor allem die 
Grundprinzipien und die möglichen admini-
strativen Maßnahmen festgelegt worden sind. 
Um wirksam zu werden, bedurfte es noch ei-
ner Reihe — inzwischen teilweise erlassener 
— konkreter Ausführungsbestimmungen und 
des Aufbaus der zuständigen Verwaltungsein-
heit.
Mit dem Argument, das Gesetz in einem 
Höchstmaß flexibel zu machen, wurde darauf 



verzichtet, eine feststehende „Giftstoffliste' 
aufzustellen und für jeden genannten Schad-
stoff jeweils besondere Anforderungen festzu-
legen. Die Einführung einer generellen Lizen-
zierungspflicht für alle chemischen Substan-
zen vor ihrer Verwendung wurde aufgrund 
des hierdurch erforderlich werdenden Ver-
waltungsaufwandes als unpraktikabel abge-
lehnt (wie weiter unten noch dargestellt wird, 
funktioniert ein solches System jedoch in der 
Schweiz nach eigenen Aussagen zufrieden-
stellend). Als Folge dieser Überlegungen kam 
es in Schweden zu einer Kompromißlösung, 
bei der in Form von Generalklauseln zwei 
Grundprinzipien festgelegt wurden: Risikobe- 
rücksichtigung und generelle Vorsichtspflicht.
a) Risikokonzept
Alle diejenigen chemischen Substanzen fallen 
unter den gesetzlichen Regelungsbereich, bei 
denen der wohlbegründete Verdacht besteht, 
daß sie Gesundheits- oder Umweltschäden 
verursachen könnten. Die „Definitionsmacht" 
liegt dabei bei der zuständigen Abteilung des 
staatlichen Naturschutzamtes, dem Produkt-
kontrollamt. Der große Vorteil des Risikokon-
zeptes gegenüber einer feststehenden Giftstoff-
liste wird darin gesehen, daß jeder auch erst 
zukünftig bekanntwerdende Schadstoff geset-
zesmäßig erfaßt und administrabel ist.
b) Vorsichtspflicht
Alle Hersteller etc. von Umweltchemikalien 
müssen die notwendigen Maßnahmen ergrei-
fen, um mögliche Risiken ihrer Produkte zu 
erkennen. Das Produktkontrollamt kann bei 
Bedarf diese Informationen abfordern. Die Ko-
sten für die Informationsbeschaffung trägt in 
der Regel der Hersteller etc.
In der Praxis sieht es zur Zeit so aus, daß das 
Produktkontrollamt eine' Giftstoffliste erarbei-
tet, wobei es sich zuerst den besonders ge- 
fährlichen Schadstoffen zuwendet. Die Her-
steller solcher Substanzen müssen dann dem 
Amt alle ihre Informationen übermitteln, die 
zum Aufbau eines umfassenden Giftstoffkata-
sters verwendet werden, das es erlauben soll, 
bei bekanntwerdenden Gefährdungen zügig 
wirksame Maßnahmen zu ergreifen. Fallen 
die Substanzen in eine besondere Klasse, so 
können dem Hersteller etc. besondere Aufla-
gen gemacht werden, die je nach Risikograd 
vom Verbot bis zu Etikettierungsauflagen rei-
chen können.
Der betroffene Hersteller muß, um den admi  
nistrativen Maßnahmen zu entgehen, selbst 
nachweisen, daß sein Produkt ungefährlich 
ist, und zwar soweit das beim gegenwärtigen 

Stand der Wissenschaft möglich ist. Diese Re-
gelung wird oft als Unschädlichkeitsnach-
weispflicht tituliert, ist aber im Grunde nicht 
so rigide, da der Produzent nicht generell die 
Unschädlichkeit seines Produktes garantiert, 
sondern nur erklärt, daß unter Anwendung al-
ler gesetzlichen Erfordernisse das Produkt un-
gefährlich zu sein scheint. In Fällen, wo es 
(noch) keine detaillierten Prüfungsanforde-
rungen gibt, ist auch nur eine grobe Verlet-
zung der allgemeinen Vorsichtspflicht straf-
bar.
3. USA
Das amerikanische Umweltchemikaliengesetz 
„Toxic Substances Control Act“, das auf-
grund politischer Differenzen zwischen dem 
Repräsentantenhaus, dessen Vorlage die Un-
terstützung der Industrie fand, und dem 
Senat, der von einer (seltenen) Koalition 
aus Bundesumweltbehörde (EPA), Umwelt- 
schutzverbänden und Gewerkschaften unter-
stützt wurde, rund sechs Jahre brauchte, bis 
er im Januar 1977 in Kraft treten konnte, 
ist in wesentlichen Bereichen schärfer gefaßt 
als das schwedische Gesetz.
Auch hier geht es darum,
— gesetzlich abgesicherte Maßnahmen schon 
beim wohlbegründeten Verdacht eines Risi-
kos für die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt zu ermöglichen,
— eine an Schädlichkeitsaspekten orientierte 
Giftstoffliste zu erarbeiten, die Prioritäten für 
einzuleitende Prüfverfahren durch die Indu-
strie (auf ihre Kosten) setzt,
— die Beweislast für die Abwehr des Risiko-
verdachts dem Produzenten aufzubürden 
und
— ein umfassendes Schadstoffkataster aufzu-
bauen.
Gegenüber dem schwedischen Gesetz ist je-
doch vorgesehen, daß alle neuen chemischen 
Substanzen mindestens 90 Tage vor ihrer Her-
stellung bzw. Verarbeitung der zuständigen 
Bundesumweltbehörde (EPA) gemeldet wer-
den müssen. Zugleich müssen Prüfungsunter-
lagen mit allen dem Hersteller etc. bekannten 
oder (zumutbar) ermittelbaren Erkenntnissen 
über die betreffende Substanz übermittelt 
werden. Ausgehend von diesen Unterlagen 
kann die EPA dann Auflagen machen,, die 
vom Verbot bis zu Etikettierungsvorschriften 
reichen können.
In beiden Gesetzen, sowohl dem amerikani-
schen als auch dem schwedischen, taucht ein 
grundlegender Charakterzug ihrer allgemei-



nen Umweltpolitik wieder auf: In den USA 
spielen Gerichte und Öffentlichkeit eine ent-
scheidende Rolle bei der Implementation und 
Kontrolle; in Schweden ist dagegen stark auf 
die Kooperation zwischen Verwaltung, Ge-
werkschaften 5und Industrie abgestellt ).
So ist z. B. im amerikanischen Gesetz vorge-
sehen, daß Entscheidungen der EPA sowohl 
von den betroffenen Herstellern als auch von 
Bürgen gerichtlich angefochten werden kön-
nen, wobei noch die Kostenbarrieren für Per-
sonen, die mit ihren Einsprüchen kein wirt-
schaftliches Interesse verfolgen, durch öffent-
liche Unterstützungen vermindert werden kön-
nen5). Weiterhin sind fast alle Entscheidun-
gen und die ihnen zugrunde liegenden Infor-
mationen (mit der Ausnahme solcher, die in 
den Bereich des Betriebsgeheimnisses fallen) 
— im Gegensatz zu Schweden — zu veröffent-
lichen.

5) Vgl. hierzu ausführlich Lennart J. Lundqvist, 
Publik participation in air pollution control. A 
comparative study of policy choices in Sweden 
and the United States. Referat für den Jahreskon-
greß der deutschen Vereinigung für Politische Wis-
senschaft, Arbeitsgruppe Umweltpolitik, Bonn, 
4.-7. Oktober 1977 (MS).
•) Mündliche Information durch Herrn Lennart J. 
Lundqvist am 6. Oktober 1977.

Nicht nur in dem behördlichen Giftstoffkata-
ster werden umfassende Informationen ge-
sammelt, auch die US-Hersteller sind ver-
pflichtet, alle Erkenntnisse über Gesundheits-
schäden ihrer Beschäftigten dreißig Jahre 
lang zu speichern; Berichte von außerhalb 
über Gesundheits- oder Umweltschäden müs-
sen mindestens fünf Jahre lang aufbewahrt 
werden.
4. Schweiz und Japan
Wie in den USA sind auch in der Schweiz und 
in Japan alle neuen Chemikalien einer Melde- 
und Genehmigungspflicht vor ihrer Marktein-
führung unterworfen.
In Japan nimmt die zuständige Behörde auf der 
Basis des 1974 in Kraft getretenen „Chemical 
Substances Control Law“ eine Klassifizierung 
der gemeldeten Substanzen vor. Werden sie 
als gefährlich eingestuft, sind besondere Auf-
lagen (Verbot etc.) möglich. Ist das mit ihnen 
verbundene Risiko ungewiß, so werden von 
den Behörden Tests durchgeführt, die insbe-
sondere aufdecken sollen, ob PCB-ähnliche 
Eigenschaften (chronische Toxizität, geringer 
Abbaugrad, Konzentrationstendenz in leben-
den Organismen) vorliegen.
Das 1969 erlassene und 1971 wirksam gewor-
dene Chemikaliengesetz der Schweiz legte die 

Grundlage dafür, daß auch alle bereits beste-
henden Chemikalien, mit denen Konsumenten 
in Berührung kommen können, nachträglich 
erfaßt, überprüft und hinsichtlich ihrer poten-
tiellen Gefahren klassifiziert wurden. Bis 1975 
waren rund 40 000 Meldungen zu bearbeiten; 
rund 10 000 Substanzen wurden klassifiziert. 
Nach einer anfänglichen Überlastung der zu-
ständigen Behörde soll dieses System seit 
1975 zufriedenstellend funktionieren. Das 
Schweizer Gesetz, nach dem sich die öffentli-
che Hand und Industrie die Kosten für Prüf-
verfahren teilen, ist aber einer bedeutsamen 
Einschränkung unterworfen: Bei der Risikobe-
wertung geht es primär um die Gefährdung 
der menschlichen Gesundheit. Eine Erweite-
rung des Gesetzes auch auf den allgemeinen 
Umweltbereich ist jedoch vorgesehen.

5. Norwegen
Das norwegische „Product Control Act 1976', 
das im Juli 1977 effektiv wurde, ist in allen 
wesentlichen Punkten dem schwedischen Ge-
setz nachgebildet worden, mit der einen Aus-
nahme, daß hier keine Substanzen (wie Deter- 
gentien oder Lebensmittelzusätze, für die in 
Schweden besondere Regelungen bestehen) 
ausgeschlossen sind.

Der Überblick über die in den westlichen In-
dustriestaaten existierenden Regelungssyste-
me für Umweltchemikalien zeigt, daß es zwei 
Basis-Modelle, nämlich das schwedische und 
das amerikanische, gibt, während die Gesetze 
in den übrigen Ländern mehr oder minder 
grobe Modifikationen davon sind. Die Unter-
schiede zwischen diesen beiden Grundmodel-
len lassen sich großenteils aus der Gesell-
schaftsauffassung, die der jeweiligen Umwelt-
politik zugrunde liegt, erklären.

Während das schwedische Modell von Um-
weltpolitik allgemein auf einer Kooperation 
zwischen Industrie und Staat aufbaut, also 
konsensusorientiert ist, geht die amerikanische 
Umweltpolitik von einem fundamentalen In-
teressengegensatz zwischen den gesellschaft-
lichen Kräften aus, der sich an den Polen Pro-
fit- versus Gemeinwohlorientierung festma- 
chen läßt, und auch nicht allein durch eine 
„neutrale" Behörde zu überbrücken ist. Inso-
fern ist die Konfliktorientierung das der ame-
rikanischen Umweltpolitik zugrunde liegende 
Charakteristikum.
Welches Modell das realistischere und effek-
tivere ist, wird sich für den Bereich der Um-
weltchemikalien erst noch zeigen müssen. Ei-



nige immanente Schwächen beider Gesetze 
sind jedoch schon jetzt offensichtlich:
— es gibt keine ausdrücklichen Schadenser- 
satzregelungen,

— aufgrund ermöglichter gerichtlicher Ein-
spruchsrechte durch die Industrie kann es 
starke Verzögerungen geben (USA),
— es mangelt an ausreichenden Budgetbewil-
ligungen für die zuständigen Behörden (vor 
allem in den USA),
— die Effektivität des Gesetzes hängt sehr 
stark von der Aktivität der zuständigen Be-
hörde ab (dies vor allem in Schweden, wo 
das zuständige Amt bisher jedoch in persona-
ler wie sachlicher Hinsicht völlig unzureichend 
ausgestattet ist),
— es besteht die Möglichkeit, neue Substan-
zen zu Testzwecken ohne das übliche Prüf-
verfahren auf den Markt zu bringen,
— es wurde eine „ökonomische Harmonie- 
klausel" eingebaut, die besagt, daß vor admi-
nistrativen Maßnahmen all die Vorteile be-
rücksichtigt werden müssen, die die in Frage 
stehende Substanz volkswirtschaftlich bie-
tet.
Dennoch können beide Gesetze als ein Schritt 
in die richtige Richtung angesehen werden, 
weil vermutlich schon die erzwungene erhöh-
te Sorgfaltspflicht und die in eindeutig pro-
blematischen Fällen nun möglichen zügigen 
administrativen Entscheidungen zu einem er-
höhten Risikobewußtsein der Industrie führen 
werden.
Im EG-Bereich stehen solche Regelungen — 
bis auf Frankreich, das in dieser Analyse 
noch nicht berücksichtigt werden konnte — 
noch aus. Erst im September 1975 wurde ein 

j EG-Vorschlag veröffentlicht, dessen wichtigster
Aspekt in der Verpflichtung der Produzenten 
liegt, vor der Markteinführung neuer Umwelt-
chemikalien ihre Gesundheits- und Umweltef-
fekte zu untersuchen. Eine Genehmigungs-
pflicht besteht dagegen nicht, denn die Prüf-
ergebnisse müssen der zuständigen Behörde 
erst am Tage der Markteinführung mitgeteilt 
werden. Primäres Ziel ist demnach der Auf-
bau eines Giftstoffkatasters. Bereits existie-
rende Substanzen fallen aus dem Regelungs- 
bereich heraus, auch wenn sie einer völlig 
neuen Verwendung zugeführt werden. 
Schließlich entfällt die Meldepflicht auch für 
solche neuen Substanzen, die lediglich zu 
Testzwecken vermarktet werden. Hier diente 

i p wie auch in den anderen Ländern — die 
egründung, daß anderenfalls die Forschungs- 

und Innovationskapazität zu stark beeinträch-

tigt werden könnten. Die Diskussion um die-
sen Vorschlag auf der Ebene der national-
staatlichen Expertenkommissionen läßt ver-
muten, daß diese ohnehin vergleichsweise 
schwachen Regelungen noch weiter ent-
schärft werden.
In der Bundesrepublik wurde zwar noch im 
Umweltprogramm 1971 von der Notwendig-
keit eines bundeseinheitlichen Giftgesetzes 
gesprochen, aber erst vor kurzem wurde das 
zuständige Bundesinnenministerium zumindest 
hinsichtlich der Zielvorstellungen konkreter, 
indem es erklärte, sich für die folgenden er-
gänzenden gesetzlichen Rege
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lungen zum 
Schutz vor umweltgefährdenden Chemikalien 
„einzusetzen" ):
— Verpflichtung der Industrie zur Prüfung 
der Umweltgefährlichkeit neuer Chemikalien, 
— Information der Behörde über die Untersu-
chungsergebnisse,
— Ermächtigung für Verbote und Beschrän-
kungen von umweltgefährlichen Chemikalien.
Eine Genehmigungspflicht für neue Umwelt- 
Chemikalien ist jedoch nicht vorgesehen. Auch 
der Sachverständigenrat für Umweltfragen, 
der für andere Umweltbereiche wertvolle 
Sondergutachten herausgegeben hat, hat sich 
diesem Thema (wie auch den Fragen der 
Kernenergie) unverständlicherweise nicht zu-
gewandt. Das trifft ebenfalls für sein erstes 
Umweltgutachten (1974) zu, wo der Rat die 
Frage nach einem angemessenen Regelungs-
system für Umweltchemikalien noch ausklam-
mert, während die Diskussion hierum bei ver-
gleichbaren Institutionen in anderen Ländern 
schon längst ein „heißes" Thema war. Im 
demnächst folgenden zweiten Gutachten soll 
dagegen das Thema Umweltchemikalien aus-
führlicher behandelt werden.
Es ist aufgrund anderer Erfahrungen auch 
kaum damit zu rechnen, daß die Bundesrepu-
blik auf diesem Gebiet zu einem Schrittma-
cher werden könnte. Denn ob es sich um Um-
weltchemikalien, Arzneimittel, Lebensmittel- 
Zusätze oder ähnliche Dinge handelt, die in 
den USA wegen ihrer vermuteten Gesund-
heitsrisiken aus dem Verkehr gezogen wer-
den, oftmals bemüht sich die Bundesregierung, 
die Risiken herunter zu spielen. Bedenklicher 
noch ist, daß selbst die Behörde, die als ober-
ster Gesundheitswächter fungiert, nämlich 
das Bundesgesundheitsamt, ein gebrochenes 
Verhältnis zum Risikobegriff hat. Gerade die-
se Institution, die Verfechter eines rigorosen, 
7) Bundesministerium des Innern (Hrsg), Umwelt 
Nr. 57 vom 26. Juli 1977. S. 35.



von allen wirtschaftlichen Überlegungen frei-
en Risikostandpunktes sein sollte, macht sich 
hin und wieder indirekt zum Fürsprecher der 
kritisierten Hersteller, indem erst nachweis-
bare Schäden administrative Maßnahmen 
nach sich ziehen sollen 8). Wenn schon eine 
solche Institution eine so geringe Sensibilität 
für eventuelle Risiken besitzt, dann bestätigt 
sich doch wieder einmal die Richtigkeit der 
„ amerikanischen Umweltschutzphilosophie", 
die die „geschlossene Gesellschaft" von Büro-
kratie, Industrie und Wissenschaft durch ef-
fektive Partizipationsmöglichkeiten der Bür-
ger aufbricht und die mit der EPA eine Um-
weltschutzbehörde geschaffen hat, die sich 
sozusagen „aggressiv“ für Umweltschutzbe-
lange einsetzt.
Denn gerade der Bereich der Umweltchemika-
lien, deren Anzahl in die Millionen geht und 
zu denen jährlich rund tausend hinzukommen, 
darf — auch wenn er zur Zeit in der breiten 
Öffentlichkeit noch einen sehr geringen Auf-
merksamkeitswert hat — nicht auf die leichte 
Schulter genommen werden, da es hier um ei-
nen Umweltschutzbereich geht, in dem die 
meisten und folgenreichsten Schäden entste-
hen. So diskutiert der nationale Umweltbe-
richt der USA von 1975 sehr ausführlich die 
Ursachen der rapide steigenden Krebserkran-
kungen in den letzten Jahren und stellt hier-
zu fest: „Unglücklicherweise übersteigt die 
industrielle Kapazität, neue chemische Sub-
stanzen zu entwickeln, bei weitem die Mög-
lichkeiten der medizinischen und wissen-
schaftlichen Institutionen, das karzinogene 
Potential solcher Chemikalien zu bestimmen. 
In den letzten Jahren ist die Produktion syn-
thetischer organischer Chemikalien um 
255 Prozent gestiegen ... Aufgrund der typi-
schen Latenzzeit von 15—40 Jahren für Krebs 
sind wir gezwungen anzunehmen, daß ein
8) Vgl. Spiegel Nr. 32 vom 1. August 1977, S. 129, 
und Spiegel Nr. 34 vom 15. August 1977, S. 144 
bis 147.

Großteil der Krebsgefahren aus der gegen-
wärtigen industriellen Entwicklung jetzt noch 
nicht feststellbar ist“ (Seite 23). Und noch im 
Folgebericht des Jahres 1976 wird vor allem 
das geringe Risikobewußtsein gegenüber den 
Umweltchemikalien gerügt: „Glücklicherwei-
se sind von den 3,5 Mio. bekannten chemi-
schen Verbindungen in ihrer gegenwärtigen 
Verwendung nur relativ wenig hochtoxisch. 
Das Ergebnis hiervon war allerdings, daß wir 
uns in ein falsches Sicherheitsgefühl einlullen 
ließen“ (Seite 29).
Die Problemdimension dieses industriellen 
Risikobereichs wird prinzipiell auch von der 
Bundesregierung anerkannt. Und da inzwi-
schen beispielhafte gesetzliche Regelungs-
systeme bestehen, ist kein Grund (außer: man-
gelndes Durchsetzungsvermögen gegen indu-
strielle Interessen) mehr vorhanden, noch 
lange Zeit bis zur Verabschiedung eines ri- 
siko-orientierten Umweltdiemikaliengesetzes 
verstreichen zu lassen, um auch in der Bun-
desrepublik die „Zweite Etappe" der Umwelt-
schutzpolitik mit ihrem Grundziel „Prävention 
von Risiken" einzuleiten. Angesichts bisheri-
ger Versäumnisse scheint jedoch die pessimi-
stische Einschätzung Thomas von Randows 
realistischer zu sein: „Auf einen bloßen Ver-
dacht hin wird hierzulande kein Industriepro-
dukt vom Markt genommen. Da m
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üßte es 

schon viel massiver kommen.“ )
Demgegenüber heben sich die angeführten 
Beispiele aus anderen Staaten gerade deshalb 
positiv hervor, weil hier Ansätze vorhanden 
sind, die Souveränität der politischen Instanz 
im Sinne von „Veto-Macht” gegen den „indu-
striellen Selbstlauf" zu stärken und damit an-
stelle des „Zyklus von industrieller Probleni-
produktion und industrialisierter Problembe-
wältigung" 10) eine ursachenorientierte politi-
sche Lösung zu setzen.

9) Die Zeit Nr. 28 vom 1. Juli 1977.
10) M. Jänicke, a. a. O.



Otto Matzke

Anhaltende Kontroverse über einen 
gemeinsamen Rohstoff-Fonds

Das Rohstoffproblem stand im Vordergrund 
der Vierten Session der Welthandels- und 
Entwicklungskonferenz der Vereinten Natio-
nen (United Nations Conference on Trade and 
Development — UNCTAD) in Nairobi im Mai 
1976 '). Die Entwicklungsländer — zusam-
mengefaßt in der „Gruppe der 77“ 3) — sind 
in ihrer Mehrheit an steigenden, mindestens 
aber stabilen Exportpreisen interessiert. Da-
bei kommt es ihnen auch darauf an, daß sie 
— ausgedrückt in realer Kaufkraft — Preise 
erzielen, welche „lohnend und gerecht’ für 
die Produzenten und „angemessen“ für die 
Verbraucher sind. Die Entwicklungsländer 
wollen die Rohstoffpolitik zum „Angelpunkt 
der Handels- und Entwicklungspolitik“ (so 
der indische Chefdelegierte in Nairobi) ma-
chen, oder, wie es der Industrieminister von 
Jamaika in Nairobi formulierte, zu einem 
.umfassenden Werkzeug der Entwicklungspo-
litik zur Unterstützung schnellen sozialen und 
wirtschaftlichen Wachstums in der Dritten 
Welt“. Diese Zielformel umreißt die Quintes-
senz des vom UNCTAD-Sekretariat konzipier-
ten und von der „Gruppe der 77“ mit Enthu-
siasmus übernommenen „Integrierten Roh-
stoffprogramms” mit seinem „Gemeinsamen 
Fonds“. Die Entwicklungsländer sind nach 
wie vor starr auf dieses Programm fixiert und 
werten vor allem den Gemeinsamen Fonds als 
eine magische Formel zur Korrektur des von

1) Zu den Ergebnissen der Nairobi-Konferenz sie-
he: O. Matzke, UNCTAD IV und danach — Gefahr 
der Konfrontation nicht gebannt, in: Aus Politik 
und Zeitgeschichte B 37/76, 11.9. 1976.
2) Die „Gruppe der 77“ wurde anläßlich der ersten 
UNCTAD-Session Jahre 1964 als informelle Ge-
sprächsrunde der Entwicklungsländer gebildet. Ihr 
gehören heute mehr als 110 Länder an.

Wesentlich erweiterte Fassung eines am 4. Okto-
ber ig^ in Bonn gehaltenen Referats in der AR-
BEITSGEMEINSCHAFT ENTWICKLUNGSLÄNDER 
(Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. — 
Deutscher Industrie- und Handelstag — Bundes-
verband deutscher Banken — Bundesverband des 
Deutschen Groß- und Außenhandels mit der Ar-
beitsgemeinschalt der Deutschen Exporteurvereine 
" Arbeitsgemeinschaft der Ländervereine).

I. Der Hintergrund: UNCTAD IV 
ihnen für untauglich erachteten marktwirt-
schaftlichen Konzepts der Industrieländer.
Die Kernpunkte des Rohstoffkonzepts des 
UNCTAD-Sekretariats sind bis heute unver-
ändert die folgenden:
— Schaffung eines „Gemeinsamen Fonds“ zur 
Finanzierung von Rohstoff-Ausgleichslagern
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— Schaffung einer Anzahl internationaler 
Ausgleichslager im Rahmen internationaler 
Rohstoffabkommen3). Zweck dieser Lager:

3) Gegenstand von Rohstoffabkommen ist die Re-
gulierung des Handels mit Rohstoffen bezüglich 
Preis und Menge. Im Gegensatz zu Rohstoffkartel-
len sind an Rohstoffabkommen sowohl die Erzeug- 
ger- als auch die Verbraucherländer beteiligt



Stabilisierung der Preise und Sicherstellung 
von Lieferungen.
— Vereinbarung anderer Maßnahmen roh-
stoffpolitischer Art (z. B. betr. die Förderung 
der Diversifizierung der Erzeugung in den 
Entwicklungsländern und die Erweiterung der 
Verarbeitung von Rohstoffen mit dem Ziel, 
ihre Industrialisierung zu fördern und die Ex-
porteinnahmen zu erhöhen).
In das „Integrierte Rohstoffprogramm' sollen 
18 verschiedene Rohstoffe einbezogen wer-
den: Bananen, Bauxit, Kakao, Kaffee, Kupfer, 
Baumwolle nebst Baumwollgarnen, Hartfasern 
und Produkte daraus, Eisenerz, Jute und Pro-
dukte daraus, Mangan, Fleisch, Phosphate, 
Kautschuk, Zucker, Tee, tropische Hölzer, 
Zinn, Pflanzenöle einschl. Olivenöl und Ol- 
saaten. Für zehn der vorerwähnten Rohstoffe, 
die sogenannten „core Commodities", die als 
lagerfähig angesehen werden, sind seitens des 
UNCTAD-Sekretariats und der „Gruppe der 
77" Ausgleichslager in Betracht gezogen: Ka-
kao, Kaffee, Kupfer, Baumwolle, Jute, Kaut-
schuk, Sisal, Zucker, Tee und Zinn.

Das integrierte Programm legt die Neue Inter-
nationale Wirtschaftsordnung, zu deren Ver-
wirklichung es beitragen möchte, trotz verba-
ler Dementis, klar in dirigistischem Sinne aus, 
d. h., man will das Spiel der Marktkräfte weit-
gehend ausschalten. Wie einer der höchsten 
Funktionäre des UNCTAD-Sekretariats es 
einmal ganz hart formuliert hat, sollen nicht 
die durch den Markt gebildeten Preise die 
Produktion und den Absatz steuern, sondern 
maßgebend soll ein „neues Preisniveau sein, 
welches spezifisch ausgehandelt wird, um be-
stehenden Ungleichgewichten und Ungerech-
tigkeiten entgegenzuwirken und die Exporter-
löse der Entwicklungsländer anzuheben" 4). 
Die Verfechter des UNCTAD-Konzepts sind 
fest davon überzeugt, daß die bisherige inter-
nationale Rohstoffpolitik an dem traditionellen 
„piece meal approach“ gescheitert ist, d. h. 
daran, daß man Rohstoff für Rohstoff an die 
Probleme herangegangen ist. Sie wollen das 
Problem nunmehr mit der geballten ideologi-
schen Kraft der „Gruppe der 77

5
“ auf „breiter 

Front" und integriert lösen ).

II. Grundsätzliche, „ideologische" Ausgangspunkte
Angesichts der anhaltend starken Ideologisie-
rung des behandelten Themas erscheint es 
opportun, vorweg einige grundsätzliche As-
pekte zu unterstreichen, die nach Auffassung 
des Verfassers Ausgangspunkt für die Erörte-
rung und Lösung der sich stellenden Proble-
me bilden. In diesem Zusammenhang bietet 
sich eine Ziel-Formel an, welche Außenmini-
ster Genscher Ende Juni d. J. im Ministerrat 
der OECD6) gebrauchte: Weltwirtschaftliche 

4) B. T. G. Chidzero, An Agenda for Negotiation, 
in: Development Dialogue, 1976/1, S. 21 ff. Chidze-
ro ist neben dem Generalsekretär des UNCTAD- 
Sekretariats, Gamani Corea, der Hauptarchitekt 
des „Integrierten Rohstoffprogramms".
5) Einen guten Einblick in den Stand der deut-
schen Diskussion sowie eine ausführliche Litera-
turübersicht bringt der von Th. Dams und G. Grohs 
herausgegebene, von Hermann-Joseph Großimling- 
haus redigierte Band „Kontroversen in der inter-
nationalen Rohstoffpolitik — Ein Beitrag zur Roh-
stoffpolitik der Bundesrepublik Deutschland nach 
UNCTAD IV' (Sammlung „Entwicklung + Frieden 
— Materialien 7“), München und Mainz 1977.
Der Band enthält Auszüge aus Referaten und Dis-
kussionsbeiträgen auf einer Arbeitskonferenz zum 
Thema Rohstoffpolitik, welche im April 1977 unter 
Federführung der Wissenschaftlichen Kommission 
des Katholischen Arbeitskreises Entwicklung + 
Frieden in Bonn stattfand.
6) Organization for Economic Co-operation and 
Development (Organisation für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung).

Zusammenarbeit in Gleichberechtigung und 
gemeinsamer Verantwortung. Heute, wie vor 
dreißig Jahren, verdient die These von Geor-
ge Marshall Zustimmung, wonach es ohne ge-
sunde wirtschaftliche Verhältnisse weder po-
litische Stabilität noch einen sicheren Welt-
frieden geben kann. Gleichberechtigung setzt 
einen Wandel der überkommenen Austausch-
strukturen voraus. Aber bei al en im Sinne ei-
nes solchen Wandels zu treffenden Maßnah-
men müssen die Industrie- und die Entwick-
lungsländer ihr gemeinsames Interesse an ei-
ner Funktionsfähigkeit der weltwirtschaftli-
chen Ordnung nicht nur erkennen, sondern 
sie müssen dafür auch die gemeinsame Mit-
verantwortung tragen. Ferner haben auch die 
sozialistischen Industrieländer für die Ent-
wicklung der Weltwirtschaft einen Beitrag zu 
leisten, der ihrem Potential entspricht.
Bisher wurde der Welthandel überwiegend 
durch den Marktmechanismus gesteuert, d. h. 
durch einen dezentralisierten Entscheidungs-
mechanismus. Dieser ist sicherlich nicht per-
fekt. Aber ale  bisherigen zentralplanerischen 
Erfahrungen haben die Überlegenheit des 
Marktmechanismus für die Bewältigung der 
Steuerungsaufgabe erwiesen. Gewisse Eingrif-
fe in den Marktmechanismus sind gewiß un-
erläßlich, wobei jedoch die Allokationsver 



luste, d. h. die Verluste durch einen ande-
ren (zentralen) Steuererungsmechanismus, so 
gering wie möglich gehalten werden müssen. 
Entgegen den Thesen der Ideologen einer 
neuen Weltwirtschaftsordnung ist die Annah-
me irrig, daß die marktwirtschaftliche Ord-
nung einseitig nur die Industrieländer begün-
stige. In Wirklichkeit nützt sie, richtig ver-
standen, allen Staaten. Es gibt unzählige Bei-
spiele dafür, daß Dirigismus auf nationaler 
und internationaler Ebene zu Fehlentwicklun-
gen zum Schaden aller Beteiligten geführt 
hat. Diesen Thesen widerspricht es nicht, 
wenn man anerkennt, daß die Entwicklungs-

III. Das Problem
Hier wird nur ein Teilaspekt der spezifischen 
rohstoffpolitischen Maßnahmen, und zwar das 
besonders aktuelle und stark kontroverse 
Problem eines gemeinsamen Fonds behandelt. 
Der Begriff des Gemeinsamen Fonds ist im 
UNCTAD-Sekretariat geprägt und von der 
»Gruppe der 77“ übernommen worden. Der 
Fonds ist das Kernstück des sogenannten »In-
tegrierten Rohstoffprogramms*. Die Grundphi-
losophie dieses Programms basiert insbeson-
dere auf zwei Annahmen7):

7 Wegen weiterer Einzelheiten siehe O. Matzke, 
Rohstoff-Fonds — Utopie und Wirklichkeit (Aus- 
zug aus einem für eine amtliche Stelle ausgearbei- 

men Fonds der UNCTAD), Deutscher Industrie- und Handelstag, Bonn 1977.'

— Einerseits, daß das Nichtzustandekommen 
bzw. das unbefriedigende Funktionieren von 
Rohstoffabkommen darauf beruht, daß man 
isoliert Rohstoff für Rohstoff an die Probleme 
herangehe, statt in einer integrierten Weise, 
d. h. durch die gleichzeitige Aufnahme von 
Verhandlungen für eine größere Anzahl von 
Rohstoffen.
— Andererseits aber vertritt man vor allem 
die — durch die Erfahrung nicht bestätigte — 
These, daß der Mangel an Finanzmitteln 
einer der Hauptursachen für das Nichtzu-
standekommen funktionierender Rohstoffab- 
kommen, insbesondere solchen, die Ausgleichs-
lager vorsehen, darstelle. Auf dieser Hypo-
these beruht die Forderung nach einem Gemein-
samen Fonds, der als „Katalysator’ über das 
Finanzierungsproblem hinweghelfen soll.
Bei beiden Annahmen wird ignoriert, daß der 
Hauptgrund für das Nichtzustandekommen 
von Rohstoffabkommen mit und ohne Aus-
gleichslager das nach wie vor nicht gelöste 

länder überproportional am Wirtschafts-
wachstum beteiligt werden müssen, um das 
Wohlstandsgefälle zu vermindern.

Um dieses Ziel zu erreichen ist ein umfassen-
des Paket von Maßnahmen erforderlich, wel-
che von einer wesentlichen Verstärkung der 
staatlichen Entwicklungshilfe über die Öff-
nung der Märkte und die Verstärkung der bi-
lateralen privatwirtschaftlichen Zusammenar-
beit bis zu spezifischen rohstoffpolitischen 
Maßnahmen reichen. Die zuletzt erwähnten 
Maßnahmen auf dem Rohstoffgebiet stellen im 
Rahmen des Gesamtpakets nur einen Teilaus-
schnitt dar.

eines gemeinsamen Rohstoff-Fonds
— und unlösbare — Problem der Bestimmung 
der Preise bzw. der Preismargen ist. Kein „po-
litischer Wille" oder der Appell an die Soli-
darität haben es bisher vermocht, eine über-
zeugende Formel für die Bestimmung des 
„richtigen“ oder des „gerechten" Preises zu 
finden. Und auch ein sogenanntes Integriertes 
Rohstoffprogramm vermindert nicht die altbe-
kannte Problematik der Preisbestimmung. Ein 
multi-dimensionales Herangehen an das Pro-
blem des Abschlusses von Rohstoffabkommen 
— statt des traditionellen Vorgehens Rohstoff 
für Rohstoff — trägt in keiner Weise dazu 
bei, die Bestimmung der Preismarge bei den 
einzelnen Rohstoffen zu erleichtern. Jeder 
Rohstoff hat seine ganz spezifische Problema-
tik hinsichtlich der Preisfestsetzung und der 
Schaffung von Ausgleichslagern.

Die auf der 4. Session der UNCTAD im Mai 
1976 in Nairobi und die anschließend geführ-
ten monatelangen Verhandlungen haben den 
Eindruck nicht entkräftet, daß die Befürwor-
ter des Integrierten Rohstoffprogramms es be-
wußt hinnehmen, daß die überaus komplizier-
ten Grundprobleme (von denen das der Preis-
bestimmung nur eines ist) gar nicht echt ge-
löst werden können, sondern daß sie ent-
schlossen sind, die ungelösten Fragen durch 
massive finanzielle Injektionen zu überrollen, 
über deren Größenordnung nach wie vor völ-
lig ungewisse Vorstellungen herrschen.

Der Gemeinsame Fonds im Sinne des nach 
wie vor auf dem Tisch liegenden UNCTAD- 
Konzepts soll über die Finanzierung bereits 
errichteter Ausgleichslager hinaus auch eine 
direkte Interventfonsbefugnis haben. Er soll 
für einen „beschränkten" Zeitraum auf Märk-
ten intervenieren, für welche es (noch) keine 



Rohstoffabkommen gibt, um dadurch erforder-
lichenfalls „emergency price support" zu ge-
währen. In diesem Zusammenhang kann der 
Gemeinsame Fonds auch eigene Lagervorräte 

bilden. Die besondere Bedenklichkeit einer 
solchen „Notstands"-Kompetenz liegt auf der 
Hand. Das Hauptproblem stellt natürlich die 
Definition einer .kritischen Situation“ dar.

IV. Öffentliche Anhörung im Bundestag
Bei der Öffentlichen Anhörung zum Rohstoff-
problem im Ausschuß für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit des Bundestags im Mai d. J. 
fand das UNCTAD-Modell eines Gemeinsa-
men Fonds (GF) in seiner Gesamtheit 
nur einen Befürworter, nämlich den Ver-
treter des UNCTAD-Sekretariats. Wer ge-
hofft hatte, in einer ins Detail gehenden Dis-
kussion endlich einmal von maßgeblicher 
UNCTAD-Seite spezifische Gegenargumente 
zu ganz konkreten Einwänden zu erhalten, 
blieb enttäuscht. Die Ausführungen des UNC- 
TAD-Funktionärs waren eher oberflächlich 
und räumten keinen der gegen das Konzept 
erhobenen Einwände in überzeugender Weise 
aus. Typisch war, daß er das ernste Argu-
ment, wonach das UNCTAD-Konzept die Ge-
fahr der Überschußproduktion mit sich brin-
ge, durch eine Art Glaubensbekenntnis vom 
Tisch wischen wollte, indem er erklärte: „Ich 
versichere Ihnen, daß es keine Überproduk-
tion geben wird. Das alles wird kein Anreiz 
zur Überproduktion s

8
ein. Der Fonds wird 

dann einfach keine Mittel mehr haben.“ ) 
Solche Simplifizierung und die häufige, ste-
reotype Wiederholung der Behauptung, das 
UNCTAD-Konzept sei nicht dirigistisch, son-
dern grundsätzlich marktkonform, sind dem 
Gesundbeten ähnlich.

Alle anderen Sachverständigen lehnten in der 
Anhörung den UNCTAD-Vorschlag ab, zu-
nächst den Gemeinsamen Fonds zu gründen 
und erst dann die Einzelabkommen abzu-
schließen. Der Sprecher des Bundesverbandes 
der Deutschen Industrie drückte die Meinung 
vieler aus, als er ausführte: „Wir müssen die 
Einzelrohstoffbereiche durchoperieren. Wir 
müssen die achtzehn Bereiche daraufhin prü-
fen, welche sich davon anbieten für eine kla-
re vertragliche Vereinbarung, und müssen uns 
danach entsprechend den Finanzierungsbe-
dürfnissen dieser Einzelabkommen über das 
unterhalten, was man zweckmäßigerweise un-
ter GF zu verstehen hat..."
Es fällt schwer, den Gedankengängen zu fol-
gen, die der Vertreter des HWWA-Instituts 
für Wirtschaftsforschung, Hamburg, vortrug. 
Danach ist zwar der Gemeinsame Fonds als 
„absolut utopisch" abzulehnen. Gleichzeitig 
aber qualifizierte er das Integrierte Rohstoff-
programm als „ausgesprochen sinnvoll“. Für 
das UNCTAD-Sekretariat und die Gruppe der 
„77“ ist die Errichtung des GF im Sinne ihres 
Konzepts eine politische Bedingungen sine qua 
non, und der Fonds ist ein Hauptelement, ja 
der Stützpfeiler des integrierten Programms. 
Dieses steht und fällt mit dem GF.

V. Die offizielle Verhandlungsposition der Industrieländer
Auf der UNCTAD-Session in Nairobi im Mai 
1976 wurde in die Resolution (93-1V) betr. das 
„Integrierte Rohstoffprogramm" im Konsens-
verfahren die folgende Klausel aufgenommen: 
„Es wird vereinbart, daß Schritte in Richtung 
auf das Aushandeln eines Gemeinsamen 
Fonds unternommen werden.“ Damit war eine 
Verpflichtung zum Verhandeln eingegangen 
worden. Interpretierende, bei der Verabschie-
dung der Resolution abgegebene Erklärungen, 
insbesondere der USA- und der deutschen De-
legation, stellten klar, daß die Verpflichtung 
zum Verhandeln noch keine Verpflichtung 
zur Errichtung des Fonds bedeute. Die von

8) So die Rohfassung des Sitzungsprotokolls, des-
sen Endfassung auf sich warten läßt.

1976 bis zum Frühjahr 1977 in Genf geführten 
Verhandlungen brachten keine bemerkens-
werten Veränderungen der Positionen.
Spätestens jedoch seit dem Londoner Treffen 
der Staats- und Regierungschefs im Mai und 
dem Abschluß der Pariser Nord-Süd-Kon-
ferenz (Konferenz über Internationale Wirt-
schaftliche Zusammenarbeit — KIWZ) im 
Juni 1977 zeichnet sich eine Veränderung der 
Haltung wichtiger OECD-Länder zum Problem 
des Gemeinsamen Fonds ab. Inwieweit diese 
Veränderung substantiell oder nur taktisch- 
verbal ist, wird sich spätestens bei dem für 
die Zeit vom 7. November bis 2. Dezember 
d. J. angesetzten zweiten Teil der Verhand-
lungskonferenz über den GF zeigen. Auf der 



KIWZ wurde Einigung über eine vage Formel 
erzielt, nämlich über die „Errichtung eines GF, 
dessen Zweckbestimmungen, Ziele und son-
stige Aspekte im Rahmen der UNCTAD aus-
gehandelt werden sollen’. In der „Zeit” ver-
glich Rudolf Herlt diese Umschreibung eines 
GF mit einer Flasche, von der man nicht weiß, 
ob sie Speiseöl oder Salzsäure enthält und auf 
welche man das Etikett „Flüssigkeit“ geklebt 
hat.
Während sich die Entwicklungsländer weiter-
hin darauf beschränken, ihren spätestens seit 
der UNCTAD-Konferenz in Nairobi im Juni 
1976 bekannten Standpunkt zu wiederholen 

und daran — trotz immer offensichtlicher 
werdender Diskrepanzen im eigenen Lager 
(Beispiele Kaffee und Kupfer) — starr festzu-
halten, bemühen sich die Industrieländer 
um eine gegenseitige Abstimmung mit dem 
Ziele, dem Block der „77" eine geschlosse-
nere Haltung als bisher entgegenzusetzen. In 
der OECD sucht eine Ad-hoc-Gruppe in der 
„High Level Group on Commodities“ hinter 
verschlossenen Türen im Sinne des Beschlus-
ses der KIWZ nach einer brauchbaren Formel 
für einen GF. Dabei werden verschiedene Mo-
delle bis in alle Einzelheiten diskutiert und 
simuliert.

VI. Eine Clearingstelle oder ein Pool als gemeinsamer Fonds?
Alle Überlegungen innerhalb der Gruppe der 
OECD-Länder unterstellen die Schaffung ei-
nes Gemeinsamen Fonds als Clearingstelle 
oder Pool einzelner Rohstoffabkommen mit 
Ausgleichslagern (Buffer-Stocks). Dabei wer-
den zwei Grundmodelle in Betracht gezo-
gen:
1. Das Modell einer reinen Clearingstelle 
bzw. Pools. Es würde sich dabei um eine nur 
kontenführende — im Gegensatz zum GF der 
UNCTAD —, nicht mit eigenen Mitteln ausge-
stattete Verrechnungsstelle zwischen den ein-
zelnen, über Kapital verfügenden Rohstoffab-
kommen handeln, mit dem Ziele des Kapital-
ausgleichs zwischen den Abkommen.
2. Das Modell eines „fonds central’ in An-
lehnung an einen Vorschlag, den der französi-
sche Minister Fourcade bereits im Mai 1976 
in Nairobi unterbreitet hatte. Von dem der 
reinen Clearingstelle unterscheidet sich die-
ses Modell dadurch, daß der fonds central zu-
sätzlich zu den Depots seiner Mitglieder über 

eigene Mittel verfügen würde, um sie im Be-
darfsfall an die einzelnen Abkommen auszu-
leihen und damit deren Finanzkraft über ihr 
Eigenkapital hinaus zu stärken. Der Fourca- 
de-Plan ging seinerzeit von einer positiven 
Einstellung zur Finanzierung der Ausgleichs-
lager gemeinsam durch Produzenten und Ver-
braucher im Rahmen jedes einzelnen Roh-
stoffabkommens aus. Aber er lehnte die 
Schaffung eines zentralen Fonds unabhängig 
von und vor dem Abschluß einzelner Roh-
stoffabkommen ab. In dem einschlägigen Pa-
pier wurde zu dieser speziellen Frage be-
merkt, daß bei der vorherigen Schaffung ei-
nes Fonds alle Bemühungen zu stark auf die 
finanziellen Fragen gerichtet sein würden, 
statt auf die substantiellen Probleme. Nach 
dem ursprünglichen Konzept könnte der fonds 
central durch die erwarteten Liquiditätsüber-
schüsse („Ersparnisse") einzelner Ausgleichs-
lager gespeist werden; ferner aber auch durch 
Beiträge .gewisser internationaler Organisa-
tionen, insbesondere der Weltbank'.

VII. Ein Denkmodell der USA („Sandkastenspiel")
la der öffentlichen Erörterung wird (im Ge-
gensatz zu der Diskussion in vertraulichen 
Sitzungen) über die Stichworte reine Clea-
ringstelle bzw. Clearingstelle mit Eigenmit-
teln bisher nur in ziemlich globaler Weise 
diskutiert. Die eigentliche Problematik eines 
Gemeinsamen Fonds als Clearingstelle wird 
damit nicht deutlich genug transparent. Es 
wird höchste Zeit, auch eine breitere Offent- 
ichkeit — vor allem aber die maßgebli-

chen Politiker — mit den Detailproblemen 
yertraut zu machen, um einer Bagatellisie- 
rung der Probleme vorzübeugen, die auch mit 

einem als Clearingstelle aufgezogenen ge-
meinsamen Fonds verbunden sind.
In diesem Zusammenhang lohnt es sich, ein 
Denkmodell näher zu betrachten, welches die 
US-Administration ausgearbeitet hat. Es han-
delt sich um ein Sandkastenspiel mit ver-
schiedenen Optionen, welche bei jeder Form 
eines Clearinghouse-Modells eine Rolle spie-
len können, über die von den USA im Novem-
ber d. J. einzunehmende Haltung sagen die in 
dem Papier angestellten Erwägungen natür-
lich noch nichts Endgültiges aus.



Das Denkmodell der USA geht davon aus, 
daß ein Pool, der die finanziellen Mittel meh-
rerer Rohstoffausgleichslager zusammenfaßt, 
als Kernstück des Gemeinsamen Fonds in Be-
tracht kommt. Dabei wird eine Mindestzahl 
von drei Ausgleichslagern unterstellt. (Im 
OECD-Sekretariat wird mittelfristig die Mög-

lichkeit nicht ausgeschlossen, daß zu den be-
stehenden Abkommen mit Ausgleichslagern 
—z. Zt. Zinn und Kakao — noch Abkommen 
über Kautschuk und Zucker hinzukommen.) 
Das US-Denkmodell will die Teilnahme am 
GF den einzelnen Rohstoffabkommen völlig 
frei stellen. Wie andere Modelle beruhen 
auch die Erwägungen der USA darauf, daß 
der GF, in welchen die einzelnen Ausgleichs-
lager nur bestimmte Anteile ihrer liquiden 
Mittel einzahlen sollen, Liquiditätsüberschüs-
se einiger Ausgleichslager zugunsten anderer 
Lager verwenden kann. Dabei spielt die Er-
wartung eine entscheidende Rolle, daß diver-
gierende Preisbewegungen bei den einbezoge-
nen Rohstoffen „Ersparnisse“ hinsichtlich des 
insgesamt benötigten Finanzvolumens bringen 
könnten. (In OECD-Untersuchungen wird zu 
Recht auf die beträchtliche Ungewißheit 
diesbezüglicher Schätzungen hingewiesen.) 
Im vollen Bewußtsein dieser Problematik geht 
das US-Modell von der Hypothese aus, daß 
ein Pool-System für alle beteiligten Aus-
gleichslager Ersparnisse ermöglichen würde. 
Es wird ferner unterstellt, daß die einzelnen 
Ausgleichslager im Hinblick auf das Bestehen 
des GF normalerweise nicht genötigt sein 
werden, die von ihren Mitgliedern zugesagten 
Beiträge von Anfang an voll abzurufen.

Noch eine andere, fundamentale Grundannah-
me steht hinter dem Denkmodell: Die Mit-
gliedsländer internationaler Rohstoffabkom-
men mit Ausgleichslagern werden — unab-
hängig von den Entscheidungen anderer Roh-
stoffabkommen — zwei entscheidende Werte 
durch Beschluß festsetzen: die mengenmäßige 
Größe des Ausgleichslagers und den dar-
aus resultierenden Finanzbedarf. Je nach Roh-
stoff wird sich dabei eine stark verschiedene 
Größenordnung für den finanziellen Bedarf 
der einzelnen Ausgleichslager ergeben. Un-
terstellt man einmal, daß es bezüglich beider 
Punkte zu klaren Beschlüssen kommt, so 
läßt sich das US-Denkmodell an folgenden 
(hier willkürlich gewählten und daher völlig 
theoretischen) Beispielen illustrieren: Die 
Ausgleichslager für die Rohstoffe X, Y und Z 
haben entsprechend der Größe und dem 
Wert der geplanten Lager ihren Finanzbedarf 
auf 15, 10 bzw. 5 Milliarden US-Dollar festge-

legt. Ohne einen Pool wären sie gezwungen, 
ihre Mitgliedsländer zur Einzahlung bzw. Be-
reitstellung (auf Abruf) der entsprechenden 
Mittel in Höhe von 100 Prozent zu veranlassen. 
Wenn man — wie das US-Denkmodell — von 
der Hypothese ausgeht, daß unter einem 
Pool-System 20 Prozent »gespart" werden kön-
nen, d. h. praktisch nicht mobilisiert wer-
den müssen, so brauchten in dem obigen Bei-
spiel nicht insgesamt 30 Milliarden US-Dollar 
aufgebracht zu werden, sondern nur 24 Milliar-
den. Diesen Betrag hätten die drei Ausgleichs-
lager entsprechend ihrer Größe aufzubringen 
(d. h. X = 12 Mrd. US-Dollar, Y = 8 Mrd. und 
Z = 4 Mrd.). Nach den amerikanischen Vorstel-
lungen kann jedes Ausgleichslager bis zur Höhe 
seiner Einlage „automatisch" auf den Pool zie-
hen (Phase I). Soweit Mittel im Pool verfüg-
bar sind (was das US-Papier als „Normalfall" 
ansieht!), sollen auch über die Eigeneinlage 
hinausgehende Ziehungen möglich sein, wo-
durch das einzelne Ausgleichslager den sofor-
tigen Rückgriff auf die eigenen Abkommens- 
mitglieder hinsichtlich noch nicht eingezahl-
ter Beiträge vermeiden kann (Phase II). Für 
solche Ziehungen wird eine Verzinsungspflicht 
erwogen.
Für den Fall einer Erschöpfung der finanziel-
len Mittel des Pools (Phase 11!) zieht das 
Denkmodell drei Alternativen in Betracht:
A. Jedes einzelne Ausgleichslager greift auf 
die eigenen Abkommensmitglieder in Höhe 
noch nicht eingezahlter Beiträge (im gewähl-
ten Beispiel 20 Prozent) zurück. Dabei besteht 
die Möglichkeit, daß einzelne Mitgliedsländer 
eine Ziehung auf die buffer-stock facility des 
Internationalen Währungsfonds vornehmen 
oder sich kreditsuchend an die Weltbank 
wenden. Auch eine direkte Kreditgewährung 
der Weltbank an das einzelne Rohstoffabkom-
men wird in Betracht gezogen.
B. Der GF (Pool) nimmt kommerzielle Kredite 
auf (abgesichert durch die in den einzelnen 
Ausgleichslagern gebildeten Vorräte). Die 
Maximalgrenze für solche Kreditaufnahmen 
soll nach dem Denkmodell den Wert der 
durch das Pool-System erwarteten „Ersparnis-
se” nicht überschreiten, d. h. im hier ange-
nommenen Beispiel nicht die Summe von 
6 Mrd. US-Dollar. Unter der Alternative B. 
würde der GF einen gewissen Einfluß auf das 
Management der einzelnen Rohstoff-Abkom-
men und ihrer Ausgleichslager erhalten. Den 
Vorteil dieser Alternative sieht man darin, 
daß sie noch keine Inanspruchnahme »äuße-
rer“ Ressourcen beinhaltet, da die Kreditauf-



nähme auf kommerzieller Basis unter Absiche- 
rung gegen vorhandene Lagervorräte erfolgt. 
C. Bei der Weltbank wird eine ovetdrait iaci-
lity neu geschaffen, welche im Rahmen der in 
Aussicht genommenen Kapitalerhöhung der 
Bank abzudecken wäre (gegebenenfalls auch 
durch Sondereinzahlungen). Auch für diese 
Alternative soll die gleiche Maximalgrenze 
wie unter B. gelten. Sie trüge weitgehend 
.automatischen" Charakter. Ihren Hauptvor-

VIII. Der Fall einer
Der nicht nur rohstoffpolitisch, sondern auch 
politisch wichtigste Abschnitt des US-Modells 
behandelt die Frage einer „extremen' Situa-
tion (Phase IV), in welcher zusätzliche äußere 
Ressourcen benötigt werden, um die Aus-
gleichslager zu befähigen, die in den zu- 
grunde liegenden Abkommen festgesetzten un-
teren Preisgrenzen durch Ankauf weiterer 
Rohstoffe zu verteidigen. In dem Modell wird 
eine .teste Begrenzung' der Beschallung .äu-
ßerer' Ressourcen als unerläßlich betrachtet. 
Beispielshalber und unter ausdrücklichem 
Hinweis auf den spekulativen Charakter aller 
Schätzwerte wird für den Extremfall eine Er-
höhung des gesamten Ressourcenvolumens 
um 50 Prozent über den ursprünglich ge-
schätzten Finanzbedarf hinaus erwogen. Das 
würde in dem oben gewählten Beispiel eines 
anfänglich festzugesagten Ressourcenvolu-
mens von 30 Mrd. US-Dollar einem Höchst- 
limit von 45 Mrd. US-Dollar entsprechen. Der

Im Denkmodell werden Pro und Kontra 
der zusätzlichen Finanzierung abgewogen. 
Als problematisch wird dabei die objektive 
Feststellung sowohl einer .extremen' Situa-
hon als auch der Dringlichkeit des Bedarfs 
der einzelnen Ausgleichslager angesehen. Es 
wird ferner hervorgehoben, daß der GF durch 
seine Mitwirkung bei der Herbeiführung der 
einschlägigen Entscheidungen einen uner-
wünschten Grad der Einflußnahme und Kon-
trolle auf das Management der einzelnen 
Ausgleichslager erhält. Besonders bemerkens-
wert ist der Hinweis auf die Gefahr, daß sich 
die einzelnen Ausgleichslager bei der anfäng-
lichen Festsetzung ihres Finanzbedarfs durch

>e Schaffung einer Sonderfazilität für Ex- 
tremfälle zu einer Unterfinanzierung ermutigt 
sehen könnten und daher von vornherein un- 
2ureichend große Ausgleichslager in Aussicht 

teil sieht das US-Denkmodell darin, daß die 
Schaffung der overdraft facility „praktisch 
absolute Gewißheit" bezüglich der Verfügbar-
keit von Mitteln geben würde, während die 
Aufnahme von Krediten nicht problemlos 
wäre. Als Nachteile der Alternative werden 
gewertet: die Einschränkung des Ermessens-
spielraums der Weltbank in der Gewährung 
von Krediten und die Notwendigkeit einer 
Änderung der Weltbank-Statuten.

„extremen Situation" im US-Modell
Extremfall wäre nach dem Modell dann gege-
ben, wenn einerseits die Ressourcen des Pools 
und seiner Mitglieder erschöpft sind und an-
dererseits die „Rohstoffpreise allgemein auf 
breiter Front fallen und wenn diese Preisrück-
gänge auf die Nachfrage- im Gegensatz zu 
der Angebotslage" zurüdezuführen sind. Bei 
der Feststellung einer solchen Lage sollen ins-
besondere die laufenden Prognosen des Inter-
nationalen Währungsfonds und der OECD be- 
rücksichtigt werden.

Für die Aufbringung der zusätzlichen Finanz-
mittel werden alternativ Regierungsbeiträge, 
Weltbank- oder kommerzielle Kredite bzw. 
Kombinationen davon in Betracht gezogen. 
Die Kredite sollen durch die Rohstoffvorräte 
abgesichert werden. Für den Fall einer Ein-
schaltung der Weltbank wird eine Statuten-
änderung dieses Instituts für erforderlich er-
achtet.

IX. Pro und Kontra zum US-Modell
nehmen. Andererseits wird nicht ausgeschlos-
sen, daß wegen der Möglichkeit der Zusatzfi-
nanzierung zu große und unwirtschaftliche 
Ausgleichslager, insbesondere für landwirt-
schaftliche Produkte, entstehen könnten. 
Nicht unerwähnt bleibt, daß durch die Zusatz-
finanzierung die ursprünglich festgelegte fi-
nanzielle Belastung der Mitglieder der einzel-
nen Rohstoff-Abkommen auf externe Quel-
len abgewälzt würde.

Gegenüber diesen gewichtigen Negativpunk-
ten werden als positiv nur die folgenden 
gewertet: Das System der Vergrößerung der 
Ausgleichslager (dank der Zusatzfinanzie-
rung) sei einem System von Export- oder 
Produktionskontrollen in einer Phase des 
Preisrückgangs vorzuziehen, da es zur Ver-
meidung etwaiger späterer Knappheitssitua-



tionen beitrage. Für die Inanspruchnahme 
der Zusatzfinanzierung würden im Hinblick 
auf die definitive Obergrenze „strenge" Krite-
rien gelten. Die Finanzierung dürfe nicht der 
Bildung „übergroßer" Ausgleichslager dienen, 
sondern solle dem Umstand Rechnung tragen, 
daß es bei der Errichtung der Ausgleichslager 
„unmöglich" sei, völlig korrekte Analysen 
und Projektionen (über die Größe) der Aus-
gleichslager vorzunehmen". Der GF müsse in 
die Lage versetzt werden, „extreme Situa-

tionen zu überleben, wie z. B. eine schwere Re-
zession, in der die meisten, wenn nicht alle 
Rohstoffpreise für eine lange Periode rück-
läufig wird". Sämtliche „Positiv"-Punkte bein-
halten einen hohen Grad von Wunschden-
ken.
Institutionell möchten die USA nach dem 
Denkmodell den GF mehr oder minder eng an 
die Weltbank anlehnen, hätten aber wohl 
auch gegen eine unabhängige neue Institution 
keine unüberwindlichen Bedenken.

X. Unterschiede zum UNCTAD-Konzept
Von dem UNCTAD-Konzept eines GF unter-
scheidet sich das US-Denkmodell vor allem in 
folgenden Punkten:
— Ablehnung der Errichtung eines GF vor 
dem Abschluß von Einzelabkommen mit Aus-
gleichslagern. Der GF soll erst nach dem In-
krafttreten von mehreren Einzelabkommen 
seine Tätigkeit aufnehmen. Die USA halten 
damit an der (zutreffenden) Auffassung fest, 
daß in erster Linie nicht der Mangel an finan-
ziellen Mitteln ein Hindernis für den Ab-
schluß solcher Abkommen darstellt, sondern 
die technische und politische Problematik. 
Die scharfe Linie zwischen „vorher" und 
„nachher" wird allerdings dadurch verwischt, 
daß die USA ihre Bereitschaft erklärt haben, 
gleichzeitig über die Errichtung des GF und 
über den Abschluß einzelner Abkommen zu 
verhandeln, wobei ausdrücklich hinzugefügt 
wird: „Wie believe that financial pooling can 
only be activated after individual agreements 
have come into effect."
— Die Ablehnung von Interventionen auf 
Rohstoffmärkten, für die (noch) keine Abkom-
men mit Ausgleichslagem in Kraft sind.
— Mengenmäßige Festlegung der Größe je-
des einzelnen Ausgleichslagers. Eine solche 
Festlegung ist in der UNCTAD-Dokumen- 
tation nicht eindeutig vorgesehen. Das US- 
Denkmodell geht davon aus, daß bei der Er-
richtung von Ausgleichslagern ein mengen-
mäßiges Höchstlimit festgesetzt wird. Aller-
dings wird für den Fall einer „extremen" Si-
tuation (Phase IV) eine — genau zu fixieren-
de — Überschreitung des Höchstlimits in Be-

tracht gezogen. Damit erhält das ursprünglich 
vereinbarte Höchstlimit nur den Charakter ei-
nes ersten, vorläufigen Dammes.
— Keine Übertragung von Management-Auf-
gaben und Eingriffsbefugnissen gegenüber 
den Einzelabkommen. Dieses vernünftige 
Prinzip wird freilich eindeutig in der Phase 
der Zusatzfinanzierung in „extremen" Lagen 
durchbrochen, d. h. gerade dann, wenn ein 
Ausgleichslager über die Schönwetterlage 
hinaus seine Funktionsfähigkeit beweisen 
sollte
— Ablehnung des Konzepts, wonach der GF 
als Instrument des Einkommenstransfers mit-
tels Preiserhöhungen über den langfristigen 
Markttrend hinaus verwendet werden soll.
— Während nach dem' UNCTAD-Konzept der 
GF unter dem Stichwort „sonstige Maßnah-
men" auch Maßnahmen der Diversifizierung, 
der Verarbeitung, des Marketing usw. finan-
ziell fördern soll, gehören diese Aufgaben 
nach dem Denkmodell der USA nicht in den 
Zuständigkeitsbereich des GF. (Der von der 
Ford-Administration in Nairobi gemachte 
Vorschlag der Errichtung einer Internationa-
len Ressourcenbank wird von der Carter-Ad-
ministration nicht mehr aufrechterhalten. 
Man ist sich zwar nach wie vor der Wichtig-
keit massiver Investitionen bewußt, möchte 
es insofern aber bei der Zuständigkeit beste-
hender internationaler Institutionen — insbe-
sondere der Weltbank — belassen. Der Unter-
schied zu dem von Kissinger vertretenen 
Konzept einer International Ressources Bank 
ist mehr verbaler bzw. institutioneller als 
substantieller Art.)

XI. Ungelöste fundamentale Probleme
Das US-Denkmodell illustriert in' drastischer 
Form die Problematik auch eines Clearing-
oder Pool-Systems. Soweit die Zuweisung äu-

ßerer Ressourcen vorgesehen ist — wie in der 
im Denkmodell erwogenen Extremsituation , 
kann von einem wirklichen Clearing oder 



Pooling nicht mehr die Rede sein. Es handelt 
sich um einen zentralen dirigistischen Eingriff 
in die Rohstoffpolitik. Wenn dieser auch in 
einigen Punkten weniger Angriffsflächen als 
das UNCTAD-Konzept bietet, so fehlt es doch 
in diesem Zusammenhang an ausreichend kla-
ren Antworten auf Dutzende von wichtigen 
Einzelfragen. Diese werden in den meisten 
Diskussionen unter den Tisch gekehrt; es 
stehen vor allem Fragen des taktischen Vor-
gehens im Vordergrund, als ob man mit Ver-
handlungstaktik ungelöste Probleme über-
springen könnte. Hier können davon nur zwei 
fundamentale Probleme herausgegriffen wer-
den:
1. Das Fehlen wirklich überzeugender Kri-
terien für die Bestimmung der Größe der ein-
zelnen Rohstofflager und damit für den Fi-
nanzbedarf.
2. Die unverändert bestehende Problematik 
der Preisfestsetzung als entscheidender 
Grundlage für die Operation eines Aus-
gleichslagers.

Zu 1. Was die Frage der Kriterien für die Be-
stimmung der Größe der einzelnen Aus-
gleichslager angeht, so gibt es dafür keine 
verläßlichen Anhaltspunkte. Die für alle 
Grundentscheidungen unerläßlichen Schät-
zungen und Prognosen sind in hohem Grade 
spekulativ, um nicht zu sagen abenteuerlich. 
Die .Experten“ widersprechen sich, zumal sie 
für ihre Schätzungen meist kaum bessere An-
haltspunkte haben als Astrologen bei ihrem 
Blick in die Zukunft.
Der Vertreter der EG-Kommission versuchte 
bei der Öffentlichen Anhörung im Bundestag 
die schlechten Erfahrungen, welche mit dem 
Ausgleichslager für Zinn gemacht worden 
sind, durch die Bemerkung zu bagatellisieren, 
daß dieser Bufferstock „viel zu klein“ ange-
legt worden sei. Als er daraufhin von einigen 
Abgeordneten bedrängt wurde, sich zu den 
Kriterien für die Größe eines funktionsfähi-
gen Bufferstocks zu äußern, mußte auch der 
EG-Experte bekennen, daß er „auch nicht sa-
gen (könne), wie groß die Bufferstocks für 
einzelne Produkte sein müssen". Für den Au-
ßenstehenden ist nicht ersichtlich, ob die EG 
inzwischen den Stein des Weisen gefunden 
hat. Mit allgemeinem Gerede ist nichts ge-
tan.
Wenn ein Ausgleichslager auf sich selbst ge- 
stellt ist, wird man mit größter Vorsicht an 
die erforderlichen Schätzungen und Progno- 
sen herangehen. Man muß ja für falsche 
Schätzungen selbst einstehen. In einem Pool-

System mit zusätzlichen äußeren Ressourcen 
wird dagegen manches Einzellager im Ver-
trauen auf den Pool weniger vorsichtig ope-
rieren, und falsche Prognosen bekommen da-
mit einen Multiplikator-Effekt. In einer ver-
traulichen Bonner Studie wird zutreffend 
darauf hingewiesen, daß die Abkommen, wel-
che ihren Preis am stärksten über dem 
Gleichgewichtspreis halten, die meisten Fi-
nanzmittel benötigen. Wörtlich heißt es in 
dem Papier: „Die damit verbundene Subven-
tionierung eines Teils der Abkommen durch 
einen anderen setzt bei den Beteiligten einen 
bisher nicht zu beobachtenden Grad von Soli-
darität voraus."
Zu 2. Wie einleitend bereits bemerkt worden 
ist, gibt es kein objektives Kriterium für die 
Bestimmung des im UNCTAD-Konzept ange-
strebten „gerechten“ Preises. Hier liegt der 
eigentliche Grund dafür, daß die Abkommen 
für Weizen, Zinn, Kakao, Kaffee und Zucker 
hinsichtlich der Preisstabilisierung gerade im-
mer dann nicht funktionierten, wenn ein Aus-
gleich am dringendsten nötig gewesen wäre. 
Insbesondere sind starke Preisausschläge 
nach oben bisher von keinem Abkommen 
verhindert worden. Nach einer prägnanten 
Formulierung von Willy Zeller9) gibt es ein 
Marktgleichgewicht stets nur zu einem Preis, 
nämlich dem marktgerechten: „Man kann 
zwar Preise aushandeln, wie es den Promo-
toren eines Netzes internationaler Roh-
warenabkommen vorschwebt. Man kann aber 
ausgehandelte Preise normalerweise nur si-
chern, wenn man die Angebote mengenmäßig 
steuert.“ Hier fallen dann alternativ die omi-
nösen Stichworte Export- und/oder Produk-
tionsquoten einerseits oder die Finanzierung 
von Überschüssen andererseits.

’) Neue Zürcher Zeitung, Fernausgabe 28729. Au-
gust 1976.

Die Gefahr, daß auch neue oder zu erneuern-
de Abkommen — so wie die bisherigen — 
nur Schönwetterabkommen sein werden, kann 
auch durch das in der Öffentlichen Anhörung 
im Bundestagsausschuß für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit wieder einmal aufgewärmte 
sogenannte Konzept der .Stufenflexibilität’ 
nicht gebannt werden. Das aus der Wäh- 
rungstheorie entnommene Schlagwort von 
„stufenflexiblen" Abkommen, welche Preis-
korrekturen nach oben und unten möglich 
machen sollen, nutzt praktisch kaum mehr als 
der üblicherweise für den gleichen Gedanken-
gang verwendete Begriff der Bandbreite. In 
einem .stufenflexiblen“ Abkommen soll die 
Preismarge geändert werden, sobald sich der 



Preis „längere Zeit" an der oberen oder unte-
ren Interventionsgrenze bewegt. In diesem 
Zusammenhang bedarf es einerseits der Defi-
nition des Begriffs »längere Zeit“. Anderer-
seits ist zu fragen, was wirklich gewonnen 
wird, wenn die Preisspanne immer nur dem 
sinkenden oder steigenden Marktpreis nach-
gezogen wird. Ein abschreckendes Beispiel in 
diesem Zusammenhang ist das Zinn-Abkom-
men.
Setzt man die Bandbreite (d. h. die „Stufenfle-
xibilität") zu weit an, so mindert man den 
Stabilisierungseffekt, wenn man ihn nicht so-
gar praktisch aufhebt. Bemißt man sie zu eng, 
so trägt das Konzept keinen Deut zur Lösung 
des Preisproblems bei. Manfred Tietzel 10) 
verdient mit seiner These Zustimmung, wo-
nach das Konzept der Stufenflexibilität „das 
Verhandlungsproblem zwischen den Export- 
und Importländern nur auf eine andere Ebene 

(verschiebt): statt der Preise selbst ist ein 
Mechanismus zur Preisbestimmung Verhand-
lungsgegenstand.“
Bei der Anhörung im Bundestag wurde das 
Konzent ler Stufenflexibilität seitens der Ab- 
geord- -ten kommentarlos hingenommen, und 
es fällt schwer, sich des Eindrucks zu erweh-
ren, daß einige Hearing-Teilnehmer in diesem 
problematischen Konzept eine Chance sehen, 
um das zentral wichtige Preisproblem zu ba-
gatellisieren. Anders ist es nicht zu erklären, 
daß es in der „Zusammenstellung der Ergeb-
nisse" des Hearing heißt: „Durchweg wird 
das Modell der Stufenflexibilität vorgeschla-
gen ..." Es ist höchste Zeit, daß sich die An-
hänger des Konzepts der Stufenflexibilität be-
reit finden, auf die ernsten Einwände konkret 
und substantiell zu replizieren, statt das sach- 
lich inhaltslose Schlagwort stereotyp zu wie-
derholen.

XII. Zusammenfassende Würdigung des Konzepts einer Clearingstelle

Eine zusammeniassende Würdigung des Kon-
zepts eines Gemeinsamen Fonds in Form ei-
ner Clearingstelle muß zwischen den beiden 
Grundtypen unterscheiden: Clearingstelle mit 
oder ohne äußere Ressourcen.
Im Falle einer Clearingstelle ohne äußere 
Ressourcen, die Staatssekretär Hermes vom 
Auswärtigen Amt kürzlich in einem Zeit-
schriftenartikel 11) als eine Möglichkeit in 
Betracht zieht, zumal sie seiner Auffassung 
nach marktkonform wäre, wird von der An-
nahme ausgegangen, daß die Mitgliedsabkom-
men der Clearingstelle ihre Mittel nicht 
gleichzeitig voll benötigen, so daß .Ersparnis-
se“ gemacht werden können. Man unterstellt 
dabei, daß die Preisentwicklung bei den ein-
bezogenen Rohstoffen nicht parallel verläuft. 
Diese Hypothese ist allerdings umstritten. 
Sollten, wie es schon der Fall war, alle Preise 
gleichzeitig sinken, so kann eine Clearingstel-
le ohne äußere Ressourcen keinen, zum min-
desten aber keinen vollen Ausgleich bringen. 
Bisher fehlt es an verläßlichen Untersuchun-
gen, ob und welche »Ersparnisse“ bei diesem

10) Manfred Tietzel, Internationale Rohstoffpolitik, 
Bonn-Bad Godesberg 1977, S. 82 f. — In der Flut 
von neuester — z. T. fließbandartig produzierter 
— Literatur gibt das Buch für den general reader 
den wohl besten Überblick über die Rohstoffpro-
blematik.
11) Peter Hennes, International Raw Material Poli- 
cy in the Agricultural and Industrial Sphere IN- 
TERECONOMICS 7/8, 1977, S. 171 ff.

Modell realistischerweise erwartet werden 
können. Die Meinungen der Experten pendeln 
zwischen 0 und 60 Prozent. In OECD-Studien 
werden alle einschlägigen Schätzungen mit 
Skepsis beurteilt. Die Konklusion ist, daß eine 
Clearingstelle solcher Art kaum eine -große 
Attraktion für diejenigen darstellt, welche an 
die Notwendigkeit eines Gemeinsamen Fonds 
glauben.
Anders wäre die Sachlage für eine Clearing-
stelle mit äußeren Ressourcen, also einem 
fonds central. Aber für eine solche Institution 
gelten — wenn auch in abgeschwächter Form 
— die gegen das UNCTAD-Konzept des GF 
anzuführenden ernsten Bedenken. Sie gehen 
dahin, daß dieses Konzept die Gefahr der Fehl-
allokation von Ressourcen und sich kumulie-
render interventionistischer Maßnahmen 
beinhaltet. Auch diese Form eines GF würde 
den Marktmechanismus, insbesondere in kriti-
schen Situationen, weitgehend durch einen 
dirigistischen Mechanismus ersetzen und da-
mit die Steuerungsaufgabe komplizieren und 
bürokratisieren. Wer im Interesse der Indu-
strie- und der Entwicklungsländer für die 
Stärkung der Funktionsiähigkeit der weltwirt-
schaftlichen Ordnung eintritt, muß bei sach-
bezogener und nüchterner Betrachtung das 
Konzept der Clearingstelle mit äußeren Res-
sourcen ablehnen. Auch der stärkste politi-
sche Wille würde nicht ausreichen, um unab-
sehbaren Schaden zu vermeiden.



XIII. Heutige
Die gegenwärtige Haltung des UNCTAD-Se-
kretariats bzw. der „Gruppe der 77" wurde 
kürzlich durch einen leitenden Beamten der 
UNCTAD, den Finnen Teuvo Lehti, in einem 
Artikel der außenpolitischen Zeitschrift „Ul- 
kopolitika", Helsinki, skizziert. Danach ist 
das Integrierte Rohstoffprogramm mit dem GF 
nach wie vor der „Eckstein der Neuen Inter-
nationalen Wirtschaftsordnung“. Das Pro-
gramm strebe keine künstlichen Preiserhö-
hung611 an, sondern wolle nur eine größere 
Preisstabilität erreichen. Die in vielen UNC- 
TAD-Dokumenten bisher vertretene Forde-
rung auf substantielle Preiserhöhungen als 
Mittel des Ressourcentransfers wird damit 
ignoriert. Lehti, welcher jahrelang in der Roh-
stoffabteilung der FAO Erfahrungen sammeln 
konnte, gibt zu, daß die Errichtung von Buf-
ferstocks bei einer Anzahl von Rohstoffen 
.technische' Probleme aufwerfe (wobei er of-
fenbar Fragen wie die der Lagerfähigkeit, der 
eindeutigen Bestimmbarkeit der Qualitäts-
gruppen, der Größe der Lager usw. meint). 
Diese seien ernst zu nehmen, dürften aber die 
Errichtung von Bufferstocks nicht behindern, 
schreibt Lehti, ohne auch nur anzudeuten, 
wie die sogenannten technischen Probleme 
zu lösen seien.
Die Hauptsäule des Integrierten Rohstoffpro-
gramms, der Gemeinsame Fonds, müsse zur 
Erfüllung seiner Funktion als Katalysator vor 
dem Abschluß von Einzelabkommen geschaf-
fen werden. Lehti erkennt aber ausdrücklich 
an. daß es wohl keinen Fall gebe, in welchem 
eindeutig nachweisbar sei, daß das Fehlen fi-
nanzieller Mittel den Abschluß eines Buffer-
stock-Abkommens verhindert habe. Er räumt 
die Möglichkeit ein, uaß die Durchführung 
des Integrierten Rohstoffprogramms den ein-
zelnen Entwicklungsländer.^hr unterschied-

Position des UNCTAD-Sekretariats 
liehe Vorteile bringen werde. Wenn sich die-
se trotzdem als Einheitsfront präsentierten, so 
sei das die Folge einer Abwägung der politi-
schen gegenüber den wirtschaftlichen Vortei-
len. Der Nord-Süd-Dialog habe zwar das größ-
te politische Hindernis für die Errichtung des 
GF beseitigt, jedoch die Frage offen gelassen, 
welche Ausgestaltung der Fonds erhalten sol-
le. Die „Gruppe der 77“ halte weiterhin an 
dem in Nairobi vorgeschlagenen Konzept fest, 
und es gebe nur wenige Anzeichen für die 
Annahme, daß sie ihre Position in der nahen 
Zukunft drastisch ändern werde. Als unver-
zichtbare Punkte führt Lehti die folgenden an: 
„Insbesondere die Schaffung einer im voraus 
verfügbaren Finanzierungsquelle; die Befug-
nis für den Fonds, Kapital auf dem Kreditwe-
ge zu beschaffen und die Einbeziehung eines 
,zweiten Fensters'.“ (Das zweite Fenster bein-
haltet die Forderung auf Finanzierungsmög-
lichkeiten durch den GF für Maßnahmen der 
Diversifizierung, des Marketing, der Verarbei-
tung usw.)
Nach Meinung Lehtis entsprechen die seitens 
der Industrieländer bisher erwogenen Modelle 
eines GF den erwähnten „essentials" schon 
deswegen nicht, weil sie die Schaffung einer 
Finanzierungsquelle erst nach der Schaffung 
von Bufferstocks für einzelne Rohstoffe in Be-
tracht ziehen. Der erfolgreiche Abschluß der 
im November erneut beginnenden Verhand-
lungen hänge wesentlich von einer Änderung 
der Haltung der Industrieländer in diesem 
Punkte ab. Ein System der kompensatorischen 
Finanzierung von Schwankungen der Export-
erlöse wird seiner Meinung nach von den 
,77“ weiterhin nur als eine komplementäre 
Maßnahme zur Preisstabilisierung gewertet, 
nicht aber als eine Alternative dazu.

XIV. Alternative: Eine über Rohstoffprobleme 
hinausgehende umfassende Gegenstrategie

Diejenigen Industrieländer, welche in den be-
vorstehenden Verhandlungen sowohl einen 
GF im Sinne der UNCTAD als auch einen GF 
in der Form eines fonds central ablehnen, 
könnten politisch in Bedrängnis geraten. Ih- 
nen wird der — unberechtigte — Vorwurf 
weht erspart bleiben, daß sie einen GF haupt-
sächlich nur deswegen ablehnten, um Privile- 
9ien zu verteidigen, auch wenn sie in Wirk- 
lichkeit nur vermeiden wollen, ialsche Opfer 

zu bringen, die doch niemanden nützen. Man 
wird ihnen vorwerfen, auf Konfrontationskurs 
zu gehen. Aber auch wenn man der Meinung 
ist, daß in den Beziehungen zwischen Nord 
und Süd unbedingt Kooperation statt Konfron-
tation geboten ist, so verdient die im Bundes-
tag ausgesprochene Mahnung eines so über-
zeugten Verfechters des Kooperationskurses 
wie Horst Ehmke Beachtung, wonach die In-
dustrieländer „alle Vorschläge der Entwick-



lungsländer darauf prüfen müssen, ob sie ih-
nen und der Stabilit

12
ät der Weltwirtschaft 

überhaupt dienen" ).
Da die ernsten Bedenken gegen einen Ge-
meinsamen Fonds mit eigenen Ressourcen bis-
her nicht ausgeräumt werden konnten, bleiben 
den Ländern, welche Bedenken gegen einen 
gemeinsamen Fonds haben, der über eine 
reine Clearingstelle hinausgeht, im Grunde 
nur drei Möglichkeiten:
— Zustimmung gegen besseres Wissen aus 
„politischen" Erwägungen (gleichbedeutend 
mit dem Sichabfinden mit einem Zugzwang zu 
unabsehbaren — gegebenenfalls mit laufender 
Nachschußpflicht verbundenen — weiteren 
Schritten);
— Ablehnung eines Gemeinsamen Fonds mit 
eigenen Ressourcen;
— konstruktive Gegenvorschläge.
Alles spricht für die zuletzt erwähnte Option. 
Eine Gegenstrategie muß von der These aus-
gehen, daß eine internationale Rohstoffpolitik 
nur Teil einer zielbewußten entwicklungspoli-
tischen Strategi 13e sein kann ). Die Gesamt-
strategie, welche auch die Knappheit der Res-
sourcen nicht außer acht lassen kann, hat ins-
besondere die folgenden Punkte zu umfas- 
sen:
— Verstärkung der öffentlichen Entwick-
lungshilfe. (In der „Internationalen Strategie 
für die Zweite Entwicklungsdekade der Ver-
einten Nationen", welche von der UN-Vollver-
sammlung am 24. Oktober 1970 verabschie-
det wurde, ist eine Anhebung der öffentlichen 
Entwicklungshilfe bis Mitte der siebziger Jahre 
auf mindestens 0,7 ’/o des Bruttosozialprodukts 
in Aussicht genommen worden. Die öffentli-
chen Leistungen der Bundesrepublik Deutsch-
land lagen im Jahre 1976 bei nur 0,31 %.)
— Weitere Öffnung der Märkte der Indu-
strieländer (und zwar auch — und gerade — 
für diejenigen Warengruppen, bezüglich de-
rer die Entwicklungsländer besonders kon-
kurrenz 14fähig sind) ).

— Intensivierung der bilateralen privatwirt-
schaftlichen Zusammenarbeit.
— Spezifische rohstoffpolitische Maßnah-
men.

Was die spezifischen rohstoifpolitischen Maß-
nahmen angeht, so können dazu hier nur die 
folgenden Stichworte angeführt werden:
— Weitere Verbesserung des Systems der 
Exporterlösstabilisierung );15

— grundsätzlich positive Einstellung zum 
Abschluß von einzelnen Rohstoffabkommen 
mit und ohne Preisklauseln bzw. Rohstoffaus. 
gleichslagern;
— Verbesserung der bestehenden Re-Finan-
zierungsmöglichkeiten für Rohstoff-Aus-
gleichslager beim Internationalen Währungs-
fonds und der Weltbank;
— horizontale und v

16
ertikale Diversifizie-

rung );
— Schaffung von Möglichkeiten für die Finan-
zierung von Investitionsvorhaben auf dem 
Rohstoffsektor (z. B. für Diversifizierung, Tech-
nologietransfer, Marketing).

12) 7. Sitzung des 8. Deutschen Bundestages am 
19. 1. 1977 („Das Parlament", 29. 1. 1977, S. 2).
13) Daß der Rohstoffsektor in der Wirtschaft der 
Entwicklungsländer nicht der dynamischste ist, 
wird durch eine Studie des UNCTAD-Sekretariats 
vom Mai 1977 bestätigt (TD/B/C 2/175); vgl. ferner 
J. Kühn, in: Deutsche Außenwirtschaft, 4. 8. 1977.
14) Siehe O. Matzke, Widerspruch zwischen Han-
dels- und Entwicklungspolitik, in: Aus Politik und 
Zeitgeschichte B 17/72, und in: Europa-Archiv, Folge 
23/1973 (Das Spannungsverhältnis zwischen Han-
dels- und Entwicklungspolitik).

15) Zu den verschiedenen Konzepten der Export-
erlösstabilisierung (insbesondere dem System der 
Ausgleichsfinanzierung beim Internationalen Wäh-
rungsfonds und dem sogenannten STABEX-System 
der Europäischen Gemeinschaft) und ihrem histori-
schen Hintergrund siehe O. Matzke, Problemati-
sche Exporterlös-Stabilisierung — Lome-Abkom-
men kein Vorbild, in: Beiträge zur Konfliktfor-
schung, Heft 2/1976, S. 71 ff. Zur Problematik des 
STABEX-Systems siehe vom gleichen Verfasser 
STABEX — ein fragwürdiges Modell der Exporter-
lös-Stabilisierung, in: Entwicklung und Zusam-
menarbeit, Oktober 1976.
16) Bei der horizontalen Diversifizierung handelt 
es sich darum, einen Teil der Erzeugung eines ein-
zigen Rohstoffs auf die Produktion mehrerer Ty-
pen von Rohstoffen umzustellen (z. B. statt Kaffee, 
Anbau von Mais oder anderen Agrarprodukten). 
Die vertikale Diversifizierung besteht im Über-
gang von der Erzeugung eines Rohstoffs auf seine 
Aufbereitung und Weiterverarbeitung.

Unter den spezifischen rohstoffpolitischen 
Maßnahmen wurde bewußt die Exporterlös-
stabilisierung an die erste Stelle gesetzt. Es 
besteht weitgehend Konsens darüber, daß da-
mit am schnellsten und gezieltesten gerade 
den Bedürftigsten geholfen werden kann. Die 
Absicht der Bundesregierung — sie wurde 
auf der Nord-Süd-Konferenz insbesondere von 
den Entwicklungsländern vereitelt —, sich er-
neut für die Ausarbeitung einer internationa-
len Studie zu diesem besonders wichtigen 



Fragenkomplex einzusetzen, ist zu begrü-
ßen 17) .
Auf die Problematik, die sich der Völkerge-
meinschaft in den kommenden Monaten und 
Jahren stellt und innerhalb derer die Roh-
17) Auf der September-Sitzung des Internationalen 
Währungsfonds wurde nunmehr der Fonds beauf-
tragt, eine Studie vorzulegen.

Stoff-Frage nicht mehr als einen wichtigen 
Au

18
sschnitt darstellt, trifft der von Keynes vor 

über 50 Jahren geschriebene Satz ) zu:
„The political problem of mankind is to com- 
bine three things: economic efficiency, social 
justice, and individual liberty.“

18) J. M. Keynes, Essays in Persuasion, 1926.

Harald Stumpf: Wirtschaftswachstum und Energieversorgung. Analysen und Alter-
nativen

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 44/77, S. 3—33

Der Beitrag nimmt zu dem im Bericht der Kommission für wirtschaftlichen und sozialen 
Wandel entwickelten Konzept für eine gestaltete Expansion Stellung. Dabei wird darauf 
hingewiesen, daß es nötig ist, nicht nur die Rahmenbedingungen für eine solche gestaltete 
Expansion zu verbessern, sondern daß der Begriff „gestaltet" inhaltlich schärfer gefaßt 
werden muß. In einer vorangehenden Arbeit (B 32/77) wurde bereits auf einen Teil der 
Problematik hingewiesen; es wurden psychosoziale Belastungen, Umweltbelastungen, 
die wirtschaftliche Strukturkrise, die Exportabhängigkeit, die Globalentwicklung und die 
Bevölkerungsentwicklung behandelt, und es wurden aus dieser Darstellung politische 
Schlußfolgerungen gezogen.
Im vorliegenden Teil wird auf die Entwicklung von Wissenschaft und Technik eingegan-
gen, da auch von ihr eine gestaltete Expansion entscheidend mitbestimmt wird. Zunächst 
wird ein kritischer Überblick über die ökologischen Auswirkungen bereits etablierter 
Technologien gegeben und daraus gefolgert, daß es wichtig ist, Techniken vor ihrer 
breiten Einführung auf ökologische Fehlleistungen zu untersuchen. Wegen des großen 
Umfangs dieses Fragenkomplexes wird nur ein Beispiel behandelt, und zwar die Energie-
techniken. Es wird gezeigt, daß die Bundesrepublik aufgrund ihres gegenwärtigen Zu-
stands einer Reihe von wirtschaftlichen Wachstumszwängen unterworfen ist, die sich auch 
in der Konzeption der Energieversorgung niederschlagen, wobei nicht nur die notwendige x 
Substitution von O1 erreicht werden soll, sondern auch ein absolutes Wachstum des 
Primärenergieangebots angestrebt wird. Das vorgesehene Mittel, dieses Ziel zu erreichen, 
ist die Kernenergie. Deren Technik wird kritisch untersucht, mit dem Fazit, daß durch einen 
raschen Ausbau dieses Energiesektors Zwangssituationen geschaffen werden, die den 
zukünftigen Einsatz von Techniken verlangen, die gegenwärtig noch nicht entwickelt 
sind — was ein erhebliches Sicherheitsrisiko in sich birgt. Die Fossilenergien werden 
ebenso kritisch abgehandelt. Eine Diskussion von Alternativstrategien gegenüber ein-
seitigen Entwicklungsrichtungen in der Energieversorgung schließt sich an. Rationellere 
Verwendung von Energie und eine immer stärkere Verwendung von regenerativen 
Energiequellen stehen hierbei im Mittelpunkt. Auch die wirtschaftlichen Auswirkungen 
der Alternativstrategien werden behandelt, besonders unter dem Aspekt der Belebung 
der Wirtschaft und der Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze. Schließlich wird darauf hin-
gewiesen, daß eine Grundregel zukünftiger gestalteter Expansion die Optimierung des 
Nettonutzens sein muß, und zusammenfassend festgestellt, daß der Übergang zu einer 
ökologisch einwandfreien Wirtschaftsform sowie die Verhinderung eines weiteren An-
wachsens des Verfalls auf biologischer und psychologischer Ebene die wesentlichen Auf-
gaben sind, die bei einer gestalteten Expansion gelöst werden müssen. Eine Mitwirkung 
der einzelnen Bürger ist dabei unerläßlich.
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Helmut Weidner: Von der Schadstoffbeseitigung zur Risikoverhinderung. Neue 
gesetzliche Regelungen für Umweltchemikalien

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 44/77, S. 34—42

Umweltpolitik, wie sie bisher betrieben wird, hat einige bemerkenswerte Erfolge zu 
verzeichnen, dürfte jedoch langfristig an Grenzen stoßen, die der zugrunde liegenden 
Entsorgungsstrategie immanent sind. Daneben ist in den meisten westlichen Industrie-
staaten, einschließlich der Bundesrepublik, das Problem der zunehmenden Risikoproduk-
tion durch die jährlich steigende Menge an neuen, in ihren Gefahren oft unbekannten 
Umweltchemikalien bis heute weitgehend aus dem umweltpolitischen Regelungsbereich 
ausgeklammert. Die zunehmende „toxische Gesamtsituation" stellt aber die eigentliche 
Herausforderung an die Umweltpolitik dar, da hier sinnvoll nur mit einem scharf ge-
faßten Risikobegriff auf der Grundlage einer konsequent ausgeübten Vetomacht des 
Staates gegen den industriellen Selbstlauf operiert werden kann. Einige westliche Indu-
striestaaten haben vor kurzem mit dem Verbot von die Umwelt belastenden Chemikalien 
diese „Zweite Etappe" der Umweltpolitik eingeleitet. Die zwei bemerkenswertesten 
Gesetze (USA und Schweden) werden analysiert und trotz einiger Mängel — weitete 
werden erst im noch ausstehenden Vollzug sichtbar sein — als beispielhaft eingestuft.

Otto Matzke: Anhaltende Kontroverse über einen gemeinsamen Rohstoff-Fonds

Aus Politik und Zeitgeschichte, B 44/77, S. 43—54

Im Rahmen der seit der 4. Session der Welthandels- und Entwicklungskonferenz der Ver-
einten Nationen in Nairobi (UNCTAD IV) stark aktivierten Diskussion über die interna-
tionale Rohstoffpolitik nimmt die Erörterung des vom UNCTAD-Sekretariat konzipierten 
„Integrierten Rohstoffprogramms" weiterhin breiten Raum ein. Kernpunkt dieses Pro-
gramms ist die Schaffung eines „Gemeinsamen Fonds“, welcher u. a. die Finanzierung 
von Rohstoffausgleichslagern übernehmen soll. Nach der UNCTAD-Philosophie ist der 
Mangel an Finanzmitteln eine der Hauptursachen für das Nichtzustandekommen funktio-
nierender Rohstoffabkommen. Auf der UNCTAD IV wurde über die Errichtung des Fonds 
noch keine substantielle Entscheidung getroffen, im Herbst 1976 und im Frühjahr 1977 in 
Genf geführte Verhandlungen brachten keine sachlichen Fortschritte. Die Entwicklungs-
länder halten unverändert an der Forderung nach Eirichtung des Fonds fest, während 
die meisten Industrieländer diese Maßnahme ablehnen. Spätestens seit dem Londoner 
Treffen der Staats- und Regierungschefs im Mai und dem Abschluß der Konferenz über 
Internationale Wirtschaftliche Zusammenarbeit im Juni zeichnet sich aber eine gewisse 
Veränderung in der Haltung wichtiger OECD-Länder ab. Den Gedanken eines Fonds im 
Sinne des UNCTAD-Konzepts lehnen die Industrieländer in ihrer Mehrheit zwar weiter-
hin ab, doch haben sie in den vergangenen Monaten Erwägungen darüber angestellt, ob 
die Bildung eines Gemeinsamen Fonds in Form einer Clearingstelle zwischen den ein-
zelnen Rohstoffabkommen opportun ist. Die Varianten eines solchen Verfahrens werden 
mit dem Ergebnis diskutiert, daß die Industriestaaten eine umfassende entwicklungspoli-
tische Alternativstrategie vorschlagen sollten, statt sich auf einen Gemeinsamen Fonds 
in irgendeiner Form einzulassen.
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